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Geschätzte Leserinnen und Leser

Am 23. Oktober 2011 haben die Bürgerinnen und 

Bürger ein neues Parlament gewählt, und am 14. 

Dezember 2011 fand die Gesamterneuerungs-

wahl des Bundesrates statt. Gegenüber früheren Wah-

len wurden Kräfte der Mitte gestärkt, jedoch nicht durch 

Zunahme der traditionellen Parteien, sondern mit dem 

Aufkommen bzw. mit der Stärkung neuer Parteien. Bei 

der Gesamterneuerungswahl der Regierung hat die Bun-

desversammlung auf personelle Kontinuität gesetzt. 

Kontinuität bedeutet, dass bei uns alle vier Jahre das 

Parlament gewählt und danach die Zusammensetzung 

des Bundesrates bestimmt wird. Kontinuität bedeutet, 

dass wir anhand unseres «ewigen Abstimmungskalen-

ders» jeweils lange im Voraus wissen, wann Wahlen und 

Abstimmungen stattfinden. Kontinuität bedeutet, dass 

der Bundesrat und das Parlament nach den Wahlen über 

die Legislaturplanung befinden werden. Damit hat eine 

neue Legislaturperiode begonnen. Sie dauert vier Jahre 

und wird sich mit einer Reihe von grossen Herausforde-

rungen zu befassen haben.

 Die Finanzkrise sowie die hohe Schuldenlast einzel-

ner Staaten bremsen die Wirtschaft weltweit und haben 

somit auch Einfluss auf unsere Volkswirtschaft. Es gilt, 

gerade in schwierigen Zeiten, nicht einfach kurzfristig 

zu agieren, sondern sich langfristige Ziele zu setzen und 

diese konsequent zu verfolgen und umzusetzen. Eine der 

ersten Aufgaben von Regierung und Parlament besteht 

deshalb darin, auf der Basis des mit externen Experten 

erarbeiteten Perspektivenberichts 2025 die neue Legisla-

turplanung zu diskutieren und zu verabschieden. Es ist 

eine Stärke der Schweizer Politik, die mittel- und lang-

fristigen Herausforderungen an unser Land frühzeitig zu 

identifizieren und rechtzeitig Massnahmen im Interesse 

des Landes einzuleiten.

Dies gelingt dank dem besonderen politischen System 

der Schweiz. Es ist nicht nur auf Kontinuität, sondern 

auch auf Stabilität ausgelegt. Kontinuität bedeutet Sta-

bilität. Die staatlichen Institutionen sind so eingerichtet, 

dass Parlamentswahlen und Legislaturwechsel keine ra-

dikalen Veränderungen mit sich bringen. Die direkte De-

mokratie mit den regelmässigen vierteljährlichen Volks-

abstimmungen garantiert, dass Politik und Bevölkerung 

immer eng miteinander verbunden sind. Dies zeigt sich 

im Jahr 2012 besonders deutlich; es ist ein Jahr mit rund 

einem Dutzend eidgenössischen Abstimmungsvorlagen. 

 Das politische System der Schweiz ist für mich etwas 

ausgesprochen Spannendes. Immer wieder gilt es neue 

Herausforderungen zu meistern. Um Politik spannend 

zu finden, muss man sie aber auch verstehen, sich ei-

nigermassen darin auskennen. Die Broschüre, welche 

Sie in Händen halten, bildet dazu eine gute Grundlage. 

Sie zeigt, wie unser Staatswesen aufgebaut ist, gibt ei-

nen kurzen geschichtlichen Überblick, stellt die drei Ge-

walten vor,  zeigt, welche Parteien und Personen unsere 

Interessen vertreten und wie die Regierung und die Bun-

desverwaltung organisiert sind.

 Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, mit dieser Bro-

schüre Ihrem Interesse an unserem Staatswesen zu ent-

sprechen. Gut informiert, mit dem Wissen zu verstehen, 

was bei uns und auf der Welt abläuft, macht es einfach 

mehr Spass, an einer angeregten Diskussion über gesell-

schaftliche Fragen teilzunehmen.

Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova
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IntervIew mIt BundespräsIdentIn evelIne wIdmer-schlumpf

Sie sind die erste Bundespräsidentin, die 
als Vertreterin einer Kleinpartei gewählt 
wurde. Was bedeutet das für Sie; ist das 
eine Belastung?

Nein. Eine grosse Mehrheit der Ver-
einigten Bundesversammlung hat mich 
im letzten Dezember zur Bundespräsi-
dentin gewählt. Das zeigt, dass ich nicht 
nur von meiner Partei unterstützt worden 
bin. Ich bin zuversichtlich, dass dies auch 
in diesem Jahr der Fall sein wird. Dieses 
Vertrauen freut mich. Entsprechend trete 
ich das Amt als Bundespräsidentin zuver-
sichtlich und mit Freude an. Ich versuche 
den Vorstellungen und den Erwartungen, 
die man mir gegenüber hat, gerecht zu 
werden. So habe ich das auch in den letz-
ten vier Jahren gemacht.

28 Jahre vor Ihnen war bereits Ihr Vater 
Bundespräsident. Haben Sie bei ihm Rat für 
das Präsidialjahr eingeholt?

Ich habe mit meinem Vater nicht da-
rüber gesprochen. In aller Regel unter-
halte ich mich mit meinem Vater auch 
nicht über meine Arbeit als Bundesrätin. 
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu mei-
nen Eltern, aber bereits während meiner 
Tätigkeit im Kanton Graubünden bin ich 
bewusst nicht als «Tochter von alt Bundes-
rat Schlumpf» aufgetreten, sondern habe 
meine eigene Politik gemacht. Im Übrigen 
sind die Anforderungen an das Amt des 
Bundespräsidenten, der Bundespräsiden-
tin heute wohl etwas andere als vor 28 
Jahren.
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«Es gibt keinen Grund, wegen 
der aktuellen wirtschaftlichen 

Probleme zu resignieren»



Aber Ihr Vater ist sicher stolz auf Sie?
Natürlich, er hat sich sehr gefreut. 

Auch 2007, als ich in den Bundesrat ge-
wählt wurde. Für meine Eltern, besonders 
für meine Mutter, war es allerdings immer 
auch ein gemischtes Gefühl: Einerseits 
Freude, andererseits der Wunsch, dass ich 
wieder nach Hause komme. 

Welches sind Ihre Prioritäten im Präsidial-
jahr? Wo wollen Sie Akzente setzen?

Ich möchte aufzeigen, dass wir in 
der Schweiz gerade auch in schwierigen 
Zeiten viele Möglichkeiten und Chancen 
haben. Dass es keinen Grund gibt, wegen 
der aktuellen wirtschaftlichen Probleme 
zu resignieren. Gerade jetzt ist es wich-
tig, dass wir auch für junge Menschen 
Perspektiven aufzeigen. Damit sie wissen, 
dass unser Land gute Voraussetzungen 
bie tet, um voranzukommen. Dazu möchte 
ich durch Präsenz in und Kontakten zu den 
verschiedenen Landesteilen beitragen.

Und wo liegen die thematischen  
Schwerpunkte?

Neben meinen Departementsgeschäf-
ten geht es um Themen, die der Bundes-
rat als Kollegium gemeinsam vertritt. Ich 
denke zum Beispiel an den Gesundheits- 
und Sozialbereich, in dem Weichen für 
die Zukunft gestellt werden müssen. Oder 
an ökologische Fragen in Zusammenhang 
mit der Energiestrategie 2050, die neben 
dem federführenden Eidgenössischen De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (UVEK) auch andere 
Departemente betreffen. Gleiches gilt für 
Finanzmarktfragen. Wenn wir den Finanz-
platz Schweiz weiterentwickeln wollen, 
tun wir das auch, um unseren Werkplatz 
abzusichern. In den Beziehungen mit dem 
Ausland wird unsere Stellung in Europa 
ein wichtiges Thema sein. Wie können 
wir uns als Nicht-EU-Mitglied positionie-
ren? Klärungsbedarf gibt es im Verhältnis 
zu den USA. Wichtig für unser Land ist 
zudem, dass wir im Internationalen Wäh-
rungsfonds weiterhin mit einem Sitz im 
Exekutivrat präsent sind.

Als wie dringend erachten Sie eine  
Regierungsreform, zu der Vorschläge des 
Bundesrats zurzeit beim Parlament liegen?

Es ist nach wie vor ein wichtiges An-
liegen. Ich denke besonders an Verein-
fachungen bei den Abläufen und an die 
Unterstützung des Bundesrats durch 
Staatssekretäre. Als wichtig erachte ich 
weiter, dass die Bundeskanzlei als Stabs-
stelle des Bundesrats gestärkt wird. Damit 
soll erreicht werden, dass der Bundesrat 
wieder verstärkt als Einheit und als Gre-
mium wahrgenommen wird. Hier haben 
wir insofern bereits einen Schritt gemacht, 
als wir heute Geschäfte, die vom Bundes-
rat verabschiedet wurden, vermehrt durch 
den Bundesratssprecher statt durch die 
Departementsvorsteher kommunizieren 
lassen. So soll deutlich gemacht werden, 
dass es sich um Geschäfte handelt, die der 
Bundesrat als Kollegium gefällt hat. 

Seit bald fünf Jahren prägen die Finanz- 
und die Schuldenkrise das Weltgeschehen. 
Wird die Schweiz die Turbulenzen weiterhin 
relativ unbeschadet überstehen?

Wir werden nicht unbeschadet durch 
die Krise kommen. Die Schweiz wird eben-
falls «geschüttelt» werden. Die jüngsten 
Konjunkturprognosen zeigen, dass mögli-
cherweise eine Rezession auf uns zukom-
men wird. Im Falle von grösseren wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten ist es wichtig, 
dass wir uns überlegen, wo wir Gegen-
steuer geben können. Mit welchen Kon-
junktur- oder Stabilisierungsmassnahmen 
erreichen wir eine gezielte Unterstützung? 
Wir dürfen nicht den Fehler begehen, 
Stützungsmassnahmen nach dem Giess-
kannenprinzip umzusetzen und Langzeit-
schäden in Form von Finanzierungsproble-
men auszulösen. Das hat andernorts zur 
Staats schuldenkrise geführt. Positiv ist, 
dass es unsere Wirtschaft geschafft hat, 
ihre Abhängigkeit vom EU-Raum etwas zu 
reduzieren und neue Absatzmärkte aufzu-
bauen. Wir haben nach wie vor einen sehr 
leistungsfähigen Werkplatz.
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«Wir werden nicht 
unbeschadet durch die 

Krise kommen»



Und wie sieht die Finanzministerin die 
Zukunft des Finanzplatzes? Wird er seine 
internationale Stellung behaupten können?

Wichtig ist, dass es uns gelingt, die 
eingeleitete Weissgeldstrategie umzuset-
zen. Ich bin überzeugt, dass der Finanz-
platz Schweiz auch nach der Klärung der 
gegenwärtigen offenen Fragen seine Posi-
tion halten oder sogar ausbauen kann. 
Neben den Leistungen der Branche gehö-
ren auch die Stabilität und die Berechen-
barkeit unseres Systems zu den Vorzügen. 
Umso wichtiger ist es, die gegenwärtigen 
Unsicherheiten möglichst rasch zu klä-
ren. Von selber lösen sich die Probleme 
nicht. Wir sind im Begriff, die Doppelbe-
steuerungsabkommen anzupassen. Wir 
haben Abgeltungssteuer-Abkommen mit 
Deutschland und Grossbritannien abge-
schlossen und sind daran, die Situation 
mit den USA zu bereinigen. Wir leisten 
einen grossen Effort und hoffen, dass 
auch unsere Partnerstaaten ein Interesse 
haben, die Verhältnisse zu klären.

Wie arbeiten Sie mit den Banken 
zusammen? Man hört von Anfeindungen 
aus der Finanzbranche Ihnen gegenüber.

Aus meiner Warte ist die Zusammen-
arbeit mit den Banken gut. Ich gehe da-
von aus, dass dies auch die Vertreter der 
Banken so sehen. Es liegt natürlich in der 
Natur der Sache, dass wir nicht immer 
der gleichen Meinung sind. Ich vertrete 
die Position der öffentlichen Hand. Über 
die Too-big-to-fail-Vorlage waren zum Bei-
spiel nicht alle glücklich. Die Bankierver-
einigung hat uns aber in dieser Frage un-
terstützt. Auch bei den Nachbesserungen 
zu den Doppelbesteuerungsabkommen 
konnten wir mit der Unterstützung der 
Bankiervereinigung rechnen. Zwischen 
Vertretern von Banken und mir findet ein 
reger Austausch statt.  
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«Von selber 
lösen sich die 

Probleme nicht»



Was bleibt am Schluss vom Bankgeheimnis 
übrig? Fällt die Unterscheidung zwischen 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung auch 
im Innenverhältnis?

Diese Frage wird jetzt in Zusammen-
hang mit dem Steueramtshilfegesetz 
dis  kutiert, das vom Parlament in den 
nächsten Monaten beraten wird. Die kan-
tonalen Finanzdirektoren fragen sich, wie-
so sie Informationen, die auf dem Amts-
hilfeweg ins Ausland gelangen, selber 
nicht verwenden dürfen. Die Diskussion, 
ob man zwischen Steuerbetrug und gro-
ben Fällen von Steuerhinterziehung wei-
terhin unterscheiden soll, ist zu führen. 
Ich spreche nicht von leichten Fällen, bei 
denen beispielsweise beim Ausfüllen der 
Steuererklärung etwas vergessen gegan-
gen ist. Ich spreche vielmehr von Steuer-
pflichtigen, die bewusst und über längere 
Zeit in deliktischer Absicht grosse Geldbe-
träge hinterziehen.

Wo liegen die Prioritäten in der 
Steuergesetzgebung?

Wir werden gemäss dem Auftrag des 
Bundesrats eine Vernehmlassung über die 
Familienbesteuerung durchführen. Es geht 
darum, noch bestehende Ungleichheiten 
im Steuerrecht abzubauen. Weiter versu-
chen wir zusammen mit den kantonalen 
Finanzdirektoren, Lösungen im Konflikt 
mit der EU über die kantonalen Steuer-
regimes für mobile Kapitalgesellschaf-
ten zu erarbeiten. Das ist auch ein Teil 
der Unternehmenssteuerreform III; ein 
zweiter Teil betrifft die Abschaffung der 
Emissionsabgabe auf Eigenkapital. Und 
im Rahmen der Energiepolitik 2050 wird 
überprüft, wie steuerliche Instrumente 
eine effiziente Energienutzung begünsti-
gen können. Der Bundesrat hat im letzten 
November mein Departement beauftragt, 
gemeinsam mit dem UVEK die Machbar-
keit sowie Varianten einer ökologischen 
Steuerreform vertieft zu untersuchen. 

Sie gelten als akribische Schafferin. 
Das Präsidialamt bedeutet eine zusätzliche 
Belastung. Bleibt da noch Zeit für die 
Familie und für Erholung?

Ich schaffe mir Oasen. Früher, als ich 
noch im Kanton Graubünden politisch 
tätig war, war es einfacher, regelmäs-
sig mit der Familie zusammen zu sein. 
Jetzt müssen wir uns organisieren. Aber 
wir haben das in den letzten vier Jahren 
gut geschafft. Wir treffen uns zwar nicht 
jedes Wochenende, ich sehe aber mein 
Grosskind, meine Kinder und meinen 
Mann regelmässig, meist jede Woche. 

Wie halten Sie sich fit? Treiben Sie 
regelmässig Sport?

Ich mache regelmässig Krafttraining, 
jeweils am Sonntagmorgen mit meinem 
Mann. Das ist auch eine willkommene 
Gelegenheit, um den Kopf zu leeren. 
Im Winter bin ich zudem gerne mit den 
Schneeschuhen unterwegs.  

Das Gespräch mit Bundespräsidentin Eveline Widmer-
Schlumpf führte Balz Bruppacher, freier Journalist und bis 
2011 Chefredaktor von Associated Press (AP) Schweiz
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Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung 
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Einnahmen des Bundes 2010

Verkehrsabgaben 3,5%
Tabaksteuer 3,7%

Stempelabgaben 4,5%

Einfuhrzölle 1,7%

Mineralölsteuer 8,2%

Weitere Fiskaleinnahmen 2,0%

Andere Einnahmen 7,4%

Verrechnungssteuer 7,5% 

Direkte Bundessteuer 28,5%

Mehrwertsteuer 32,9%

62 833 Millionen Franken

Indirekte Steuern 56,6%

Direkte Steuern 36,0%

Übrige Ausgaben 9,7%

Schuldzinsen, 
Einnahmenanteile und 
Finanzausgleich 17,0%

Beziehungen zum 
Ausland 4,4%

Bildung und Forschung 10,2%

Soziale Wohlfahrt 31,1%

Verkehr 13,9%

Landesverteidigung 7,4%
Landwirtschaft und 

Ernährung 6,2%

Ausgaben des Bundes 2010

59 266 Millionen Franken

Entwicklung der Ausgaben  (in Millionen Franken)
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eIn kurzer geschIchtlIcher ÜBerBlIck oder

Seit wann gibt es 
eigentlich die Schweiz?

1291 erneuern Uri, Schwyz und Unterwal-
den – laut Überlieferung Anfang August 
– ihren Bund zur Wahrung des Landes-
friedens. Im Lauf der folgenden Jahrhun-
derte verbünden sich weitere Städte- und 
Länder orte mit dieser «Eidgenossen-
schaft». Gleichzeitig erobern oder erwer-
ben die eidgenössischen Orte Untertanen-
gebiete. Dabei kommt es immer wieder zu 
heftigen, auch inneren Konflikten.

Die wachsende Macht und Selbstständig-
keit ihres Bundes verteidigen die Eidge-
nossen zwei Jahrhunderte lang gegen 
wechselnde Gegner. Nach dem Schwaben-
krieg 1499 gegen Habsburg-Österreich 
und den Schwäbischen Bund regeln sie 
ihre Angelegenheiten weitgehend unab-
hängig vom römisch-deutschen Reich.

Die Einführung der Reformation zuerst 
1525 in Zürich durch Zwingli, dann in 
weiteren Orten und schliesslich 1541 in 
Genf durch Johannes Calvin führt zur 
konfessionellen Spaltung in katholische 
und reformierte Orte, die sich in der Fol-
ge auseinanderleben und bis ins frühe 18. 
Jahrhundert immer wieder gegeneinan-
der Krieg führen.

Im Westfälischen Frieden von 1648 wird 
die völkerrechtliche Unabhängigkeit der 
Eidgenossenschaft vom römisch-deutschen 
Reich anerkannt.

Die Losung «Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit» der Französischen Revolution 
von 1789 verbreitet sich auch hierzulande 
und führt verschiedenenorts zu Unruhen.

Ein französisches Heer erobert 1798 die 
Schweiz. Die alte Eidgenossenschaft geht 
unter und macht der Helvetischen Repub-
lik mit einer von Frankreich aufgezwun-
genen zentralistischen Einheitsverfassung 
Platz. Napoleon Bonaparte diktiert der 
Schweiz 1803 die Mediationsakte. Aus 

ehemaligen Untertanengebieten und «zu-
gewandten Orten» bilden sich sechs neue 
gleichberechtigte Kantone.

Nach der Niederlage Frankreichs gegen 
die monarchischen Grossmächte Euro-
pas kommt es 1815 zur «Restauration» 
der Eidgenossenschaft: Der Bund verliert 
Kompetenzen an die Kantone, wo teilwei-
se wieder die alten Eliten an die Macht 
kommen.

In der Zeit der «Regeneration» nach 1830 
geben sich etwa die Hälfte der Kantone 
liberale Verfassungen, die den Bürgern 
wirtschaftliche und politische Freiheiten 
garantieren. In der Folge kommt es zu 
Auseinandersetzungen zwischen liberalen 
und konservativen Kantonen über die 
Ausgestaltung der Eidgenossenschaft.

Die Spannungen führen zur Bildung eines 
Sonderbundes der katholisch-konser-
vativen Kantone und 1847 zum Sonder-
bundskrieg: Nach einem kurzen Feldzug 
eidgenössischer Truppen kapitulieren die 
sieben Sonderbundskantone.

1848 wird mit der Annahme der Bun-
desverfassung durch die Mehrheit der 
Kantone der moderne Bundesstaat ge-
schaffen. Zahlreiche Bereiche, die zuvor 
in die Zuständigkeit der Kantone fielen – 
zum Beispiel Militär und Zölle, Post- und 
Münzwesen – werden zentralisiert und 
vereinheitlicht. Die Schweiz wird ein ein-
heitlicher Rechts- und Wirtschaftsraum.

Das 1848 eingeführte allgemeine Stimm- 
und Wahlrecht – für Männer – genügt 
vielen nicht: Sie streben nach direktde-
mokratischen Volksrechten und erwirken 
1874 in der Revision der Bundesverfas-
sung die Einführung des Referendums-
rechts und 1891 die Einführung der Volks-
initiative.

Um die Jahrhundertwende organisieren 
sich die verschiedenen politischen Strö-
mungen in Parteien: 1888 kommt es zur 
Gründung der Sozialdemokratischen 
Partei (SP), 1894 zur Gründung der Frei-
sinnig-Demokratischen Partei (FDP) und 
1912 zur Gründung der (Katholisch-)Kon-
servativen Volkspartei, der heutigen Christ-
lichdemokratischen Volkspartei (CVP).

Vom Ersten Weltkrieg (1914–1918) bleibt 
die Schweiz zwar verschont, doch die 
kriegsbedingte schlechte soziale Lage 
breiter Bevölkerungsschichten führt 1918 
zum Landesstreik. Viele Forderungen – 
wie die 48-Stunden-Arbeitswoche und 
die Einführung einer Altersversicherung 
– können die Streikenden nicht durchset-
zen; doch wird im Folgejahr der National-
rat erstmals im Proporzwahlverfahren ge-
wählt: Damit ist auch die Arbeiterschaft 
angemessen darin vertreten. Die Vorherr-
schaft der Freisinnigen in der Bundesver-
sammlung geht zu Ende.

1920 tritt die Schweiz dem im Vorjahr ge-
gründeten Völkerbund bei, mit dem Vor-
behalt, sich nicht an militärischen Aktio-
nen beteiligen zu müssen.

Mit der Wahl Rudolf Mingers in den Bun-
desrat ist 1929 erstmals die 1918 gegrün-
dete Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 
(seit 1971 Schweizerische Volkspartei 
SVP) in der Regierung vertreten. 

Die 1929 ausbrechende Weltwirtschafts-
krise führt zu grosser Arbeitslosigkeit und 
1936 zur Abwertung des Frankens.

Das Abkommen in der Maschinen-und 
Metallindustrie von 1937 zur Erhaltung 
des Arbeitsfriedens, die Anerkennung des 
Rätoromanischen als vierte Landesspra-
che 1938, der Ausbau der Alpen ab 1940 
zu einer Festung – dem sogenannten Re-
duit – sowie schliesslich der Einzug der 
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Sozialdemokraten in den Bundesrat 1943 
tragen zum Zusammenhalt in schwieriger 
Zeit bei. Die Schweiz kann sich aus dem 
Zweiten Weltkrieg (1939–1945) heraus-
halten.

Angesichts der faschistischen Bedrohung bekannte sich 

in den 30er-Jahren auch die Sozialdemokratische 

Partei zur zuvor kritisch betrachteten Landesverteidi-

gung und sprach sich für den bewaffneten Grenzschutz 

durch die Milizarmee aus; Plakat von 1943

Anders als dem Völkerbund ein Viertel-
jahrhundert zuvor tritt die Schweiz der 
1945 gegründeten Organisation der Ver-
einten Nationen (UNO) aus Neutralitäts-
gründen vorerst nicht bei, wohl aber den 
UNO-Unterorganisationen, von denen 
viele in Genf ihren Sitz haben.

1947 wird die eidgenössische Alters- und 
Hinterlassenen-Versicherung AHV einge-
führt.

Mit der Wahl eines zweiten Sozialdemo-
kraten in die Landesregierung setzt sich 
diese 1959 erstmals im Verhältnis der 
Wähleranteile der grossen Parteien zu-
sammen: Die «Zauberformel» für eine 
faire Vertretung der wichtigsten politi-
schen Strömungen im Bundesrat ist damit 
gefunden.

Nach erfolglosem Anlauf 1959 heissen 
Volk und Stände 1971 das Frauenstimm- 
und -wahlrecht auf eidgenössischer Ebene 
gut. In einigen Kantonen haben Frauen 
schon seit Längerem die gleichen politi-
schen Rechte.

Nach einer Reihe von Volksabstimmungen 
– zuerst im Kanton Bern, dann in seinen 
französischsprachigen Bezirken, schliess-
lich auf Bundesebene – entsteht 1979 
der Kanton Jura als 26. Gliedstaat der 
Schweiz.

Mit der Wahl der Freisinnigen Elisabeth 
Kopp zur Bundesrätin 1984 gehört zum 
ersten Mal eine Frau der Landesregierung 
an.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
lehnen 1989 die Volksinitiative zur Ab-
schaffung der Armee ab.

1992 lehnen die Schweizer Stimmberech-
tigten den Beitritt zum Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) ab.

1999 stimmen Volk und Stände der total-
revidierten Bundesverfassung zu. Sie tritt 
am 1. Januar 2000 in Kraft.

Die Schweiz wird 2002 als einer der letz-
ten Staaten Vollmitglied der UNO. Im 
selben Jahr treten die ersten bilateralen 
Abkommen mit der Europäischen Union 
in Kraft. Mit Abkommen in weiteren Be-
reichen wird der bilaterale Weg danach 
weitergeführt.

Erstmals nach 1872 wird 2003 ein Mitglied 
der Landesregierung nicht wiedergewählt: 
CVP-Bundesrätin Ruth Metzler muss ihren 
Sitz dem SVP-Vertreter Christoph Blocher 
abtreten.

Vier Jahre später ergeht es diesem gleich: 
An seiner Stelle wählt die Bundesver-
sammlung 2007 seine Parteikollegin Eve-
line Widmer-Schlumpf in den Bundesrat. 
Sie wird deshalb 2008 mit ihrer Kantonal-
partei Graubünden aus der SVP Schweiz 
ausgeschlossen und tritt darauf der neu 
gegründeten Bürgerlich-Demokratischen 
Partei (BDP) bei.

Nach den Rücktritten der Bundesräte 
 Moritz Leuenberger (SP) und Hans-Rudolf 
Merz (FDP) wählt die Bundesversamm-
lung im Herbst 2010 Simonetta Sommaru-
ga und Johann N. Schneider-Ammann in 
die Landesregierung. Damit gibt es erst-
mals eine Frauenmehrheit im Bundesrat.

Der Sozialdemokrat Alain Berset wird am 
14. Dezember 2011 als Nachfolger seiner 
zurückgetretenen Parteikollegin Miche-
line Calmy-Rey in den Bundesrat gewählt.
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Das spezielle politische system oDer 

Die Schweizer Demokratie
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I n allen demokratischen ländern finden regel

mässig parlamentswahlen statt – und der 

Form nach sogar auch in den meisten Dikta

turen. Dabei ist die Wahlbeteiligung praktisch 

überall recht hoch, jedenfalls höher als die knapp 

fünfzigprozentige hierzulande.

 Dass die schweizer Wählerschaft alle vier  

Jahre nur etwa zur hälfte von ihrem recht Ge

brauch macht, liegt aber nicht an einem man

gelnden interesse an politik, sondern an unserem 

system der direkten Demokratie: 

 in ihm haben parlament und regierung weniger 

macht als in den meisten anderen staaten; das 

Volk kann über sehr viele angelegenheiten mit

bestimmen und Beschlüsse der von ihm  Gewählten 

rückgängig machen. 

Welche politischen rechte die schweizerinnen und 

schweizer auf Bundesebene haben, ist auf den 

 folgenden seiten 16 und 17 ausführlich dargestellt.

Und schliesslich geht es im leben nicht allein 

um politik. Die aufmerksamkeit der Wahlberech

tigten gilt oft ganz anderem als den für einen 

 parlamentssitz Kandidierenden – so gewinnend 

lächelnd diese auch um stimmen buhlen mögen.
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Der FÖDeralistische aUFBaU Der schWeiz oDer

2495 und 26 macht 1
Die schweiz ist eine Willensnation, gebildet von mehreren Volksgruppen mit verschiedenen sprachen 
und religionen. seit 1848 ist sie ein Bundesstaat – einer von weltweit 23 und unter diesen, nach den 
Vereinigten staaten von amerika, der zweitälteste. Der staatliche aufbau der schweiz ist föderalis
tisch und gliedert sich in die drei politischen ebenen Gemeinden, Kantone und Bund.

2495 Gemeinden Die kleinste politische Einheit in der 
Schweiz ist die Gemeinde. Zurzeit gibt es 2495 davon. Ihre Zahl 
nimmt jedoch laufend ab, weil sich vor allem kleinere Orte zu
sammenschliessen, um ihre Aufgaben besser lösen zu können.

Rund ein Fünftel der Gemeinden hat ein eigenes Parlament 
– vor allem natürlich die Städte; vier Fünftel kennen hingegen 
noch die direktdemokratische Entscheidung in der Gemeinde
versammlung, an der alle stimmberechtigten Einwohner teilneh
men können. Das heisst, das Volk lässt sich nicht durch Abge
ordnete vertreten, sondern fällt selbst Beschlüsse und wählt den 
Gemeinderat (die Exekutive).
 Neben den Aufgaben, die ihnen vom Bund und von ihrem 
Kanton zugewiesen sind – zum Beispiel das Führen der Einwoh
nerregister oder der Zivilschutz –, haben die Gemeinden auch 
eigene Zuständigkeiten – etwa im Schul und Sozialwesen, in 
der Energieversorgung, im Strassenbau, bei der Ortsplanung, 
den Steuern usw. Diese Angelegenheiten regeln sie weitgehend 
selbst  ständig.
 Den Umfang der Gemeindeautonomie bestimmen die einzel
nen Kantone – er ist deshalb recht unterschiedlich.

Fähnlein mit den Wappen sämtlicher Schweizer Gemeinden 

flatterten 1939 über dem Höhenweg der Landesaustellung 

in Zürich: insgesamt mehr als 3100. Ein Vierteljahr-

hundert später zählte man an der Expo 64 in Lausanne 

bereits ein paar Dutzend weniger Gemeindefahnen an 

der dafür gebauten Pyramide. Und seither ist die Zahl 

der kleinsten politischen Einheiten um einige weitere 

Hundert geschrumpft – ein Prozess, der wohl noch lange 

nicht zu Ende ist .

26 kantone Die nächstgrössere politische Einheit sind die 
Kantone – häufig auch Stände genannt. Sie sind die ursprüng
lichen Staaten, die sich 1848 zum Bund zusammengeschlossen 
und diesem einen Teil ihrer Souveränität abgetreten haben. Eine 
Ausnahme ist der Kanton Jura – der einzige, der erst im 20. Jahr
hundert entstand: Er spaltete sich auf den 1. Januar 1979 vom 
Kanton Bern ab.
 Laut Bundesverfassung sind alle Kantone gleichberechtigt, 
und sie haben im weltweiten Vergleich ein Höchstmass an Souve
ränität. Gesundheitswesen, Bildung und Kultur gehören zu jenen 
Politikbereichen, in denen sie über grosse Handlungsspielräume 
verfügen.
 Jeder Kanton hat eine eigene Verfassung, ein eigenes Parla
ment, eine eigene Regierung und eigene Gerichte. Die Grösse der 
Parlamente variiert zwischen 58 und 180 Abgeordneten, die alle 
vom Volk gewählt sind – in den meisten Kantonen nach dem Ver
hältniswahlrecht (Proporz).
 Auch die 5 oder 7köpfigen Regierungen werden überall vom 
Volk gewählt, aber in 24 Kantonen mittels Mehrheitswahlrecht 
(Majorz); Zug und Tessin wählen den Regierungsrat im Proporz.
 Die direktdemokratische Form der Landsgemeinde existiert 
nur noch in Appenzell Innerrhoden und in Glarus. In allen andern 
Kantonen entscheidet das Volk ausschliesslich an den Urnen.

Der Kanton Graubünden trägt den Namen des ehemals 

gewichtigsten der drei Bünde, aus denen er entstanden ist: 

des Oberen oder Grauen Bundes, der im Spätmittelalter 

mit dem Gotteshausbund und dem Zehngerichtebund 

ein eigenständiges Staatsgebilde mit einer gemeinsamen 

Verfassung bildete. Seit 1497 waren die Drei Bünde als so 

genannter Zugewandter Ort ein gleichberechtigter Partner der Eidgenossenschaft . 

1803 wurden sie mit dem bis dahin österreichischen Tarasp ein Kanton der Schweiz. 

Das Bündner Wappen vereint das schwarz-weiss gespaltene Schild des Grauen Bundes, 

das in Blau und Gelb gevierte Kreuz des Zehngerichtebundes sowie den Steinbock als 

Emblem des Gotteshausbundes.
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1 Bund Bund ist der schweizerische Begriff für den Staat 
(der andere häufig gebrauchte Ausdruck dafür ist Eidgenossen
schaft). Die Abkürzung CH für die Schweiz geht auf die offizi
elle lateinische Bezeichnung «Confoederatio Helvetica» zurück. 
Confoederatio heisst «Bündnis» und Helvetica bezieht sich auf 
die keltischen Helvetier, die vor rund 2000 Jahren im Gebiet der 
heutigen Schweiz sesshaft waren.
 Die Schweiz entwickelte sich über mehr als sieben Jahrhun
derte aus einem Bündnis der drei Urkantone Uri, Schwyz und Un
terwalden zum heutigen Bundesstaat, der die unterschiedlichen 
Interessen der einzelnen Kantone mit den Gesamtinteressen des 
Landes verbindet.
 Der Bund ist überall dort zuständig, wo ihn die Verfassung 
dazu ermächtigt – zum Beispiel in der Aussen und Sicherheits
politik, beim Zoll und Geldwesen, in der landesweit gültigen 
Rechtsetzung und in der Verteidigung.
 Aufgaben, die nicht ausdrücklich Bundessache sind, fallen 
in die Zuständigkeit der nächst unteren Ebene: in diejenige der 
Kantone.

Das bestbekannte und allgegenwärtige Schweizerkreuz auf rotem 

Grund war nicht immer das offizielle Erkennungszeichen unseres 

andes. Zwar verwendeten die Berner und ihre Verbündeten schon 

339 in der Schlacht bei Laupen weisse Kreuze als gemeinsames 

rkennungszeichen, doch die erste gesamtschweizerische Fahne 

war eine Tr ikolore nach französischem Vorbild. Sie diente der 

Helvetischen Republik von 1798 bis 1803 als Nationalflagge. Rot und Gelb standen für 

die Urkantone Schwyz und Uri, während das zuvor eher ungebräuchliche Grün nach 

dem Untergang der Alten Eidgenossenschaft als Freiheitsfarbe galt , die sich dann 

auch in den Wappen der 1803 gegründeten Kantone St . Gallen, Thurgau und Waadt 

sowie des 1815 der Schweiz beigetretenen Kantons Neuenburg zeigt .

Die Gewaltenteilung: 

in der schweiz sind die legis lative 

(=gesetzgebende), die exekutive 

(=ausführende) und die judikative 

(=richterliche) Gewalt personell 

getrennt, funktionell aber bloss 

geteilt. Das heisst: Niemand 

darf gleichzeitig mehr als einer 

der drei Bundesbehörden – dem 

parlament, der regierung und 

dem obersten Gericht – angehö

ren; aber jede der drei Behörden 

nimmt aus praktischen Gründen 

auch aufgaben wahr, die streng 

genommen in die zuständig keit 

einer anderen Gewalt fallen.

wer wählt wen?

In der Schweiz ist das Volk der Souverän
Das Volk ist laut Bundesverfassung der sou

verän des landes, also die oberste politische 

instanz. es umfasst alle mündigen Frauen und 

männer mit schweizer Bürgerrecht – das sind 

rund 5,12 millionen Bürgerinnen und Bürger, 

was gut zwei Dritteln der Wohnbevölkerung 

entspricht. Unter 18Jährige und ausländische 

staatsangehörige haben auf Bundesebene kei

ne politischen rechte.

Das Volk wählt …

… das Parlament: die Legislative 

Das Parlament wählt …

… die regierung: die exekutive 

Die regierung der schweiz besteht aus den 

sieben mitgliedern des Bundesrats sowie der 

Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler, die 

von der Vereinigten Bundesversammlung für 

eine vierjährige amtsdauer gewählt sind. 
z Seiten 40–75

… das oberste Gericht: die Judikative 

Die oberste rechtsprechung erfolgt durch das 

Bundesgericht in lausanne und in luzern so

wie seine drei erstinstanzlichen Gerichte: das 

Bundesstrafgericht in Bellinzona, das Bundesver

waltungsgericht und das Bundespatentgericht, 

beide in st.Gallen. z Seiten 76–81

... den Bundesanwalt
Die Bundesanwaltschaft ist als strafverfolgungs

behörde der eidgenossenschaft zuständig für 

die Untersuchung und anklage von handlungen, 

die gegen den Bund gerichtet sind oder des

sen interessen stark berühren. Delikte, für die 

Bundesgerichtsbarkeit vorgesehen ist, sind zum 

Beispiel spionage, straftaten in zusammenhang 

mit sprengstoffen oder radioaktivem material 

sowie amtsdelikte von Bundesangestellten.  

 Über dies ist die Bundesanwaltschaft zustän

dig für Fälle von organisierter Kriminalität und 

terrorismus, Geldwäscherei und Korruption so

wie Wirtschaftskriminalität mit starken interna

tionalen oder interkantonalen Bezügen. Weitere 

aufgaben sind der Vollzug von rechtshilfegesu

chen ausländischer strafverfolgungsbehörden 

und die Förderung der grenzüberschreitenden 

zusammenarbeit in der Verbrechensbekämpfung.
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SchweIzer DemokratIe

Das schweizer parlament, die gesetzgebende 

Gewalt im staat, hat zwei Kammern: Der Na

tionalrat repräsentiert die Gesamtbevölkerung 

des landes, und der ständerat vertritt die 26 

Kantone; zusammen bilden sie die Vereinigte 

Bundesversammlung.  z Seiten 22–39
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Die DireKte DemoKratie aUF BUNDeseBeNe oDer

ein Volk mit vielen rechten
in kaum einem staat gibt es so weit gehende mitbestimmungsrechte des Volkes wie in der schweiz.
Die lange demokratische tradition, aber auch die vergleichsweise geringe Grösse und Bevölkerungs
zahl des landes sowie schliesslich eine hohe alphabetisierungsrate und ein vielfältiges medienan
gebot sind ausschlaggebend für das Funktionieren dieser besonderen staatsform. auf Bundesebene 
haben die schweizerinnen und schweizer folgende politischen rechte:

Das wahlrecht oder vom kumulieren, Panaschieren und 
Streichen Alle vier Jahre wählt das Volk die 200 Mitglieder des 
Nationalrats. Sämtliche über 18jährigen Schweizerinnen und 
Schweizer haben dabei das aktive und passive Wahlrecht. Das 
heisst, sie dürfen sowohl wählen als auch sich selbst zur Wahl 
stellen. Bundesangestellte müssen sich, falls sie gewählt werden, 
entweder für ihre Stelle oder für das Mandat entscheiden.
 In den Kantonen mit mehr als einem Nationalratssitz haben 
die Wahlberechtigten eine Reihe von Möglichkeiten, um die ih
nen genehmsten Abgeordneten zu bestimmen:
 Sie können in eine leere Liste die Namen ihrer bevorzugten 
Kandidatinnen und Kandidaten eintragen.
 Sie können eine vorgedruckte Liste mit Kandidierenden einzel
ner Parteien unverändert einlegen – oder diese Liste verändern.
 Verändern können sie die Liste auf drei verschiedene, aber 
miteinander kombinierbare Arten: Erstens dürfen sie Namen strei
chen. Zweitens dürfen sie panaschieren, was mischen bedeutet; 
das heisst, man kann Namen von anderen Listen einsetzen. Drit
tens dürfen sie Kandidaten und Kandidatinnen kumulieren, das 
heisst zweimal auf einer Liste aufführen. Parteien können auch 
von sich aus Kandidierende doppelt (aber nicht öfter) aufführen, 
also «vorkumulieren», um deren Wahlchancen zu erhöhen.
 Die Ständeratswahlen sind zwar nicht auf Bundesebene 
 geregelt, doch haben sich alle Kantone ebenfalls für die Volks
wahl entschieden, so dass alle 246 eidgenössischen Parlamen
tarierinnen und Parlamentarier direkt von den Bürgerinnen und 
Bürgern gewählt sind.

Die Beteiligung an den Nationalratswahlen seit 1919

50%

1919 2011

Seit den ersten im Proporzsystem durchgeführten Nationalratswahlen im Jahr 1919 

nahm die Beteiligung deutlich ab. Für die in der Schweiz vergleichsweise niedrige 

Wahlbeteiligung gibt es zwei Hauptgründe: Erstens kann sich das Volk recht häufig 

politisch an der Urne äussern – nicht allein bei Wahlen, sondern auch bei Abstimmun-

gen auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene. Zweitens sind Wahlen hierzulande 

nicht so entscheidend, weil die Konkordanz zwischen den Parteien einen Machtwech-

sel in der Regierung ausschliesst . Seit der Einführung der brieflichen Stimmabgabe 

1994 steigt die Wahlbeteiligung wieder leicht an.

Das Stimmrecht oder statt die Faust im Sack zu machen  
Wer wählen darf, ist auch stimmberechtigt: alle Staatsangehöri
gen, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind.
 In der Regel sind die Stimmberechtigten viermal pro Jahr auf
gerufen, über eidgenössische Vorlagen zu befinden. Im Durch
schnitt sind es drei bis vier Geschäfte, die gutgeheissen oder 
abgelehnt werden können; ausnahmsweise können es aber auch 
mehr als das Doppelte sein.
 Abgestimmt wird über Volksinitiativen und Referenden: Das 
obligatorische Referendum gilt für alle Änderungen der Verfas
sung sowie für den Beitritt zu bestimmten internationalen Or
ganisationen. Das heisst, darüber muss eine Volksabstimmung 
stattfinden. Zur Annahme ei
ner solchen Vorlage braucht 
es das sogenannte doppelte 
Mehr – nämlich erstens das 
Volksmehr, also die Mehrheit 
der gültigen Stimmen im ganzen Land, und zweitens das Stän
demehr, also eine Mehrheit von Kantonen, in denen die Stim
menden die Vorlage angenommen haben.
 Geänderte oder neue Gesetze und ähnliche Beschlüsse des 
Parlaments sowie bestimmte völkerrechtliche Verträge kommen 
nur dann zur Abstimmung, wenn dies mit dem fakultativen Re
ferendum verlangt wird. Zur Annahme einer derartigen Vorlage 
genügt das Volksmehr.

Änderungen der Verfassung 
z obligatorisches referendum

Änderungen von Gesetzen   
z fakultatives referendum

Die Beteiligung an eidgenössischen abstimmungen seit 1971

1971 20111989 1992

50%

Die durchschnittliche Stimmbeteiligung der letzten Jahrzehnte liegt bei etwas über 

40 Prozent . Einige Themen haben jedoch sehr viele Stimmberechtigte mobilisiert: 

etwa die Volksinitiative für eine Schweiz ohne Armee (1989) mit 69% und der Beitr itt 

zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR (1992) mit 78% Beteiligung. Weil die Bür-

gerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, über das politische Geschehen und die 

wichtigsten Geschäfte regelmässig mitzuentscheiden, haben Abstimmungen in der 

Schweiz ein grösseres Gewicht als Wahlen: Der Einfluss des Parlaments ist geringer 

als in Ländern ohne direktdemokratische Instrumente.
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Das Initiativrecht oder Forderungen stellen Bürgerinnen  
und Bürger können einen Volksentscheid über eine von ihnen ge
wünschte Änderung oder Ergänzung der Verfassung verlangen. 
Anders als in den Kantonen ist es auf Bundesebene nicht  möglich, 
ein neues Gesetz oder eine Gesetzesänderung zu verlangen.
 Damit eine Volksinitiative zustande kommt, braucht es in
nert einer Sammelfrist von 18 Monaten die Unterschriften von  
100 000 Stimmberechtigten.
 Das Volksbegehren kann als 
allgemeine Anregung formuliert 
sein oder – was viel häufiger der 
Fall ist – als fertig ausgearbeite 
ter Text vorliegen, dessen Wort
laut Parlament und Regierung nicht mehr verändern können.
 Die Behörden reagieren auf eine eingereichte Initiative 
manchmal mit einem (meist nicht so weit gehenden) direkten 
Gegenvorschlag – in der Hoffnung, dieser werde von Volk und 
Ständen eher angenommen. Seit 1987 gibt es bei Abstimmungen 
über Volksbegehren und Gegenvorschlag die Möglichkeit des 
doppelten Ja: Man kann also sowohl die Initiative als auch den 
Gegenvorschlag gutheissen; mit einer Stichfrage wird ermittelt, 
welcher der beiden Texte in Kraft tritt, falls beide das Volks und 
das Ständemehr erreichen.
 Volksinitiativen gehen nicht vom Parlament oder von der 
 Regierung aus, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern. Sie 
gelten als Antriebselement der direkten Demokratie.

Initiative: 

maximale sammelfrist 
z 18 monate

notwendige Unterschriften 
z 100 000

angenommene und abgelehnte Volksinitiativen seit 1971

1971 2011

50%

Von den insgesamt 122 Volksbegehren, über die in den letzten Jahrzehnten abge-

stimmt wurde, hatten nur gerade elf Erfolg an der Urne – also nicht einmal jedes 

zehnte. Der weitaus grösste Teil erzielte weniger als 50% Ja-Stimmen und wurde 

abgelehnt . 

Ganz erfolglos sind aber die meisten Initiativen dennoch nicht: Die in ihnen formu-

lierten Anliegen lösen oft breite Diskussionen aus und fliessen nach einer gewissen 

Zeit mindestens teilweise in Gesetze ein.

Das referendumsrecht oder «So nicht!» sagen Das 
Volk hat das Recht, über Parlamentsentscheide im Nachhinein zu 
befinden.
 Bundesgesetze, Bundesbeschlüsse sowie gewisse Staats
verträge unterliegen dem fakultativen Referendum: Das heisst, 
darüber kommt es zu einer Volksabstimmung, falls dies 50 000 
Bürgerinnen und Bürger verlangen. Die Unterschriften müssen 

innert 100 Tagen nach der Publika
tion des Erlasses vorliegen.
Das vetoähnliche Referendums
recht wirkt für den politischen Pro
zess insgesamt verzögernd und be
wahrend, indem es vom Parlament 

oder von der Regierung ausgehende Veränderungen abblockt 
oder ihre Wirkung hinausschiebt – man bezeichnet das Refe
rendumsrecht darum häufig als Bremse in der Hand des Volkes.
 Es trägt aber auch zur Konkordanz bei: Weil es das Parlament 
dazu veranlasst, möglichst alle Interessierten in die Diskussion 
über neue Gesetze oder Gesetzesänderungen einzubeziehen und 
so einen mehrheitsfähigen Kompromiss zu finden, gegen den 
später niemand das fakultative Referendum ergreift.

referendum: 

maximale sammelfrist 
z 100 tage

notwendige Unterschriften 
z 50 000

Fakultative referenden seit 1971

1971 2011

50%

94 Mal waren Referendumskomitees seit 1971 zunächst erfolgreich: Sie erzwangen 

Volksabstimmungen über vom Parlament genehmigte Bundesgesetze und -beschlüsse, 

die ihnen nicht passten. Und immerhin 30 Mal hatten sie mit ihrer Gegnerschaft auch 

an der Urne Erfolg – also in fast einem Drittel der Fälle.

Die Grafik zeigt den Anteil der Ja-Stimmen bei der jeweiligen Abstimmung: Weniger 

als 50% bedeuten also, dass der umstrittene Parlamentsbeschluss nicht angenom-

men, also rückgängig gemacht wurde.

Das Petitionsrecht steht allen personen zu – also 

nicht allein stimmbürgerinnen und bürgern: Jede 

und jeder hat das recht, schriftlich Bitten, anre

gungen und Beschwerden an Behörden zu richten.

 Diese sind verpflichtet, solche petitionen zur 

Kenntnis zu nehmen; eine antwort darauf ist aller

dings nicht vorgeschrieben, doch wird in der praxis 

jede petition behandelt und beantwortet. Gegenstand 

der eingabe kann jede staatliche tätigkeit sein.
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Wer Welche politischeN iNteresseN Vertritt oDer

Die vier wählerstärksten Parteien…
parteien sind politische Gesinnungsgruppen mit jeweils verschiedenen Weltbildern – also bestimmten 
auffassungen von staat, Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter. sie sind ein Bindeglied zwischen 
dem Volk und staatlichen einrichtungen und für das Funktionieren einer Demokratie unentbehrlich. 
Die parteienlandschaft der schweiz ist so vielgestaltig wie das land. Normalerweise stellen die vier 
wählerstärksten parteien die regierung. Weil sich die sVp 2008 nach der Wahl von eveline Widmer
schlumpf spaltete, ist die stärkste partei zurzeit nur mit einem mitglied im Bundesrat vertreten. 
alle elf im parlament vertretenen parteien stellen sich auf diesen seiten mit eigenen Worten kurz vor.

SVP
Schweizerische Volkspartei

1 Bundesrat

5 Ständeräte

6 Nationalrätinnen und 48 Nationalräte

Parteipräsident: 
Nationalrat toni Brunner

90 000 Mitglieder
gegründet 1917 www.svp.ch

Die Schweizerische Volkspartei ging 1971 aus der Bauern, 
Gewerbe und Bürgerpartei hervor. Sie ist mit 26,6% Wähleranteil 
die grösste Partei und vertritt 648 675 Wählerinnen und Wähler.
 Die SVP setzt sich konsequent für eine unabhängige, neutrale 
Schweiz und gegen einen schleichenden Beitritt zur EU ein. Die 
Schulden und Finanzkrise Europas zeigt, wie wichtig ein schlan
ker Staat mit gesunden Finanzen, tiefen Steuern und hoher Rechts
sicherheit für einen starken Wirtschaftsstandort mit sicheren Ar
beitsplätzen  ist.  Die Zuwanderung in unser Land ist nicht mehr 
eigenständig steuerbar. Zuwanderer aus der EU verdrängen in ver
schiedenen Branchen einheimische Arbeitnehmer wie auch solche 
aus Drittstaaten. Dadurch wird unser Sozialsystem noch stärker 
belastet. Zudem sind ein hohes Mass an Ausländerkriminalität und 
Asylmissbrauch mittlerweile an der Tagesordnung. Mit der Forde
rung nach der konsequenten Ausschaffung krimineller Ausländer 
und der Verschärfung des Strafgesetzes setzt sich die SVP für mehr 
Sicherheit ein. 
 Mit dieser klaren, auf bürgerlichen Werten basierenden Politik 
will die SVP unserem Land Wohlstand, Arbeitsplätze und eine si
chere Zukunft in Freiheit garantieren.
 Das Parlament hat bei den Bundesratswahlen vom 14. Dezem
ber 2011 zwar SVPBundesrat Ueli Maurer wiedergewählt, aber 
den berechtigten Anspruch der SVP auf zwei Sitze in der Landes
regierung  nicht respektiert und damit eine MitteLinksKoalition 
installiert. Es wurde eine Chance verpasst, langfristige politische 
Stabilität zu schaffen. 

SP
Sozialdemokratische Partei der Schweiz

1 Bundesrätin und 1 Bundesrat

4 Ständerätinnen und 6 Ständeräte

21 Nationalrätinnen und 25 Nationalräte

Parteipräsident: 
Nationalrat christian Levrat

35 000 Mitglieder
gegründet 1888 www.spschweiz.ch 

Die SP will eine Wirtschaft, die für die Menschen da ist 
und nicht umgekehrt. Denn zum Erfolg eines Unternehmens trägt 
nicht nur die Teppichetage bei. Wir sind überzeugt, dass wir wei
ter kommen, wenn nicht nur jeder für sich selber schaut. 
 Die Schweiz hat ein solides soziales Netz und gute öffentliche 
Infrastrukturen. Dazu hat die SP viel beigetragen. Ohne SP gäbe 
es beispielsweise keine AHV, keine Mutterschaftsversicherung, 
kein Frauenstimmrecht. Doch wir wollen uns mit dem Erreichten 
nicht zufrieden geben. 
 Wir sind überzeugt, dass die Schweiz gerechter, innovativer 
und fortschrittlicher werden kann. Umweltverschmutzung und 
Klimawandel bedrohen unsere Welt und unsere Schweiz. Wenn 
wir konsequent auf erneuerbare Energien setzen, dann schützen 
wir unsere Umwelt und schaffen nachhaltige und innovative Ar
beitsplätze. Wenn wir auf Bildung und Integration setzen, dann 
schaffen wir Perspektiven und verhindern Arbeitslosigkeit. 
 «Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen» 
steht in unserer Bundesverfassung. Davon ist die SP überzeugt. 
Wir stehen ein für eine Gesellschaft, in der sich jede und jeder frei 
entfalten kann. Wo aber auch ein soziales Netz da ist, das so eng 
geknüpft ist, dass niemand durch die Maschen fällt. Kurz: Die SP 
will eine Politik für alle statt für wenige. 
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FDP
FDP.Die Liberalen

2 Bundesräte

2 Ständerätinnen und 9 Ständeräte

7 Nationalrätinnen und 23 Nationalräte

Parteipräsident: 
Nationalrat Fulvio Pelli

120 000 Mitglieder
gegründet 1894; Fusion 2009 www.fdp.ch

FDP.Die Liberalen kämpft für Freiheit und Eigenverant
wortung für die Bürgerinnen und Bürger: Jeder soll sein Leben 
selber gestalten können. Der Staat setzt dafür den Rahmen mit 
Sicherheit für die Bürger, hervorragenden Schulen und moderner 
Infrastruktur. Didier Burkhalter und Johann SchneiderAmmann 
sind die liberale Kraft im Bundesrat.

wir wollen: 
• Sichere Arbeitsplätze. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist durch 

den hohen Frankenkurs gefährdet, die Märkte für Schweizer 
Produkte in Europa und den USA brechen ein. Uns droht eine 
Wirtschaftskrise. Die FDP fordert eine Fitnesskur für den Stand
ort Schweiz, damit hier möglichst ohne Senkung der Löhne 
billiger produziert werden kann. Massnahmen sind ein Mehr
wertsteuerEinheitssatz, die Verteidigung des bilateralen Wegs 
und Freihandelsabkommen mit Ländern Asiens und Lateiname
rikas. 

• Gesunde Sozialwerke. Invaliden und Arbeitslosenversicherung 
haben bereits Schuldenberge in Milliardenhöhe angehäuft. Der 
AHV droht in wenigen Jahren das gleiche Schicksal. Das müs
sen wir verhindern! Es braucht Reformen in allen Sozialwerken 
und bei den Pensionskassen, damit die Renten auch in Zukunft 
gesichert sind. 

• Weniger Bürokratie. Eine Flut von Paragraphen und Verboten 
schränkt unsere Freiheit ein und kostet die KMU jährlich Milli
arden. Eigeninitiative und Unternehmertum werden behindert. 
Wir wollen einfache Regeln und rasche Verfahren.

cVP
christlichdemokratische Volkspartei

1 Bundesrätin

2 Ständerätinnen und 11 Ständeräte

8 Nationalrätinnen und 20 Nationalräte

Parteipräsident: 
Nationalrat christophe Darbellay

100 000 Mitglieder
gegründet 1912 www.cvp.ch

Die CVP fokussiert sich auf die Familien und den Mit
telstand. Als Wirtschaftspartei mit liberalsozialer Ausrichtung 
sucht sie den Ausgleich zwischen Individuum und Gemein
schaft, Eigen verantwortung und Solidarität. Sie gestaltet das 
Zusammenleben gemäss einem christlichen Menschen und Ge
sellschaftsbild. Die Partei steht ein für die innere und äussere 
Sicherheit unseres Landes. Im Bundesrat wird die CVP von der 
Vorsteherin des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation, Doris Leuthard, vertreten.

Schwerpunkte:
• Familien: Sie sind die Basis unseres Gemeinwesens und benö

tigen deshalb optimale Rahmenbedingungen, unter anderem  
die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, tiefe Steuern,  
hohe Kaufkraft. 

• Wirtschaft: Wir schaffen und sichern Arbeitsplätze und Wohl
stand durch Innovation. Um den Wirtschaftsstandort und 
Finanzplatz Schweiz zu fördern, setzt sich die CVP ein für  
attraktive Steuern, erstklassige Infrastrukturen und Bildungs
angebote.

• Soziale Sicherheit: Die CVP erachtet die nachhaltige Finanzie
rung und Sicherheit der Sozialwerke als die grösste Herausfor
derung der nächsten  Jahre. Wir kämpfen dafür mit gezielten 
Reformen, ohne unrealistischen Aus oder Abbau.

• Umweltpolitik: Die Bewahrung der Schöpfung und somit eine 
nachhaltige Klima und Umweltpolitik gehören seit je zu den 
zentralen politischen Inhalten der CVP. Dabei setzen wir auf die 
Kombination von Ökologie und Ökonomie. 
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…sowie die sieben 
weiteren Parteien 
im Parlament

Die Grünen
Grüne Partei der Schweiz 

2 Ständeräte

6 Nationalrätinnen und 9 Nationalräte

Parteipräsident: Nationalrat 
Ueli Leuenberger (bis April 2012)

7500 Mitglieder
gegründet 1983 www.gruene.ch

Die Grüne Partei der Schweiz ist die grösste NichtRegie
rungspartei. Es gibt in 24 der 26 Kantone Grüne Parteien. In sie
ben Kantonen und zahlreichen Gemeinden regieren Grüne mit. 
Die Partei engagiert sich auf allen Ebenen für den Schutz der 
Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen. Für die Legisla
tur 2011–2015 sind ihre Ziele: der Ausstieg aus der Atomenergie 
und die damit verbundene Energiewende, der ökologische Um
bau der Wirtschaft, ein griffiges Klimagesetz, eine gesicherte Fi
nanzierung des öffentlichen Verkehrs, eine aktive Friedenspolitik 
und keine neuen Kampfjets sowie eine bezahlbare Gesundheits
versorgung und gerechte Löhne für alle.

BDP
Bürgerlich-Demokratische Partei

2 Nationalrätinnen und 7 Nationalräte

1 Bundesrätin

1 Ständerat

Parteipräsident: 
Nationalrat hans Grunder

6500 Mitglieder
gegründet 2008 www.bdp.info

Die BDP ist die jüngste Bundesratspartei. Gegründet 
wurde sie am 1. November 2008. Bereits im März 2009 hat die 
BDP aus eigener Kraft Fraktionsstärke im Bundeshaus erreicht, 
bei den eidgenössischen Wahlen vom Oktober 2011 gehörte sie 
zu den Wahlsiegern und konnte ihre Fraktion massiv ausbauen. 
Die BDP steht für eine bürgerliche Politik ohne  Berührungsäng
ste, Personenkult und für eine lösungsorientierte Politik ohne 
Scheuklappen. Die BDP setzt sich für den bilateralen Weg, eine 
glaubwürdige Sicherheitspolitik, für den Atomausstieg und für 
eine umweltverträgliche Wirtschaftspolitik ein. Im Bundesrat ist 
die Partei vertreten durch Eveline WidmerSchlumpf.

glp
Grünliberale Partei Schweiz

1 Ständerätin und 1 Ständerat

4 Nationalrätinnen und 8 Nationalräte

Parteipräsident: 
Nationalrat martin Bäumle

3650 Mitglieder
gegründet 2007 www.grunliberale.ch

Eine intakte Umwelt ist unsere Lebensgrundlage. Die 
Grünliberalen wollen eine lebenswerte Welt ohne Altlasten er
halten, damit auch künftige Generationen das Leben geniessen 
können. Dazu gehören ein gesunder Finanzhaushalt und gesunde 
Sozialwerke. Der Staat soll keine Schulden anhäufen und sich 
auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Vernünftige Rahmenbe
dingungen sorgen für einen funktionierenden Markt. Eigeninitia
tive, Unternehmergeist, Verantwortungsbewusstsein und Solida
rität sind Eckpfeiler einer liberalen Gesellschaft und müssen 
gestützt werden, genauso wie ein qualitativ hochwertiges Bil
dungssystem.

eVP
evangelische Volkspartei der Schweiz 

2 Nationalrätinnen

Parteipräsident: 
heiner Studer

4700 Mitglieder
gegründet 1919 www.evppev.ch

Die EVP ist eine verlässliche Kraft, die sich unabhängig 
und unvoreingenommen für eine lebenswerte und wertvolle 
Schweiz einsetzt. Auf der Grundlage christlicher Werte wie Ehr
lichkeit, Solidarität, Gerechtigkeit oder Nachhaltigkeit betreibt 
die EVP als Mittepartei eine menschliche Politik mit Augenmass. 
Sie ist in den kantonalen Parlamenten mit rund 50 Mandaten ver
treten, die Jungpartei jevp politisiert seit 2004. Die EVP will Fa
milien unterstützen, die Schöpfung erhalten, Schulden abbauen, 
fair mit Menschen und Ressourcen wirtschaften, für Arme und 
Hilflose sorgen, die Sozialwerke sichern und das Leben schützen.
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Lega
Lega dei ticinesi 

1 Nationalrätin und 1  Nationalrat

Parteipräsident: 
Giuliano Bignasca 

1500 Mitglieder
gegründet 1991 www.legaticinesi.ch

Unabhängigkeit: Die Globalisierung in Wirtschaft und Po
litik schwächt die Schweiz. Diese wird sich aber in einem zerstü
ckelten Europa behaupten können, wenn wir unsere Unabhän
gigkeit und Freiheit hochhalten.
 Service public: Der Bund muss seinen Service public bewahren 
und im ganzen Land für gleiche Bedingungen für alle sorgen. 
Privatisierungen sind wenn immer möglich zu vermeiden.
 Mobilität: Das Tessin benötigt bessere Verbindungen zum 
übrigen Land. Die Gotthardroute stösst heute an ihre Grenzen; 
Naturgefahren und strukturelle Probleme gefährden ihre unein
geschränkte Öffnung.

mcG
Genfer Bürgerbewegung

1 Nationalrat

Parteipräsident: 
eric Stauffer

1500 Mitglieder
gegründet 2005 www.mcge.ch

Wir stehen weder links noch rechts, sondern setzen uns 
ein für eine soziale Politik, eine starke Wirtschaft und eine mu
stergültige öffentliche Sicherheit. 
 Wir befürworten die Einheitskrankenkasse und verlangen 
eine Überprüfung der bilateralen Verträge. Der europäischen 
Konkurrenz und dem Ansturm von Grenzgängern aus dem umlie
genden Europa stellen wir uns entgegen, zum Schutz der inlän
dischen Arbeitskräfte.
 Wir wollen eine unabhängige, souveräne Schweiz. Dazu ha
ben wir das Mouvement Citoyens Romands gegründet und den 
Dachverband der Bürgerbewegungen der Alpenländer.

cSP obwalden
christlich-soziale Partei obwalden

1 Nationalrat

Parteipräsident: 
walter wyrsch

250 Mitglieder
gegründet 1956 www.csp-ow.ch

Die CSP Obwalden ist eine ausschliesslich im Kanton ak
tive Partei. Sie ist national ungebunden und seit ihren Anfängen 
in der Regierung des Kantons vertreten. In den meisten Gemein
den stellt sie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, aktuell im 
Kantonshauptort auch das Präsidium. Im Kantonsrat bildet die 
CSP Obwalden mit acht Mandaten eine eigenständige Fraktion. 
Sie ist in allen Gerichten vertreten. In ihrer Politik orientiert sie 
sich an den Grundsätzen der christlichen Sozialethik, ihr sind 
eine gesunde Wirtschaft, gelebte Solidarität mit den Schwä
cheren und eine intakte Umwelt wichtig.
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Die LegisLative: NatioNaL- uND stäNDerat oDer 

Das Schweizer Parlament
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Im Nationalratssaal sitzen – vom Präsidenten 

aus gesehen – die Linken links, die rechten 

rechts und die Parlamentarierinnen und Parla-

mentarier der Mitteparteien in der Mitte.

 Diese sitzordnung geht auf die französische revo-

lution zurück: in der verfassunggebenden National-

versammlung von 1789 nahmen die abgeordneten 

ihre Plätze erstmals gemäss ihrer politischen orien-

tierung ein, und nicht mehr aufgrund ihrer Zugehö-

rigkeit zum adel, zum Klerus – also den amtsträgern 

der Kirche – oder zum Dritten stand: den Bürgern 

und Bauern.

 so unterschiedlich die Meinungen in den eidge-

nössischen räten zu generellen weltanschaulichen 

sowie zu konkreten sachfragen auch sein mögen, 

und wie heftig die Debatten darum auch geführt 

werden: die volksvertreterinnen und -vertreter der 

einen ratsseite betrachten diejenigen der anderen 

zwar als politische gegner, doch nie als persönliche 

Feinde. Mit den meisten sind sie per Du und viele 

verstehen sich privat sehr gut.

 Wenn sich der saal zu Beginn einer sitzung 

nach und nach füllt, sind die Begrüssungen über die 

Partei grenzen hinweg darum oft durchaus herzlich.
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Die WaHL Der aBgeorDNeteN oDer

Die zwei Wege ins Parlament
Die schweiz hat ein Zweikammer-Parlament: die eidgenössischen räte, die zusam-
men die vereinigte Bundesversammlung bilden. Der Nationalrat repräsentiert die 
gesamtbevölkerung, der ständerat die gliedstaaten des Bundes, die Kantone.
Darin zeigen sich die zwei Prinzipien des staatsaufbaus: das demokratische, in dem 
alle stimmberechtigten dasselbe gewicht haben, und das föderalistische, das alle 
Kantone auf dieselbe stufe stellt. Beide räte wählt das volk direkt: den Nationalrat 
nach gemeinsamen eidgenössischen regeln, den ständerat gemäss kantonal unter-
schiedlichen Bestimmungen. Wahlkreise sind in beiden Fällen die Kantone. 

Das Volk repräsentiert sich im Nationalrat
Die so genannte grosse Kammer hat 200 sitze. Die Zahl der ab-

geordneten eines Kantons richtet sich nach seiner in der letzten 

volkszählung ermittelten Bevölkerung: so kommt auf ungefähr 

39 000 einwohnerinnen und einwohner ein Mitglied im Nationalrat.

 Doch weil die Bundesverfassung jedem Kanton einen sitz ga-

rantiert, schickt auch das nur knapp 16 000 Köpfe zählende appen-

zell innerrhoden einen volksvertreter ins Bundeshaus. Desgleichen 

stellen das benachbarte ausserrhoden sowie die Kantone ob- und 

Nidwalden, uri und glarus nur je ein Nationalratsmitglied, während 

dem bevölkerungsreichen Zürich derzeit 34 sitze zustehen.

Frauen

Männer

vakant
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Die Kantone repräsentieren sich im Ständerat

Die Kleine Kammer zählt 46 sitze. ungeachtet sei-

ner einwohnerzahl entsendet jeder Kanton zwei 

vertreterinnen oder vertreter in den rat – mit aus-

nahme der sechs früheren Halbkantone, die nur je 

einen abgeordneten oder eine abgeordnete stellen. 

 Die Mitglieder des ständerats vertreten zwar 

ihre Kantone, sie sind jedoch an keine instruk-

tionen von deren seite gebunden – weder von den 

regierungen noch den Parlamenten der Kantone.

Neuenburg

Freiburg

Waadt

Genf Wallis

Bern

Jura

Basel-Stadt

Basel-Landschaft

Solothurn

Luzern

Obwalden

Nidwalden

Uri

Zug

Schwyz

Glarus

St . Gallen

Graubünden

Schaffhausen

Thurgau

Zürich
Aargau

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Innerrhoden

Tessin

Proporz und Majorz

Die Mandatsverteilung im Nationalrat erfolgt

nach dem system der Proporzwahl. es heisst

so, weil die sitze proportional, also im verhält-

nis zu den erzielten stimmen besetzt werden;

deshalb spricht man auch von verhältniswahl.

 Bei den Nationalratswahlen werden zu-

nächst die stimmen für jede Partei gezählt;

sie sind massgebend für die Zahl der sitze, die

einer Partei zustehen. innerhalb der Parteien

sind dann die Kandidierenden mit den meisten

stimmen gewählt.

 selbstverständlich funktioniert eine Pro-

porzwahl nur dort, wo mehr als ein Mandat

zu vergeben ist. in den Kantonen mit nur

einem Nationalratssitz kommt es also zu einer

Majorz wahl: gewählt ist, wer am meisten

stimmen erhält.

 auch die Wahlen in den Ständerat erfol-

gen in fast allen Kantonen – mit ausnahme

der Kantone jura und Neuenburg – nach dem

Majorz- oder Mehrheitswahlsystem. Dieses

verfahren begünstigt naturgemäss grosse Par

teien respektive be kannte, in breiten Kreisen

anerkannte Persönlichkeiten. Minderheiten ge-
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hen leer aus.



Die MitgLieDer Des NatioNaLrats

Sie vertreten die rund 7,8 Millionen Einwohner
Max 
Binder
SVP 1947 1991

ZH 1

Christoph
Blocher
SVP 1940 1979–2003, 11

ZH 2

Toni
Bortoluzzi
SVP 1947 1991

ZH 3

Hans 
Egloff
SVP 1959 2011

ZH 4

Hans 
fehr
SVP 1947 1995

ZH 5

Alfred
Heer
SVP 1961 2007

ZH 6

Hans
Kaufmann
SVP 1948 1999

ZH 7

Christoph
Mörgeli
SVP 1960 1999

ZH 8

Natalie
Rickli
SVP 1976 2007

ZH 9

Jürg 
Stahl
SVP 1968 1999

ZH 10

Bruno 
Zuppiger
SVP 1952 1999

ZH 11

Jacqueline
Badran

SP 1961 2011

ZH 12

Jacqueline 
fehr

SP 1963 1998

ZH 13

Chantal 
Galladé

SP 1972 2003

ZH 14

Andreas 
Gross

SP 1952 1991

ZH 15

Thomas
Hardegger

SP 1956 2011

ZH 16

Daniel 
Jositsch

SP 1965 2007

ZH 17

Martin
Naef

SP 1970 2011

ZH 18

Martin
Bäumle
GLP 1964 2003

ZH 19

Thomas
Maier
GLP 1975 2011

ZH 20

Tiana Angelina
Moser
GLP 1979 2007

ZH 21

Thomas 
Weibel
GLP 1954 2007

ZH 22

Doris
fiala
fDP 1957 2007

ZH 23

Markus
Hutter
fDP 1957 2003

ZH 24

filippo
Leutenegger
fDP 1952 2003

ZH 25

Ruedi
Noser
fDP 1961 2003

ZH 26

Bastien 
Girod
GPS 1980 2007

ZH 27

Balthasar 
Glätti
GPS 1972 2011

ZH 28

Daniel
Vischer
GPS 1950 2003

ZH 29

Rosmarie
Quadranti
BDP 1957 2011

ZH 30

Lothar
Ziörjen
BDP 1955 2011

ZH 31

Kathy 
Riklin
CVP 1952 1999

ZH 32

Barbara 
Schmid-federer
CVP 1965 2007

ZH 33

Maja 
Ingold
EVP 1948 2010

ZH 34

Andreas
Aebi
SVP 1958 2007

Be 35

Adrian 
Amstutz
SVP 1953 2003

Be 36

Andrea Martina
Geissbühler
SVP 1976 2007

Be 37

Rudolf 
Joder
SVP 1950 1999

Be 38

Nadja
Pieren
SVP 1980 2011

Be 39

Albert 
Rösti
SVP 1967 2011

Be 40

Erich 
von Siebenthal
SVP 1958 2007

Be 41

Hansruedi 
Wandfluh
SVP 1952 1999

Be 42

Matthias
Aebischer

SP 1967 2011

Be 43

Evi 
Allemann

SP 1978 2003

Be 44

Margret 
Kiener Nellen

SP 1953 2003

Be 45

Corrado
Pardini

SP 1965 2011

Be 46

Alexander
Tschäppät

SP 1952 1991–2003, 11

Be 47

Ursula 
Wyss

SP 1973 1999

Be 48

Urs
Gasche
BDP 1955 2011

Be 49

Hans 
Grunder
BDP 1956 2007

Be 50

Ursula
Haller Vannini
BDP 1948 1999

Be 51

Lorenz
Hess
BDP 1961 2011

Be 52

Regula
Rytz
GPS 1962 2011

Be 53

franziska 
Teuscher
GPS 1958 1995

Be 54

55Alec 
von Graffenried
GPS 1962 2007

Be

56Kathrin
Bertschy
GLP 1979 2011

Be

Jürg
Grossen
GLP 1969 2011

Be 57

Christa
Markwalder
fDP 1975 2003

Be 58

59Christian
Wasserfallen
fDP 1981 2007

Be

Marianne
Streiff-feller
EVP 1957 2010

Be 60

Ida 
Glanzmann-Hunkeler
CVP 1958 2006

Lu 61

Ruedi 
Lustenberger
CVP 1950 1999

Lu 62

Leo
Müller
CVP 1958 2011

Lu 63

Yvette 
Estermann
SVP 1967 2007

Lu 64

felix 
Müri
SVP 1958 2003

Lu 65

otto 
Ineichen
fDP 1941 2003

Lu 66

Alberto
Vitali
fDP 1955 2011

Lu 67

Prisca
Birrer-Heimo

SP 1959 2010

Lu 68

Roland
fischer
GLP 1965 2011

Lu 69

Louis 
Schelbert
GPS 1952 2006

Lu 70

Gabi 
Huber
fDP 1956 2003

ur 71

Alois
Gmür
CVP 1955 2011

sZ 72

Petra
Gössi
fDP 1976 2011

sZ 73

Primin
Schwander
SVP 1961 2003

sZ 74

Andy 
Tschümperlin

SP 1962 2007

sZ 75

Karl
Vogler
CSPo 1956 2011

oW 76

Peter
Keller
SVP 1971 2011

NW 77

Martin
Landolt
BDP 1968 2009

gL 78

Thomas 
Aeschi
SVP 1979 2011

Zg 79

Bruno
Pezzatti
fDP 1951 2011

Zg 80

Gerhard 
Pfister
CVP 1962 2003

Zg 81

Christian 
Levrat

SP 1970 2003

Fr 82

Valérie 
Piller Carrard

SP 1978 2011

Fr 83

Jean-françois 
Steiert

SP 1961 2007

Fr 84

Dominique
de Buman
CVP 1956 2003

Fr 85

Christine
Bulliard-Marbach
CVP 1959 2011

Fr 86

Jacques 
Bourgeois
fDP 1958 2007

Fr 87

88Jean-françois 
Rime
SVP 1950 2003

Fr

Roland f. 
Borer
SVP 1951 1991

so 89

Walter 
Wobmann
SVP 1957 2003

so 90

Philipp
Hadorn

SP 1967 2011

so 91

Bea
Heim

SP 1946 2003

so 92

Stefan
Müller-Altermatt
CVP 1976 2011

so 93

Urs
Schläfli
CVP 1963 2011

so 94

Kurt
fluri
fDP 1955 2003

so 95

Beat
Jans

SP 1964 2010

Bs 96

Silvia 
Schenker

SP 1954 2003

Bs 97

Sebastian
frehner
SVP 1973 2010

Bs 98

Markus
Lehmann
CVP 1955 2011

Bs 99

Peter 
Malama
fDP 1960 2007

Bs 100
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Die Kästchen unter den Namen bezeichnen (von links nach 

rechts) die Parteizugehörigkeit , das Geburtsjahr und das Jahr 

der Wahl in den Rat . Die Nummerierung der Mitglieder des Na-

tionalrats von 1 bis 200 bzw. des Stände rats von 1 bis 46 (siehe 

folgende Seite) dient als Lesehilfe: Sie findet sich wieder auf 

den Seiten mit den Sitzordnungen  (29–31).

Caspar 
Baader
SVP 1953 1998

BL 101

Thomas
de Courten
SVP 1966 2011

BL 102

Susanne 
Leutenegger oberholzer

SP 1948 1987–1991, 99

BL 103

Eric 
Nussbaumer

SP 1960 2007

BL 104

Maya 
Graf
GPS 1962 2001

BL 105

Daniela 
Schneeberger
fDP 1967 2011

BL 106

Elisabeth
Schneider-Schneiter
CVP 1964 2010

BL 107

Hans-Jürg 
fehr

SP 1948 1999

sH 108

Thomas 
Hurter
SVP 1963 2007

sH 109

Andrea
Caroni
fDP 1980 2011

ar 110

Daniel 
fässler
CVP 1960 2011

ai 111

Toni 
Brunner
SVP 1974 1995

sg 112

Roland Rino
Büchel
SVP 1965 2010

sg 113

Thomas
Müller
SVP 1952 2006

sg 114

Lukas 
Reimann
SVP 1982 2007

sg 115

Jakob 
Büchler
CVP 1952 2003

sg 116

Lucrezia 
Meier-Schatz
CVP 1952 1999

sg 117

Markus
Ritter
CVP 1967 2011

sg 118

Hildegard 
fässler-osterwalder

SP 1951 1997

sg 119

Barbara
Gysi

SP 1964 2011

sg 120

Yvonne 
Gilli
GPS 1957 2007

sg 121

Margrit
Kessler
GLP 1948 2011

sg 122

Walter 
Müller
fDP 1948 2003

sg 123

Heinz
Brand
SVP 1955 2011

gr 124

Martin
Candinas
CVP 1980 2011

gr 125

Josias f.
Gasser
GLP 1952 2011

gr 126

Hansjörg
Hassler
BDP 1953 1999

gr 127

Silva
Semadeni

SP 1952 1995–99, 2011

gr 128

Sylvia 
flückiger-Bäni
SVP 1952 2007

ag 129

Ulrich 
Giezendanner
SVP 1953 1991

ag 130

Hans 
Killer
SVP 1948 2007

ag 131

Hansjörg
Knecht
SVP 1960 2011

ag 132

Maximilian
Reimann
SVP 1942 1987–1995, 11

ag 133

Luzi 
Stamm
SVP 1952 1991

ag 134

Max
Chopard-Acklin

SP 1966 2009

ag 135

Yvonne
feri

SP 1966 2011

ag 136

Cédric
Wermuth

SP 1986 2011

ag 137

Corina 
Eichenberger-Walther
fDP 1954 2007

ag 138

Philipp 
Müller
fDP 1952 2003

ag 139

Geri 
Müller
GPS 1960 2003

ag 140

Beat
flach
GLP 1965 2011

ag 141

Bernhard
Guhl
BDP 1972 2011

ag 142

Ruth
Humbel
CVP 1957 2003

ag 143

Markus 
Hausammann
SVP 1964 2011

tg 144

Peter 
Spuhler
SVP 1959 1999

tg 145

Hansjörg 
Walter
SVP 1951 1999

tg 146

Thomas
Böhni
GLP 1964 2011

tg 147

Edith 
Graf-Litscher

SP 1964 2005

tg 148

Christian
Lohr
CVP 1962 2011

tg 149

Ignazio
Cassis
fDP 1961 2007

ti 150

fulvio 
Pelli
fDP 1951 1995

ti 151

fabio
Regazzi
CVP 1962 2011

ti 152

Marco
Romano
CVP 1982 2011

ti 153

Lorenzo
Quadri
Lega 1974 2011

ti 154

Roberta
Pantani
Lega 1965 2011

ti 155

Marina
Carobbio Guscetti

SP 1966 2007

ti 156

Pierre
Rusconi
SVP 1949 2011

ti 157

Cesla Virginia
Amarelle

SP 1973 2011

vD 158

Josiane
Aubert

SP 1949 2007

vD 159

Ada 
Marra

SP 1973 2007

vD 160

Roger 
Nordmann

SP 1973 2004

vD 161

Jean Christophe
Schwaab

SP 1979 2011

vD 162

Eric
Voruz

SP 1945 2007

vD 163

André
Bugnon
SVP 1947 1999

vD 164

Jean-Pierre 
Grin
SVP 1947 2007

vD 165

Guy 
Parmelin
SVP 1959 2003

vD 166

Pierre-françois 
Veillon
SVP 1950

vD 167

2003

fathi
Derder
fDP 1970 2011

vD 168

olivier 
feller
fDP 1974 2011

vD 169

olivier
français
fDP 1955 2007

vD 170

Isabelle 
Moret
fDP 1970 2006

vD 171

Adèle
Thorens Goumaz
GPS 1971 2007

vD 172

Christian
van Singer
GPS 1950 2007

vD 173

Isabelle
Chevalley
GLP 1972 2011

vD 174

Jacques 
Neirynck
CVP 1931 1999–2003, 07

vD 175

Viola 
Amherd
CVP 1962 2005

vs 176

Yannick
Buttet
CVP 1977 2011

vs 177

Christophe
Darbellay
CVP 1971 2003

vs 178

Mathias
Reynard

SP 1987 2011

vs 179

Stéphane 
Rossini

SP 1963 1999

vs 180

oskar 
freysinger
SVP 1960 2003

vs 181

Jean-René 
Germanier
fDP 1958 2003

vs 182

Laurent 
favre
fDP 1972 2007

Ne 183

Alain
Ribaux
fDP 1962 2011

Ne 184

francine 
John-Calame
GPS 1954 2005

Ne 185

Jacques-André
Maire

SP 1957 2009

Ne 186

Yvan 
Perrin
SVP 1966 2003

Ne 187

Maria 
Roth-Bernasconi

SP 1955 1995 – 99, 2003

ge 188

Carlo 
Sommaruga

SP 1959 2003

ge 189

Manuel
Tornare

SP 1951 2011

ge 190

Céline
Amaudruz
SVP 1979 2011

ge 191

Yves
Nidegger
SVP 1957 2007

ge 192

Hugues
Hiltpolt
fDP 1969 2007

ge 193

Christian
Lüscher
fDP 1963 2007

ge 194

Antonio
Hodgers
GPS 1976 2007

ge 195

Ueli 
Leuenberger
GPS 1952 2003

ge 196

Luc 
Barthassat
CVP 1960 2005

ge 197

Mauro
Poggia
MCG 1959 2011

ge 198

Pierre-Alain
fridez

SP 1957 2011

ju 199

Jean-Paul
Gschwind
CVP 1952 2011

ju 200
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Die MitgLieDer Des stäNDerats

Sie vertreten die 26 Kantone

Weshalb einige Kantone nur einen Ständeratssitz haben

sechs Kantone, die ehemals einheiten gewesen waren und sich im verlauf 

ihrer geschichte geteilt hatten, galten früher als Halbkantone. 

 es sind dies ob- und Nidwalden, die sich schon vor der gründung der eid-

genossenschaft 1291 getrennt hatten, appenzell, das sich 1597 aus konfessi-

onellen gründen teilte – in das katholische innerrhoden und das reformierte 

ausserrhoden – sowie Basel, das 1833 eine gewaltsame spaltung erlebte: die 

aufbegehrende Landschaft sagte sich von der vormals dominierenden stadt 

los. Deshalb haben diese Kantone nur einen sitz im ständerat und bei abstim-

mungen über verfassungsänderungen nur eine halbe standesstimme.

Die Kästchen unter dem Namen bezeich-

nen (von links nach rechts) die Partei-

zugehörigkeit , das Geburtsjahr und  das 

Jahr der Wahl in den Rat .

Verena
Diener Lenz
GLP 1949 2007

ZH 1

felix
Gutzwiller
fDP 1948 2007

ZH 2

Werner
Luginbühl
BDP 1958 2007

Be 3

Be 4Hans
Stöckli

SP 1952 2011

Konrad
Graber
CVP 1958 2007

Lu 5

Georges
Theiler
fDP 1949 2011

Lu 6

Isidor
Baumann
CVP 1955 2011

ur 7

Markus
Stadler
GLP 1948 2010

ur 8

Peter
föhn
SVP 1952 2011

sZ 9

Alex 
Kuprecht
SVP 1957 2003

sZ 10

Hans 
Hess
fDP 1945 1998

oW 11

Paul
Niederberger
CVP 1948 2007

NW 12

Pankraz
freitag
fDP 1952 2008

gL 13

14This
Jenny
SVP 1952 1998

gL

Peter
Bieri
CVP 1952 1995

Zg 15

Joachim
Eder
fDP 1951 2011

Zg 16

vakant

Fr 17

Urs
Schwaller
CVP 1952 2003

Fr 18

Primin
Bischof
CVP 1959 2011

so 19

Roberto
Zanetti

SP 1954 2010

so 20

Anita
fetz

SP 1957 2003

Bs 21

Claude 
Janiak

SP 1948 2007

BL 22

Hannes
Germann
SVP 1956 2002

sH 23

Thomas  
Minder

1960 2011

sH 24

Hans
Altherr
fDP 1950 2004

ar 25

Ivo
Bischofberger
CVP 1958 2007

ai 26

Karin
Keller-Sutter
fDP 1963 2011

sg 27

Paul
Rechsteiner

SP 1952 2011

sg 28

Stefan
Engler
CVP 1960 2011

gr 29

Martin
Schmid
fDP 1969 2011

gr 30

Pascale
Bruderer Wyss

SP 1977 2011

ag 31

Christine
Egerszegi-obrist
fDP 1948 2007

ag 32

Roland
Eberle
SVP 1953 2011

tg 33

Brigitte
Häberli-Koller
CVP 1958 2011

tg 34

fabio
Abate
fDP 1966 2011

ti 35

filippo
Lombardi
CVP 1956 1999

ti 36

Luc
Recordon
GPS 1955 2007

vD 37

Géraldine
Savary

SP 1968 2007

vD 38

Jean-René
fournier
CVP 1957 2007

vs 39

René
Imoberdorf
CSPV 1950 2007

vs 40

Didier
Berberat

SP 1956 2009

Ne 41

Raphaël
Comte
fDP 1979 2010

Ne 42

Robert
Cramer
GPS 1954 2007

ge 43

Liliane
Maury Pasquier

SP 1956 2007

ge 44

Claude
Hêche

SP 1952 2007

ju 45

Anne
Seydoux-Christe
CVP 1958 2007

ju 46
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für Auslandschweizer
gelten andere Regeln

im ausland lebende Bürgerinnen und Bürger 

haben die Möglichkeit, sich in der schweiz in 

ein Wahlregister eintragen zu lassen – entwe-

der in ihrer Heimat- oder ihrer früheren Wohn-

gemeinde. Das gibt ihnen das recht, auf eid-

genössischer ebene zu stimmen und zu wählen 

und sich sogar in den Nationalrat wählen zu 

lassen. Doch je nachdem, wo sie registriert 

sind, dürfen sie nicht an den ständerats-

wahlen teilnehmen, denn diese unterliegen 

unterschiedlichem kantonalem recht.

 volle politische rechte haben ausland-

schweizer und -schweizerinnen nur gerade in 

zehn Kantonen; in diesen können sie sowohl an 

Nationalrats- und ständeratswahlen teilneh-

men als auch eidgenössische und kantonale 

sachgeschäfte beurteilen – nämlich in Bern, 

Freiburg, genf, graubünden, jura, schwyz, 

solothurn und tessin sowie in Baselland und 

Neuenburg: in diesen beiden Kantonen steht 

ihnen sogar die Mitsprache bei gemeindean-

gelegenheiten offen.
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DIE VEREINIGTE BUNDESVERSAMMLUNG ODER

Ausgeteilte Stimmzettel: 246
Zur Wahl des Bundesrats, der Bundeskanzlerin und des Bun-
desgerichts sowie zum Entscheid über Begnadigungen und 
Kompetenzstreitigkeiten treten die beiden Räte im National-
ratssaal zusammen. Die Mitglieder des Ständerats nehmen 
dabei auf ihren Sitzen an der Rückwand des Saals Platz.
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Die arBeit Des ParLaMeNts oDer

Was «unsere Leute in Bern» 
alles machen

jedes Mitglied des National- und des ständerats hat eine reihe von unterschiedlich 
wirksamen instrumenten, etwas in seinem sinn und demjenigen seiner Wählerschaft zu 
erreichen. es kann gesetzesänderungen vorschlagen, dem Bundesrat kritische Fragen 
stellen oder ihm auch aufträge erteilen.

Wie oft und wie lange sie zusammenkommen

Nationalrat und Ständerat kommen in der Regel im Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter zu einer dreiwöchigen ordentlichen 
Session zusammen. Die Kommissionssitzungen finden zwischen 
den Sessionen statt. 

Politik im Nebenamt
Die 246 Mitglieder des National- und des Ständerats widmen 
durchschnittlich 60 bis 75 Prozent ihrer Arbeitszeit ihrem Parla-
mentsmandat. Die meisten üben zusätzlich noch eine berufliche 
Tätigkeit aus. Die nebenamtliche Übernahme von öffentlichen 
Aufgaben und Mandaten bezeichnet man in der Schweiz als  
Milizsystem. Wegen der hohen doppelten Arbeitsbelastung der 
Abgeordneten gibt es immer wieder Stimmen, die ein Berufspar-
lament fordern.
 Umgekehrt heisst es, Teilzeit-Parlamentarierinnen und -Parla-
mentarier seien volksnäher und könnten durch ihre beruflichen 
Tätigkeiten wertvolles Fachwissen in die verschiedenen Diskussi-
onen einbringen.

Sessionen 2012
Frühlingssession: 27. Februar – 16. März

sondersession Nr: 2. – 3. Mai

sommersession: 28. Mai – 15. juni

Herbstsession: 10. – 28. september

Wintersession: 26. November – 14. Dezember 

(5. Dezember: Wahl des Präsidenten und des 

vizepräsidenten des Bundesrats)

Was ihre Aufgaben sind

Sie machen Gesetze: National- und Ständerat bilden die Legislative, 
also die gesetzgebende Gewalt in der Schweiz. Dementsprechend 
beraten die beiden Kammern sämtliche Verfassungsänderungen, 
bevor diese zur Volksabstimmung kommen. Zudem beschliessen 
sie den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von Bundesgeset-
zen, fassen Bundesbeschlüsse und genehmigen völkerrechtliche 
Verträge. (Siehe dazu auch «Der Weg zu einem neuen Gesetz» auf Seite 38/39)

Sie wählen: Die Vereinigte Bundesversammlung, bestehend aus 
den beiden Parlamentskammern, wählt die Mitglieder des Bun-
desrats, die Bundeskanzlerin resp. den Bundeskanzler sowie die 
Richterinnen und Richter der eidgenössischen Gerichte. Jeweils 
in der Wintersession wählt sie aus den sieben Mitgliedern der 
Landesregierung den Bundespräsidenten/die Bundespräsidentin 
sowie den Vizepräsidenten/die Vizepräsidentin des Bundesrats.
 Im Falle einer militärischen Bedrohung des Landes bestimmt 
die Vereinigte Bundesversammlung zudem den General als Ober-
befehlshaber der Armee.

Sie kontrollieren: Die eidgenössischen Räte üben die Oberaufsicht 
über die Bundesverwaltung aus; sie beschliessen unter anderem 
über den Voranschlag des Bundes – also über die Höhe der zu 
bewilligenden Einnahmen und Ausgaben; ausserdem prüfen und 
genehmigen sie die Staatsrechnung.
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Auf welchen Wegen sie etwas erreichen

Nicht allein ratsmitglieder, sondern auch Kommis-

sionen und Fraktionen können parlamentarische initia-

tiven und vorstösse einreichen. Die parlamentarischen 

initiativen und vorstösse können von einem oder 

mehreren ratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Der Antrag gibt jedem Ratsmitglied die Möglichkeit, zu einem 
hängigen Beratungsgegenstand Änderungen vorzuschlagen.

Die parlamentarische Initiative ermöglicht einem Ratsmitglied, den 
Entwurf zu einem Gesetz oder die Grundzüge eines solchen Ge-
setzes vorzuschlagen. Alle Gesetzgebungsarbeiten erfolgen in ei-
ner Kommission. Die parlamentarische Initiative unterliegt einer 
Vorprüfung.

Die Motion ist ein Auftrag an den Bundesrat, zu einem Bundesge-
setz, Bundesbeschluss oder zu einer Verordnung einen Entwurf 
vorzulegen oder Massnahmen zu treffen. Sie bedarf der Zustim-
mung beider Räte.

Das Postulat beauftragt den Bundesrat zu prüfen und Bericht zu 
erstatten, ob ein Gesetzes- oder Beschlusstext vorzulegen oder 
eine Massnahme zu treffen sei.
 Mit einem Postulat kann vom Bundesrat auch ein Bericht 
über einen anderen Gegenstand verlangt werden. Zur Überwei-
sung eines Postulats ist die Zustimmung des anderen Rats nicht 
nötig.

Die Interpellation gibt den Mitgliedern der Bundesversammlung 
die Möglichkeit, Auskunft über wichtige innen- oder aussenpoli-
tische Ereignisse und über Angelegenheiten des Bundes zu ver-
langen. Über die Antwort des Bundesrats kann eine Diskussion 
verlangt werden.

Die Anfrage kann wie die Interpellation Auskunft über innen- oder 
aussenpolitische Ereignisse und Angelegenheiten des Bundes 
verlangen. Der Bundesrat beantwortet sie allerdings schriftlich, 
und im Rat wird sie nicht behandelt.

Die fragestunde dient der Behandlung aktueller Fragen. Während 
der Fragestunde erhalten Ratsmitglieder vor dem gesamten Rat 
mündlich Auskunft vom Bundesrat. Jeweils die zweite und die 
dritte Sessionswoche wird mit einer Fragestunde eröffnet, die 
höchstens 90 Minuten dauert. Eine Fragestunde kennt nur der 
Nationalrat.

7812 Vorstösse

in der von 2007 bis 2011 dauernden 48. Le-

gislaturperiode reichten die Mitglieder des 

National- und des ständerats insgesamt 7812 

parlamentarische vorstösse ein, nämlich:

• 481 parlamentarische Initiativen

• 1952 Motionen

• 683 Postulate

• 1882 Interpellationen

• 575 Anfragen und 

• 2239 schriftliche Fragen im Rahmen 

   der fragestunden des Nationalrats.
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Die KoMMissioNeN uND DeLegatioNeN oDer

Wo Geschäfte vorgespurt werden
Kommissionen haben die aufgabe, die geschäfte vorzuberaten und ihrem rat 
antrag zu stellen. sie arbeiten dabei eng mit dem Bundesrat zusammen. ge-
mäss Parlamentsgesetz sollen die Kommissionen zudem in ihren sachbereichen 
gesellschaftliche und politische entwicklungen verfolgen sowie vorschläge 
machen, wie neue Herausforderungen und Probleme gelöst werden könnten.

Wer wo dabei ist

Beide Räte haben ständige Kommissionen eingesetzt: zwei Auf-
sichtskommissionen sowie neun so genannte Legislativkommis-
sionen. Die Zusammensetzung richtet sich nach der Stärke der 
Fraktionen. Soweit möglich, werden die Landessprachen und 
Landesgegenden angemessen berücksichtigt.
 Den Kommissionen des Nationalrats gehören je 25 Mitglieder  
an, denjenigen des Ständerats je 13. Somit sitzt ein Mitglied des 
Nationalrats im Durchschnitt in ein bis zwei Kommissio nen, ein 
Ständeratsmitglied in drei bis vier.
 Die Amtsdauer für Kommissionsmitglieder beträgt vier Jahre 
mit der Möglichkeit zur Wiederwahl. Diejenige der Kommissions-
präsidenten und -präsidentinnen ist auf zwei Jahre beschränkt.

Kommissionen tagen durchschnittlich 

drei bis vier tage pro Quartal. Hier 

ist die ständerätliche Kommission für 

umwelt, raumplanung und energie an 

der arbeit.

Arbeit und Bedeutung der Kommissionen

Im Gegensatz zu den Sitzungen von National- und Ständerat 
sind Kommissionssitzungen nicht öffentlich. Die vertraulichen 
Beratungen sollen eine offene Diskussion unter den Mitgliedern 
ermöglichen und es erleichtern, gemeinsame Lösungen zu fin-
den. Die Kommissionen informieren aber nach ihren Sitzungen 
die Medien.
 Mitglieder, die mit ihren Anliegen in der Kommission nicht 
durchgedrungen sind, können später im Ratsplenum Minder-
heitsanträge einbringen. 
 Meistens folgen die Räte den Anträgen ihrer Kommissionen; 
die wichtigsten Weichen werden also in den vorberatenden Kom-
missionen gestellt.
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Aufsichtskommissionen 
und -delegationen

Die finanzkommissionen (FK) üben die aufsicht 

über den Bundeshaushalt aus und prüfen den 

voranschlag sowie die staatsrechnung der 

eidgenossenschaft und die Finanzvorlagen des 

Bundes. sie sind in subkommissionen aufgeteilt, 

welche die Finanzen der sieben Departemente 

überprüfen.

 Drei Nationalräte und drei ständeräte bilden 

die finanzdelegation. Diese überprüft und 

überwacht laufend den gesamten Finanzhaushalt 

des Bundes. Die Neat-aufsichtsdelegation hat 

die parlamentarische oberaufsicht über die Neue 

eisenbahn-alpentransversale (Neat).

Die Geschäftsprüfungskommissionen (gPK) 

üben die parlamentarische oberaufsicht aus. 

sie erfüllen ihre aufgaben indem sie inspek-

tionen und Dienststellenbesuche durchführen, 

die parlamentarische verwaltungskontrolle mit 

auswertungen beauftragen, den geschäftsbe-

richt des Bundesrats, die tätigkeitsberichte der 

Bundesgerichte sowie die jahresberichte anderer 

mit Bundesaufgaben betrauter organe (eidgenös-

sische Finanzmarktaufsicht (FiNMa), eidgenös-

sische technische Hochschulen usw.) prüfen. sie 

behandeln von Dritten gestellte aufsichtsein-

gaben und verfolgen, ob die an den Bundesrat 

gerichteten empfehlungen und parlamentarischen 

vorstösse auch umgesetzt werden.

 Die geschäftsprüfungskommissionen sind in 

subkommissionen unterteilt. jede Kommission 

wählt ausserdem aus ihrer Mitte je drei Mitglie-

der, welche die Geschäftsprüfungs delegation 

bilden. Dieser obliegt es, die tätigkeiten im 

Bereich des staatsschutzes und der Nachrichten-

dienste zu prüfen.

Legislativkommissionen

Aussenpolitische Kommissionen (aPK): 

internationale Beziehungen, Neutralität, humani-

täre Hilfe, Menschenrechte, aussenwirtschafts-

politik, europäische integration, Weltbank, iWF.

Kommissionen für Wissenschaft,  

Bildung und Kultur (WBK): Wissenschaft, 

Bildung, gentechnologie, sprachen, Kultur, sport, 

Familie, jugendfragen, gleichstellungsfragen.

Kommissionen für soziale Sicherheit und  

Gesundheit (sgK): sozialversicherungen, gesund-

heitswesen, Drogen, Lebensmittel, Krankheits- 

und unfallverhütung, arbeitsmedizin.

Kommissionen für Umwelt, Raumplanung  

und Energie (ureK): umweltschutz, Denk-

malschutz,  raumordnung, Wasserwirtschaft, 

energie, Forstwesen, jagd und Fischerei.

Sicherheitspolitische Kommissionen (siK): 

Militärische verteidigung, Zivilschutz, wirtschaft-

liche Landesverteidigung, Friedens- und sicher-

heitspolitik, Zivildienst, Kriegsmaterialausfuhr.

Kommissionen für Verkehr und fern-

meldewesen (KvF): transport und verkehr, Post 

und Fernmeldewesen, Medien.

Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben 

WaK): Binnenwirtschaft, arbeit, sozialpartner-

schaft, Preise, Konsum, Privatversicherungen, 

exportrisikogarantie, abgaben, Landwirtschaft.

Staatspolitische Kommissionen (sPK): 

Bundesbehörden, Beziehungen Bund – Kantone, 

Politische rechte, Bürgerrechte, asyl- und aus-

länderpolitik, Beziehungen Kirche – staat.

Kommissionen für Rechtsfragen (rK): 

Zivilgesetzbuch, obligationenrecht, geistiges 

eigentum, unlauterer Wettbewerb, Datenschutz, 

strafrecht, Militärstrafrecht, immunität,  

amnestie.

Weitere Kommissionen

Die Begnadigungskommission (BeK) ist einer-

seits zuständig für gesuche um Begnadigung, die 

entscheide des Bundesstrafgerichts oder einer 

eigenössischen verwaltungsbehörde betref-

fen, aber auch für Militärstrafsachen, die vom 

Bundesgericht beurteilt wurden. Die Kommission 

überweist die Begnadigungsgesuche dem Bundes-

rat zum Bericht und zur antragsstellung, prüft das 

gesuch und unterbreitet ihren antrag der Bundes-

versammlung. Die Begnadigungskommission ist 

ebenfalls als rehabilitierungskommission tätig.

Die Gerichtskommission (gK) ist zuständig für 

die vorbereitung der Wahl und der amtsent-

hebung von Mitgliedern der eidgenössischen 

gerichte.

gesuche für die aufhebung der immunität von 

ratsmitgliedern und von der Bundesversammlung 

gewählten Behördenmitgliedern werden von den 

zuständigen Kommissionen beider räte behan-

delt. im Nationalrat ist eine eigens zu diesem 

Zweck geschaffene Immunitätskommission (iK-N) 

zuständig; im ständerat werden die gesuche von 

der Kommission für rechtsfragen behandelt.

Die Redaktionskommission (redK) überprüft den 

Wortlaut der erlasse in drei amtssprachen und 

legt deren endgültige Fassung fest.

Delegationen

Delegationen werden hauptsächlich eingesetzt, 

um die Beziehungen mit anderen staaten zu pfle-

gen, oder sie vertreten die Bundesversammlung 

in internationalen parlamentarischen versamm-

lungen, wie beispielsweise in denjenigen des 

europarats, der Frankophonie, der osZe oder der 

Nato.
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Die neun Legislativkommissionen be-

schäftigen sich mit der gesetzgebung 

in ihrem sachbereich. 



Die FraKtioNeN oDer

Wo Gleichgesinnte 
sich abstimmen

fraktionen umfassen Angehörige der gleichen Partei oder 
gleichgesinnter Parteien. Die Fraktionen sind für die Meinungs-
bildung wichtig. Sie beraten wichtige Ratsgeschäfte vor und ver-
suchen, sich auf einheitliche Positionen festzulegen, die von den 
Ratsmitgliedern im Rat sowie gegenüber den Medien und der 
Öffentlichkeit vertreten werden. Zur Bildung einer Fraktion sind 
mindestens fünf Mitglieder aus einem Rat erforderlich. Im Natio-
nalrat ist die Fraktionszugehörigkeit eine Voraussetzung für den 
Einsitz in eine Kommission.
 Deshalb bemühen sich kleine Parteien mit weniger als fünf 
Angehörigen um Anschluss. Umgekehrt werden kleine Parteien 
aber auch umworben: Denn je grösser eine Fraktion ist, desto 
mehr Kommissionssitze stehen ihr zu, und umso grösser ist ihr 
Einfluss auf die Ratsgeschäfte.

Der Lohn für die Arbeit

Fraktionen werden pro jahr mit einem grundbeitrag 

von 144 500 Franken entschädigt, jedes ihrer Mit-

glieder erhält zusätzlich 26 800 Franken – Beträge, 

die Fraktionslosen nicht zustehen. Diese haben auch 

kein recht auf einen sitz in einer parlamentarischen 

Kommission, und zudem bleibt ihnen in den meisten 

Debatten das rednerpult verwehrt.

Die Bundesversammlung ist politisch nicht in Parteien, sondern in 
Fraktionen gegliedert. Mit einer Ausnahme gehören zurzeit sämt-
liche Parlamentsabgeordnete einer Fraktion an:

fraktion 
der Schweizerischen 

Volkspartei
62

Nationalrat Ständerat

Sozialdemokratische
 fraktion

56

CVP/EVP-fraktion
44

fDP-Liberale
fraktion

41 

Grüne fraktion
17

Grünliberale fraktion
14

BDP-fraktion
10

Fraktionslos
1
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Die ParLaMeNtsDieNste oDer

Der Dienstleistungsbetrieb 
der Bundesversammlung

Die Parlamentsdienste unterstützen die Bundesversammlung bei der erfüllung ihrer aufga-
ben. sie erbringen eine umfassende Dienstleistung und ermöglichen damit den Parlamentari-
erinnen und Parlamentariern eine vertiefte und kreative gesetzgeberische arbeit. sie planen 
und organisieren die sessionen der räte und die Kommissionssitzungen, erledigen die se-
kretariatsgeschäfte und erstellen Berichte, Protokolle sowie Übersetzungen, beschaffen und 
archivieren Dokumente und beraten die ratsmitglieder in Fach- und verfahrensfragen. im 
Backoffice des Parlaments arbeiten 300 Mitarbeitende, die sich 209 vollzeitstellen teilen. sie 
stehen unter der Leitung eines generalsekretärs.

Generalsekretariat

Generalsekretär:
Christoph Lanz

Parlamentsgebäude, 3003 Bern
031 322 87 90

information@parl.admin.ch 
www.parlament.ch

Das Generalsekretariat ist zuständig für die Sessions- und Ge-
schäftsplanung sowie für Organisations- und Verfahrensfragen.

Das Zentrale Sekretariat ist die allgemeine Dienstleistungs-
zentrale des Parlaments. Es bereitet u.a. die Grundlagen für die 
Parlamentsarbeit vor, verwaltet Adressen und erstellt Listen.

Der Informationsdienst stellt die Beziehung zu den Medien 
sicher. Und er berät und unterstützt Ratsmitglieder, die parla-
mentarischen Organe und die Geschäftsleitung in Medienfragen.

Der Dienst für Öffentlichkeitsarbeit erstellt Kommunikations-
mittel über das Parlament, organisiert Bundeshausführungen 
und -anlässe und leitet zusammen mit der Bundeskanzlei das 
«Polit-Forum des Bundes» im Käfigturm.

Der Internetdienst betreut die Website des Parlaments und 
stellt Informationen über Geschäfte und Ratsmitglieder zur Ver-
fügung. Während der Sessionen sorgt er für die Übertragung der 
Debatten.

Der Rechtsdienst ist Beratungs- und Auskunftsstelle für alle
Fragen des Parlamentsrechts.

Wissenschaftliche Dienste
Die Tätigkeit in den Kommissionen ist ein wesentlicher Teil der 
parlamentarischen Arbeit. Anzahl und Komplexität der Geschäfte 
nehmen ständig zu; deshalb wird jedes einer Kommission zuge-
wiesen. Die Sekretariate der Kommissionen bilden den Kommis-
sionendienst. Er plant die Arbeiten, betreut die Kommissionen 
inhaltlich, organisatorisch und administrativ und berät sie insbe-
sondere in Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen.
 Gesprochenes ist, kaum gesagt, oft bereits wieder vergessen. 
Jedes Parlament braucht deshalb auch einen Protokollierdienst. 
Das Protokolliersystem des Amtlichen Bulletins ist eines der mo-
dernsten der Welt: Nahezu in Echtzeit werden die Voten der 
Ratsmitglieder notiert und auf www.parlament.ch publiziert. Der 
Dokumentationsdienst kann Parlamentarierinnen und Parlamen-
tariern rasch jede Information liefern, die sie als Grundlage für 
Ratsentscheide oder für ein Referat benötigen.

Internationale Beziehungen und Sprachen
Der Dienst für Aussenbeziehungen ist das Sekretariat der Aussen-
politischen Kommissionen und Delegationen; zudem bereitet er 
parlamentarische Auslandreisen vor sowie Schweizer Besuche 
von Vertretungen ausländischer Parlamente, und er ist für proto-
kollarische Fragen zuständig.

Der Sprachdienst besorgt die Übersetzungen für das Parla-
ment und die Parlamentsdienste. Der Dolmetscherdienst gewähr-
leistet die Simultanübersetzung der Parlamentarier-Voten in den 
drei Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch.

Das italienische Sekretariat bereitet Dokumente sämtlicher 
Sachbereiche vor, sorgt für die Veröffentlichungen und erledigt 
die Sekretariatsarbeiten.

Ressourcen, Sicherheit und Logistik
Der Personaldienst setzt die Personalpolitik um und ist Ansprech-
partner für Ausbildung und Organisationsentwicklung.

Der Finanz- und Reisedienst ist zuständig für die Vorbereitung 
und Verwaltung des Budgets, die Rechnungsführung und das 
Controlling. Er regelt die Entschädigungen der Ratsmitglieder 
und organisiert deren Reisen. 

Der Dienst Sicherheit und Infrastruktur sorgt für die Einhal-
tung der Sicherheitsmassnahmen, plant und leitet das Bauwesen 
und bewirtschaftet die Räume sowie die technische Infrastruktur 
im Parlamentsgebäude.
 Das Team der Informatik und neuen Technologien ist für den 
Betrieb und Unterhalt der gesamten Informatik-Infrastruktur bei 
den Parlamentsdiensten und Fraktionssekretariaten zuständig. Es 
stellt den Ratsmitgliedern eine persönliche Informatik ausrüstung 
zur Verfügung.

Der Betrieb- und Weibeldienst  ist zuständig für die Infrastruk-
tur der eidgenössischen Räte, Kommissionen und Fraktionen. 
Die Weibelinnen und Weibel stehen den Räten während der Sit-
zungen ständig zur Verfügung; sie begleiten auch die Ratspräsi-
dentinnen und -präsidenten an öffentliche Anlässe.

Die Stabsstelle Projekt- und Integrationsmanagement ist zu-
ständig für Aufgaben in den Bereichen Infrastruktur, Sicherheit, 
Informatik, Dokumentenmanagement und e-parl. Mit dem Pro-
jekt e-parl stehen alle Unterlagen für den Ratsbetrieb vollständig 
auf dem Internet zur Verfügung.

 Der Bund kurz erklärt  37

LEGISLATIVE

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:information@parl.admin.ch
http://www.parlament.ch


DER WEG ZU EINEM NEUEN GESETZ ODER

Die Revision des 
Betäubungsmittelgesetzes

Die Entstehung eines Gesetzes ist eine komplexe und oft auch langwierige 
Angelegenheit. Der Prozess dauert mindestens zwölf Monate, kann aber in 
Extremfällen mehr als ein Dutzend Jahre in Anspruch nehmen. Dennoch ist die 
Zahl neuer Gesetze in den letzten Jahren stark gewachsen. Durchschnittlich 
tritt heute pro Woche ein neues Gesetz oder eine Gesetzesänderung in Kraft. 
     Mit der Änderung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die 
psychotropen Stoffe wurde das seit zwanzig Jahren gültige Konzept für den 
Umgang mit der Drogenproblematik gesetzlich verankert. Bis zu dieser Revisi-
on hat es folgende Schritte gebraucht:

1
Wer:

EDI
Wann:

1994

Wer ein neues Gesetz oder die Änderung eines be-

stehenden für nötig hält, macht den ersten Schritt. 

Das können einzelne Stimmberechtigte oder Inter-

es sengruppen, Parlamentsmitglieder oder Teile der 

Verwaltung, Kantone oder der Bundesrat sein.

 Im vorliegenden Fall ist es das Eidgenössische 

Departement des Innern EDI. Es setzt eine Exper-

tenkommission ein und erteilt ihr den Auftrag, bis 

Ende 1995 einen Revisionsentwurf für das Betäu-

bungsmittelgesetz (BetmG) vom 3. Oktober 1951 

zu erarbeiten.

2
Wer:

div.
Wann:

1996

Mit Beschluss vom 19. April 1996 ermächtigt der 

Bundesrat das EDI, ein Vernehmlassungsverfahren 

zum Bericht der Expertenkommission durchzu-

führen. Der Bericht befürwortet die gesetzliche 

Verankerung der Heroinabgabe und die Entkrimi-

nalisierung des Konsums; ein Abrücken vom Dro-

genverbot oder eine Hanflegalisierung wird abge-

lehnt.

 Die Mehrheit der Antworten aus dem Vernehm-

lassungsverfahren steht den Empfehlungen der 

Experten grundsätzlich positiv gegenüber, wobei 

die Empfehlung zur Strafbefreiung des Konsums 

von allen Betäubungsmitteln am umstrittensten ist.

3
Wer:

Bundesrat
SGK-NR

Wann:

1999

Da die Strafbefreiung des Konsums umstritten ist, 

beinhaltet der bundesrätliche Entwurf vom 1. Sep-

tember 1999 zwei Varianten: Variante 1 schlägt 

eine Strafbefreiung des Konsums von allen Betäu-

bungsmitteln vor, und Variante 2 schlägt vor, nur 

den Konsum von Cannabis zu entkriminalisieren.

 Die Kommission für soziale Sicherheit und 

Gesundheit des Nationalrats SGK-NR ergänzt die 

zwei Varianten des Bundesrats durch drei Varian-

ten zur Entkriminalisierung des Betäubungsmittel-

konsums und des Kleinhandels mit Cannabis.

4
Wer:

div.
Wann:

1999

In der Vernehmlassung stehen somit fünf Varian-

ten zur Diskussion. Die Kantone, eidgenössischen 

Gerichte, Parteien, Spitzenverbände der Wirt-

schaft sowie weitere interessierte Organisationen 

können dazu Stellung nehmen und Änderungsvor-

schläge machen. Zählt man alle Stellungnahmen, 

wird die Variante 1 des Bundesrats bevorzugt.

5
Wer:

BAG
Wann:

2000

Das Bundesamt für Gesundheit BAG fasst die Vor-

schläge aus der Vernehmlassung in einem Bericht 

zusammen und erstellt die Botschaft zur Revision 

des Gesetzes.

6
Wer:

Bundesrat
Wann:

9.3.2001

Der Bundesrat prüft den Text und überweist ihn am 

9. März 2001 ans Parlament.

7
Wer:

Nationalrat
Wann:

25.9.2003
14.6.2004

Nach einer ersten Ablehnung 2003 beschliesst der 

Nationalrat am 14. Juni 2004 zum zweiten Mal, 

nicht auf den Entwurf des Bundesrats einzutre-

ten. Die Revision des Betäubungsmittelgesetzes 

scheitert hauptsächlich wegen der kontroversen 

Cannabisproblematik.

8
Wer:

SGK-NR
Wann:

4.5.2006

Die SGK-NR behandelt 2005 drei parlamentarische 

Initiativen und eine Petition zur Revision des Bet-

mG, die kurz nach dem Scheitern der letzten Revi-

sion im Nationalrat eingereicht wurden.

 Sie verschiebt einen Entscheid darüber und be-

schliesst stattdessen eine eigene Kommissions-

initiative. Am 4. Mai 2006 verabschiedet sie ihren 

Bericht zu dieser sowie den Entwurf zur Änderung 

des BetmG. Damit sollen die mehrheitsfähigen 

Elemente der gescheiterten Revision zügig gesetz-

lich verankert werden.

9
Wer:

Bundesrat
Wann:

29.9.2006

Am 29. September 2006 nimmt der Bundesrat 

Stellung zum Kommissionsentwurf. Er begrüsst 

grundsätzlich die Vorlage, beantragt aber, He-

roin von der Liste der verbotenen Substanzen zu 

streichen, da das revidierte BetmG eine heroinge-

stützte ärztliche Behandlung vorsieht.

 Er überweist den Text mit seinen ansonsten ge-

ringfügigen Änderungsanträgen ans Parlament.
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10
Wer:

SGK-NR
Wann:

3.11.2006

In ihrer Beratung vom 3. November 2006 stimmt 

die SGK-NR mit 15 zu 8 Stimmen bei einer Enthal-

tung gegen den Antrag des Bundesrats, Heroin von 

der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen.

11
Wer:

Nationalrat
Wann:

20.12.2006

In der Wintersession 2006 diskutiert der Natio-

nalrat die Teilrevision des BetmG und tritt ohne 

Gegenantrag auf die Vorlage ein. Er schliesst sich 

der SGK-NR an und ist dagegen, Heroin von der 

Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Er 

übernimmt die Vorlage seiner SGK weitestgehend 

und stimmt ihr mit 108 zu 65 Stimmen zu.

12
Wer:

SGK-SR
Wann:

15./16.10.2007

Am 15. und 16. Oktober 2007 tagt die Kommission 

für soziale Sicherheit und Gesundheit des Stän-

derats SGK-SR, hört Vertreterinnen der Schwe-

sterkommission an und stimmt für den Antrag des 

Bundesrats und somit für die Streichung von He-

roin von der Liste der verbotenen Substanzen. Um-

stritten ist der Zweckartikel; das Gesetz soll nicht 

nur dem unbefugten Konsum vorbeugen, sondern 

auch – und zwar an erster Stelle – die Versorgung 

mit Schmerzmitteln bzw. die befugte Verwendung 

regeln. 

 Alle übrigen Anträge, die vom Beschluss des 

Erstrates abweichen, sind eher redaktioneller Na-

tur. Die SGK-SR beantragt einstimmig das Eintre-

ten auf die Vorlage.

13
Wer:

Ständerat
Wann:

18.12.2007

Der Ständerat schliesst sich voll und ganz der 

SGK-SR an und beschliesst in der Gesamtabstim-

mung vom 18. Dezember 2007 einstimmig die An-

nahme des Entwurfs.

14
Wer:

Nationalrat
Ständerat

Wann:

5.3.2008
19.3.2008

Da zum Ziel und Zweck des Gesetzes und zur Fra-

ge, wie Heroin verboten sein soll und trotzdem 

ärztlich verschrieben werden kann, Differenzen 

zwischen den Räten bestehen, kommt es zum Dif-

ferenzbereinigungsverfahren.

 Der Nationalrat stimmt dem erweiterten 

Zweckartikel des Ständerats zu. Er erwähnt aber 

zuerst den präventiven Ansatz und die Förderung 

der Abstinenz und erst in zweiter Linie die Sicher-

stellung der Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln 

zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwe-

cken. Materiell ist damit keine Änderung verbun-

den. Der Nationalrat hat zudem ein Konzept gefun-

den, welches am Verbot von Heroin festhält, aber 

trotzdem Ausnahmen ermöglicht.

 Der Ständerat folgt den Beschlüssen des Natio-

nalrats.

15
Wer:

Nationalrat
Ständerat

Wann:

20.3.2008

Am 20. März 2008 passiert die Teilrevision des 

BetmG die Schlussabstimmung im Nationalrat – 

mit 114 Ja- gegen 68 Nein-Stimmen.

 Der Ständerat stimmt der Revision einstimmig 

zu. Weil es sich beim Betäubungsmittelgesetz um 

keine Verfassungsänderung, sondern lediglich um 

ein Gesetz handelt, muss nicht automatisch auch 

noch das Volk darüber abstimmen.

16
Wer:

Referendumskomitee
Wann:

1.4.–10.7.2008

Den Gegnern der Revision gelingt es jedoch, in-

nerhalb der 100-tägigen Frist genug Unterschrif-

ten gegen die Gesetzesänderung zu sammeln: Das 

Referendum kommt damit zustande.

17
Wer:

Volk
Wann:

30.11.2008

Am 30. November 2008 findet deshalb die Volks-

abstimmung statt. Die Vorlage wird mit 68,1% Ja-

Stimmen angenommen.

18
Wer:

Bundesrat
Wann:

20.5.2009

Am 20. Mai 2009 beschliesst der Bundesrat, die 

neuen Bestimmungen über die heroingestützte 

Behandlung auf den 1. Januar 2010 in Kraft zu set-

zen. Die restlichen Änderungen des Betäubungs-

mittelgesetzes sollen zu einem späteren Zeitpunkt 

in Kraft gesetzt werden, da diese umfangreiche 

Anpassungen im Verordnungsrecht verlangen.

 Der Bund kurz erklärt  39

Abgebildet sind so genannte Partydrogen: 

3,4-Methylendioxymethamphetamin- oder kurz: 

MDMA-Tabletten, die gemeinhin Ecstasy-Pillen 

genannt werden, sowie als m-CCP-Pillen bezeichnete 

meta-Chlorphenylpiperazin-Tabletten
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Die Schweizer Regierung
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exekutive

M it den letztjährigen Gesamterneuerungs-

wahlen von parlament und Bundesrat 

hat die 49. Legislaturperiode seit dem 

Bestehen des schweizer Bundesstaats begonnen. 

am anfang ihrer neuen vierjährigen amtszeit prä-

sentiert sich die frischgewählte Landesregierung 

vor Franz Gertschs «Frühling» – zu sehen im Burg-

dorfer museum, das den namen des künstlers 

trägt und seinem Werk gewidmet ist.

 schön, wenn das jüngste Werk aus dem vier-

Jahreszeiten-Zyklus des altmeisters als ein sym-

bol für einen ebenso optimistischen wie saft- und 

kraftstrotzenden aufbruch unseres regierungskol-

legiums in die neue Legislatur zu verstehen ist.

Wie an den drei anderen Grossformaten hat der 

mittlerweile über achtzigjährige schöpfer rund 

ein Jahr lang am «Frühling» gearbeitet, mit aus 

mineral-, erd- und anderen pigmenten selbst her-

gestellten Farben. alle Bilder zeigen denselben 

ausschnitt des Wäldchens hinter dem Haus des 

künstlers in rüschegg Heubach.
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Der Bundesrat
Die regierung der schweiz besteht aus den sieben mitgliedern des Bundesrats, die 
von der vereinigten Bundesversammlung für eine vierjährige amtsdauer gewählt 
sind. Die Bundespräsidentin ist nur für ein Jahr gewählt und gilt in dieser Zeit als 
prima inter pares, das heisst als erste unter Gleichgestellten. sie leitet die Bundes-
ratssitzungen und übernimmt besondere repräsentationspflichten. Die Bundeskanz-
lerin ist stabschefin des regierungskollegiums.

eveline Widmer-Schlumpf
Bundespräsidentin

Vorsteherin des Finanzdepartements

Mitglied der BDp

Bundesrätin seit 2008

ueli Maurer
vizepräsident des Bundesrats

Vorsteher des Departements für 

Verteidigung, Bevölkerungsschutz 

und Sport

Mitglied der Svp

Bundesrat seit 2009

Doris Leuthard

Vorsteherin des Departements 

für Umwelt , Verkehr, Energie und 

Kommunikation

Mitglied der Cvp

Bundesrätin seit 2006

Didier Burkhalter

Vorsteher des Departements 

für auswärtige Angelegenheiten

Mitglied der FDp

Bundesrat seit 2009

Simonetta Sommaruga

Vorsteherin des Justiz- und 

Polizeidepartements 

Mitglied der Sp

Bundesrätin seit 2010

Johann N. Schneider-Ammann

Vorsteher des Volks-

wirtschaftsdepartements

Mitglied der FDp

Bundesrat seit 2010

Alain Berset

Vorsteher des Departements

des Innern

Mitglied der Sp

Bundesrat seit 2012

Corina Casanova

Bundeskanzlerin seit 2008

Die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrats seit 1848
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Die Grafik zeigt die Vertretung der Parteien im Bundesrat seit 1848: 

von der über vierzig Jahre dauernden Alleinherrschaft der Freisinnigen 

bis zur heutigen Zusammensetzung der Regierung.
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Die Aufgaben des Bundesrats Als oberste lei-
tende Behörde des Landes ist der Bundesrat in erster Linie ver-
antwortlich für die Regierungstätigkeit: Er hat laufend 
•	die	Lage	zu	beurteilen,	die	sich	aus	der	Entwicklung	in	Staat	und	

Gesellschaft und dem Geschehen im In- und Ausland ergibt; 
•	die	grundlegenden	Ziele	staatlichen	Handelns	zu	umschreiben	
und	die	Mittel	dafür	zu	bestimmen;	
•	die	Regierungspolitik	zu	planen,	zu	koordinieren	und	ihre	Um-
setzung	sicherzustellen;	
•	den	Bund	nach	innen	und	nach	aussen	zu	vertreten.	

Ferner muss der Bundesrat die gesamte Bundesverwaltung re-
gelmässig und systematisch beaufsichtigen und die Leistungs-
fähigkeit	 sowie	die	Recht-	 und	Zweckmässigkeit	 ihrer	Tätigkeit	
sicherstellen.	 Der	 Bundesrat	 beteiligt	 sich	 ausserdem	 an	 der	
Rechtsetzung,	indem	er	
•	das	Vorverfahren	der	Gesetzgebung	leitet;	
•	der	Bundesversammlung	Bundesgesetze	und	Bundesbeschlüsse	

unterbreitet; 
•	Verordnungen	erlässt,	soweit	ihn	Bundesverfassung	oder	Bun-
desgesetze	dazu	ermächtigen.	

Schliesslich	entwirft	er	den	Voranschlag	und	 legt	die	Staatsrech-
nung		vor.
	 Der	Bundesrat	hält	in	der	Regel	pro	Woche	eine	ordentliche	
Sitzung	 ab;	 dabei	 entscheidet	 er	 alljährlich	 2000	 bis	 2500	Ge-
schäfte.	Neben	den	zusätzlich	–	je	nach	Bedarf	–	kurzfristig	anbe-
raumten	ausserordentlichen	Sitzungen	kommen	jedes	Jahr	meh-
rere	Klausursitzungen	hinzu,	die	jeweils	der	Beratung	spezieller	
und	grosser	Themenkomplexe	gewidmet	sind.	
	 Die	 Sitzungen	 des	 Bundesrats	 leitet	 die	 Bundespräsidentin,	
in	ihrer	Abwesenheit	der	Vizepräsident;	sie	dauern	zwischen	drei	
Stunden	und	fünf	Stunden.
	 Die	 Departemente	 und	 die	 Bundeskanzlei	 bereiten	 die	 Ge-
schäfte	vor,	aber	der	Bundesrat	entscheidet	als	Kollegium.	Dabei	
hat	jedes	Mitglied	des	Bunderats	eine	Stimme;	die	Bundeskanz-
lerin	hat	Antrags-	und	Rede-,	aber	kein	Stimmrecht.

kollegialität
Laut artikel 177 der Bundesverfassung ist der 

Bundesrat eine kollegialbehörde, in der jedes 

mitglied die gleichen rechte und pflichten hat.

 einmal pro Woche trifft sich die Landesre-

gierung zu ordentlichen sitzungen; in diesen 

äussern die mitglieder ihre meinungen zu den 

vorliegenden Geschäften und fassen ihre Be-

schlüsse. in aller regel vermeidet der Bundes-

rat eine eigentliche abstimmung; die mehr-

heitsverhältnisse er  geben sich oft bereits aus 

den Diskussionen. Die geheim gefassten Be-

schlüsse sind nach aussen mit einer stimme 

und mit den argumenten zu vertreten, die in 

der Diskussion den ausschlag gegeben haben. 

Das heisst, mitglieder, die nicht der meinung 

der mehrheit sind, müssen die Beschlüsse des 

Gremiums trotzdem mittragen.

konkordanz kommt vom lateini-

schen «concordia», was einmütigkeit oder 

volkstümlich «ein Herz und eine seele» heisst.

 anders als etwa die rücksichtnahme auf 

die verschiedenen Landesteile, ist die konkor-

danz nicht von der verfassung vorgeschrieben; 

sie ist vielmehr während Jahrzehnten durch 

den in der schweiz stark ausgeprägten schutz 

von minderheiten entstanden.

 konkordanz bedeutet aber nicht, dass alle 

im parlament und in der regierung einer mei-

nung sind (oder sein müssen), sondern dass 

alle meinungen darin vertreten sind und ihr 

Gewicht haben – einigermassen entsprechend 

ihrer stärke bei den stimm- und Wahlberech-

tigten.

Zauberformel heisst seit 1959  

die parteimässige Zusammensetzung des Bun-

desrats; damals waren die parteien erstmals 

ungefähr entsprechend ihren Wähleranteilen 

in der Landesregierung vertreten: Die sp mit 

26,3%, die FDp mit 23,7% und die Cvp mit 

23,3% stellten je zwei Bundesräte, die svp 

mit 11,6% einen. 

 Dieses verhältnis blieb 44 Jahre lang un-

verändert. Weil die nationalratswahlen 2003 

die svp zur wählerstärksten partei machten, 

erhielt sie zulasten der Cvp einen zweiten sitz. 

ihre beiden vertreter wechselten jedoch 2008 

zur neugegründeten BDp. nach dem rücktritt 

von samuel schmid stellt die svp mit ueli 

maurer seit 2009 wieder einen Bundesrat.
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Die orGanisation Der BunDesverWaLtunG oDer

Wo die rund 36 400 Bundes-
angestellten arbeiten

Stellen: 4870

Ertrag: 100 334 600.–

Aufwand: 2 851 917 500.–

eidgenössisches Departement 
für auswärtige Angelegenheiten
EDA

Departementsvorsteher:

Didier Burkhalter

Generalsekretariat GS-EDA

Staatssekretariat

politische Direktion PD

Direktion für völkerrecht DV

Direktion für entwicklung 
und Zusammenarbeit Deza

konsularische Direktion KD

Direktion für Ressourcen DR

Diplomatische und 
konsularische vertretungen der 
Schweiz im Ausland

Stellen: 2055

Ertrag: 114 415 000.–

Aufwand: 18 674 705 000.–

Generalsekretariat GS-EDI

eidgenössisches Büro für die 
Gleichstellung von Frau und 
Mann EBG

Bundesamt für 
kultur BAK

Schweizerische 
Nationalbibliothek NB

Schweizerisches 
Bundesarchiv BAR

Bundesamt für Meteorologie 
und klimatologie MeteoSchweiz

Bundesamt für 
Gesundheit BAG

Bundesamt für 
Statistik BFS

Bundesamt für 
Sozialversicherungen BSV

Staatssekretariat für Bildung 
und Forschung SBF

Bereich der eidgenössischen 
technischen Hochschulen 
ETH-Bereich

Schweizerisches 
Heilmittelinstitut Swissmedic

Schweizerisches 
Nationalmuseum SNM

eidgenössisches Departement 
des innern EDI

Departementsvorsteher:

Alain Berset

Stellen: 2209

Ertrag: 589 782 200.–

Aufwand: 2 133 423 900.–

Generalsekretariat GS-EJPD

Bundesamt für 
Justiz BJ

Bundesamt für 
polizei Fedpol

Bundesamt für 
Migration BFM

Bundesamt für 
Metrologie METAS

eidgenössisches institut für 
Geistiges eigentum IGE

Schweizerisches institut für 
Rechtsvergleichung SIR

eidgenössische 
Spielbankenkommission ESBK

eidgenössische kommission 
für Migrationsfragen EKM

eidgenössische 
Revisionsaufsichtsbehörde 
RAB

Nationale kommission zur 
verhütung von Folter NKVF

eidgenössische Schiedskommission 
für die verwendung von urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten ESchK

eidgenössisches Justiz- und 
polizeidepartement EJPD

Departementsvorsteherin:

Simonetta Sommaruga

Stellen: 11 201

Ertrag: 1 692 806 900.–

Aufwand: 6 615 435 100.–

Generalsekretariat GS-VBS

Oberauditorat

verteidigung

Bevölkerungsschutz

Sport

Armasuisse

Nachrichtendienst 
des Bundes

eidgenössisches Departement 
für verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport VBS

Departementsvorsteher:

ueli Maurer

Die farblich markierten Organisationen sind 
weitgehend eigenständig. Die Stellen- und 
Budgetangaben sind darum in den jeweiligen 
Departementszahlen nicht berücksichtigt .
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Stellen: 7867

Ertrag: 63 598 475 100.–

Aufwand: 16 669 479 600.–

Generalsekretariat GS-EFD

eidgenössische 
Finanzverwaltung EFV

Staatssekretariat für 
internationale Finanzfragen SIF

informatiksteuerungsorgan 
Bund ISB

eidgenössisches 
personalamt EPA

eidgenössische 
Steuerverwaltung ESTV

eidgenössische 
Zollverwaltung EZV

Bundesamt für informatik und 
telekommunikation BIT

Bundesamt für Bauten und 
Logistik BBL

eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht FINMA

eidgenössische 
Finanzkontrolle EFK

eidgenössische 
Alkoholverwaltung EAV

eidgenössisches 
Finanzdepartement EFD

Departementsvorsteherin:

eveline Widmer-Schlumpf

pensionskasse des 
Bundes PUBLICA

Stellen: 1979

Ertrag: 337 908 000.–

Aufwand: 6 522 683 300.–

Generalsekretariat GS-EVD

Staatssekretariat für 
Wirtschaft SECO

Bundesamt für Berufsbildung 
und technologie BBT

Bundesamt für 
Landwirtschaft BLW

Bundesamt für 
veterinärwesen BVET

Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung BWL

Bundesamt für 
Wohnungswesen BWO

preisüberwachung

eidgenössisches 
volkswirtschaftsdepartement 
EVD

Departementsvorsteher:

Johann N. Schneider-Ammann

Wettbewerbskommission WEKO

kommission für technologie 
und innovation KTI

eidgenössisches 
Hochschulinstitut für 
Berufsbildung EHB

Stellen: 1961

Ertrag: 806 102 600.–

Aufwand: 10 052 249 900.–

Generalsekretariat GS-UVEK

Bundesamt für 
verkehr BAV

Bundesamt für 
Zivilluftfahrt BAZL

Bundesamt für 
energie BFE

Bundesamt für 
Strassen ASTRA

Bundesamt für 
kommunikation BAKOM

Bundesamt für 
umwelt BAFU

Bundesamt für 
Raumentwicklung ARE

eidgenössisches 
Nuklearsicherheits -
inspektorat ENSI

eidgenössisches Departement 
für umwelt, verkehr, energie 
und kommunikation UVEK

Departementsvorsteherin:

Doris Leuthard

Bundeskanzlei BK

Bundeskanzlerin:

Corina Casanova

Stellen: 168

Ertrag: 1 060 000.–

Aufwand: 65 817 100.–

eidgenössischer 
Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragter EDÖB



Die Bundeskanzlei BK

Damit unsere Demokratie auch wirklich funktioniert
Drei-	 bis	 viermal	 jährlich	 nehmen	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 an	
Abstimmungen	 Stellung	 zu	 wichtigen	 politischen	 Fragen,	 und	
alle	 vier	 Jahre	wählen	 sie	 ein	 neues	 Parlament.	 Dass	 dabei	 al-
les	immer	reibungslos	klappt,	ist	Aufgabe	der	Bundeskanzlei.	Sie	
sorgt	dafür,	dass	die	Kantone	und	Gemeinden	die	Abstimmungen	
korrekt,	 fair	und	geheim	durchführen.	Auch	wenn	Parteien,	Or-
ganisationen,	politische	Gruppierungen	oder	Einzelpersonen	ein	
politisches	Anliegen	haben,	also	etwas	in	der	Schweiz	geändert	
haben	möchten,	sind	sie	bei	der	Bundeskanzlei	an	der	richtigen	
Adresse.	Sie	werden	beraten,	welches	Instrument	für	ihr	Vorha-
ben	 das	 sinnvollste	 ist,	 oder	 worauf	 man	 bei	 der	 Einreichung	
einer Initiative oder dem Ergreifen eines Referendums achten 
muss.	

veränderungen bei Abstimmungen und Wahlen
Vorbei	 die	 Zeit,	 als	man	 sich	 am	Sonntag	nach	dem	Kirchgang	
in	eine	lange	Kolonne	stellte,	um	seinen	Stimm-	oder	Wahlzettel	
in	die	Urne	zu	werfen.	Seit	1978	kann	man	das	 jeweils	bereits	
ab	Donnerstag	vor	dem	Wahlsonntag	tun.	1995	wurde	erstmals	
möglich,	was	heute	die	Regel	ist:	die	Stimmabgabe	per	Post.	Und	
morgen?	Die	Bundeskanzlei	arbeitet	 intensiv	mit	den	Kantonen	
zusammen	daran,	 dass	man	 in	Zukunft	 auch	über	das	 Internet	
abstimmen	und	wählen	kann.	Eine	knifflige	Angelegenheit,	gilt	
es	doch	jeden	systematischen		Missbrauch	auszuschliessen.	In	ei-
nigen	Kantonen	ist	die	elektronische	Stimmabgabe	bereits	erfolg-
reich	getestet	worden,	und	erstmals	konnten	auch	viele	im	Aus-
land	 lebende	Wahlberechtigte	 an	 den	 Nationalratswahlen	 vom	
Oktober	2011	über	das	Internet	teilnehmen.		

Damit der Bundesrat effizient arbeiten kann
Auf	 der	 Basis	 der	 von	 der	 Bundeskanzlei	 zusammen	 mit	 den	
sieben	Departementen	vorbereiteten	Legislaturplanung	und	der	
Jahresziele	 erledigt	 der	 Bundesrat	 jährlich	 zwischen	 2000	 und	
2500	Regierungsgeschäfte.	Die	Bundeskanzlei	 sorgt	dafür,	 dass	
die	Bevölkerung	über	die	Beschlüsse	des	Bundesrats	aktuell,	neu-
tral	und	umfassend	 informiert	wird.	Sie	 ist	 somit	ein	wichtiges	
Bindeglied	zwischen	dem	Bundesrat,	den	verschiedenen	Departe-
menten,	dem	Parlament,	den	Kantonen	und	der	Bevölkerung.
	 An	 der	 Spitze	 der	 Bundeskanzlei	 steht	 Bundeskanzlerin	
	Corina	Casanova,	welche	wie	die	Bundesräte	vom	Parlament	ge-
wählt	wird.	Sie	kann	im	Bundesrat	mitreden	und	jederzeit	auch	
Anträge	 aus	 ihrem	 Bereich	 stellen.	 Für	 die	 Bundeskanzlei	 hat	
die	Kanzlerin	 eine	 vergleichbare	Funktion	wie	 ein	Mitglied	des	
	Bundesrats	 als	 Departementsvorsteherin.	 Die	 Bundeskanzlerin	

wird	unterstützt	durch	zwei	Vizekanzler	sowie	rund	250	Mitar-
beiterinnen	und	Mitarbeiter.	Bei	vielen	von	ihnen	handelt	es	sich	
um	hochqualifizierte	Spezialisten.	Ihnen	steht	eine	moderne	In-
frastruktur	zur	Verfügung.	Zurzeit	wird	gerade	ein	neues,	kom-
plexes	 elektronisches	 Geschäftsverwaltungs	modell	 eingeführt,	
mit	dem	es	in	Zukunft	möglich	sein	wird,	auch	über	Jahre	hinweg	
die	Entstehungsgeschichte	von	Dokumenten	lückenlos	zurückzu-
verfolgen.

Die vorbereitung einer Bundesratssitzung
Bundesratssitzungen	beginnen	normalerweise	jeden	Mittwoch	–	
während	der	Sessionen	jeweils	am	Freitag	–	pünktlich	um	9	Uhr	
im	Bundesratszimmer.	Die	Sitzungen	dauern	in	der	Regel	drei	bis	
fünf	Stunden.	Bis	ein	Geschäft	auf	den	Pulten	der	Bundes	rätinnen	
und	Bundesräte	landet,	durchläuft	es	verschiedene	Stationen,	die	
alle	von	der	Bundeskanzlei	begleitet	werden.	Wenn	ein	Entwurf	
des	federführenden	Departements	die	so	genannte	Ämterkonsul-
tation	 durchlaufen	 hat,	 unterzeichnet	 die	 zuständige	 Departe-
mentsvorsteherin	oder	der	-vorsteher	den	definitiven	Antrag,	der	
dann den Regierungskolleginnen und -kollegen die Möglichkeit 
gibt,	 sich	 in	 einem	Mitberichtsverfahren	 dazu	 zu	 äussern.	 Das	
heisst:	Die	Mitglieder	des	Bundesrats	können	Gegenanträge	stel-
len.	Dies	geschieht	meist	schriftlich.	Erst	wenn	dieses	Verfahren	
abgeschlossen	ist	und	die	Bundeskanzlei	das	Geschäft	auf	seine	
formelle	und	 juristische	Richtigkeit	hin	überprüft	hat,	wird	aus	
dem	Anliegen	ein	Traktandum	für	die	Bundesratssitzung.
	 Bei	 durchschnittlich	 100	 Geschäften	 pro	 Bundesratssitzung	
ist	es	notwendig,	dass	die	Sitzung	sehr	straff	geführt	wird,	damit	
genügend	 Zeit	 bleibt,	 umstrittene	 Geschäfte	 oder	 strategische	
Fragen	ausführlich	zu	diskutieren.		

Was nach der Bundesratssitzung geschieht

ment	über	

Unmittelbar	 nach	 einer	 Bundesratssitzung	 informiert	
 vizekanzler André Simonazzi die Öffentlichkeit über die 
Medien	 oder	 direkt	 über	 das	 Internet	 sowie	 das	 Parla-
die	wichtigsten	Beschlüsse	des	Bundesrats.	Das	geht	

natürlich	nur,	weil	die	entsprechenden	Communiqués	bereits	im	
Vorfeld	 der	 Sitzung	 vorbereitet	 wurden.	 	 Die	 Pressekonferenz	
im	Medienzentrum	 findet	 unmittelbar	 nach	 den	 Bundesratssit-
zungen	 statt.	 Sie	 kann	 auch	 online	 über	 das	 Internet	 verfolgt	
werden:	www.tv.admin.ch.

von	Gesetzen	

Die	 Beschlüsse	 des	 Bundesrats	 hält	 der	 andere	 vize-
kanzler, thomas Helbling,	 fest	 und	 begleitet	 ihre	 Umset-
zung.	 Dazu	 gehört,	 dass	 die	 bundesrätlichen	 Entwürfe	

und	Bundesbeschlüssen	in	den	Sprachen	Deutsch,	
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Bundeskanzlerin: 
Corina Casanova 
Vizekanzler: Thomas Helbling, André Simonazzi

Bundeshaus West , 3003 Bern
031 322 37 91
Infoverantwortliche: Ursula Eggenberger, Claude Gerbex
www.bk.admin.ch

Französisch	und	Italienisch	im	Bundesblatt	veröffentlicht	werden.	
Die	Amtliche Sammlung des Bundesrechts erscheint wöchentlich 
und	enthält	die	neuen	und	die	geänderten	Gesetze	und	Verord-
nungen; die Systematische Rechtssammlung wird laufend aktua-
lisiert	und	bildet	 jeweils	das	geltende	Recht	vollständig	ab.	Die	
Rechtssammlung	ist	für	Juris	tinnen	und	Juristen,	aber	auch	für	
viele	 Privatpersonen	 unverzichtbar.	 Dies	 äussert	 sich	 in	 bis	 zu	
500	000	Abfragen	pro	Tag	im	Internet!	

Sprache, mit der Staat zu machen ist
Ein	mehrsprachiges	 Land	 wie	 die	 Schweiz	 ist	 darauf	 angewie-
sen,	dass	das	gesamte	Recht	und	alle	wichtigen	Texte	des	Parla-
ments,	der	Regierung	und	der	Verwaltung	in	einwandfreier	Fas-
sung	 in	den	Amtssprachen	zur	Verfügung	stehen.	Die	Zentralen 
Sprachdienste	 der	 Bundeskanzlei	 sorgen	 für	möglichst	 einfache	
und	verständliche	Gesetze,	Verordnungen	und	Staatsverträge	in	
den	Landessprachen	Deutsch,	Französisch	und	Italienisch.	Viele	
Texte	 des	 Bundes	 werden	 heute	 auch	 ins	 Rätoromanische	 und	
Englische	übersetzt.	

publikationen in Millionen-Auflagen
Drei	 bis	 vier	Wochen	 vor	 jeder	 Abstimmung	 erhalten	 die	 über	
fünf	 Millionen	 Stimmberechtigten	 der	 Schweiz	 eine	 Broschü-
re	 zugestellt,	 in	 der	 die	 Vorlagen	 in	 leicht	 verständlicher	 Form	
präsentiert	werden.	 Eine	 Arbeitsgruppe	 unter	 der	 Führung	 des	
Bundesratssprechers	 bereitet	 diese	 Erläuterungen	 in	 enger	 Zu-
sammenarbeit	 mit	 dem	 federführenden	 Departement	 vor,	 und	
der	 Bundesrat	 diskutiert	 und	 genehmigt	 sie.	 Gemäss	 Analysen	
der	 eidgenössischen	Abstimmungen	 schätzt	 die	 Leserschaft	 das	
«Bundesbüchlein»	sehr.	Rund	70	Prozent	der	Stimmenden	benut-
zen	es	als	Informationsquelle.	Begleitend	zu	den	alle	vier	Jahre	
stattfindenden	Nationalratswahlen	gibt	die	Bundeskanzlei	auch	
eine	farbige	Broschüre	als	Wahlanleitung	und	kleine	Staatskunde	
heraus.

keine käfighaltung für politische ideen
In	ihrem	Bemühen,	möglichst	viele	Bürgerinnen	und	Bürger	für	
Politik	 zu	 interessieren	und	über	 Sachthemen	 verständlich	und	
spannend	zu	kommunizieren,	betreibt	die	Bundeskanzlei	zusam-
men	mit	den	Parlamentsdiensten	im	historischen	Käfigturm	mit-
ten	in	Bern	ein	Politforum.	Hier	werden	Besucherinnen	und	Be-
sucher,	 Schulklassen,	Touristen	und	Passanten	auf	 erfrischende	
Art	mit	 politischen	 Fragen	 konfrontiert.	 Themenbezogene	 Aus-
stellungen	werden	durch	Referate,	Podiumsgespräche	und	Filme	

ergänzt.	 Zudem	 können	 sich	 Besucher	 im	 Käfigturm	mit	 Infor-
mationsmaterial	 eindecken	 sowie	 Parteien	 und	 Organisationen	
Sitzungen	und	kleinere	Veranstaltungen	durchführen.

top-kader unter der Lupe
Angenehm	 ist	 es	 sicher	 nicht,	 wenn	 der	 Leumund	 durchleuch-
tet	wird,	aber	die	Top-Kader	des	Bundes	müssen	eine	Personen-
sicherheitsüberprüfung	über	 sich	 ergehen	 lassen.	Die	dafür	 zu-
ständige	 Fachstelle	 ist	 in	 der	 Bundeskanzlei	 angesiedelt.	 Die	
Befragerinnen und Befrager der Fachstelle eruieren bei Kandida-
tinnen	und	Kandidaten	 für	höchste	Verwaltungsaufgaben	 (zum	
Beispiel	 Bundesamtsdirektoren),	 ob	 sie	 aufgrund	 ihrer	 persön-
lichen	Verhältnisse	erpressbar	sind.	Bei	der	Überprüfung	werden	
Sicherheitsrisiken	 wie	 zum	 Beispiel	 eine	 hohe	 Verschuldung,	
Strafanzeigen	oder	Verurteilungen	recherchiert.	Die	Fachstelle	ist	
den	internen	Diensten	der	Bundeskanzlei	unterstellt.	

Unter	 der	 Leitung	 von	 Geschäftsleitungsmitglied	 Hans-
Rudolf Wenger	 sorgen	 rund	 50	 Personen	 inklusive	 neun	
Lernende	 dafür,	 dass	 in	 der	 Bundeskanzlei	 die	 Räder	

nie	 stillstehen.	 Die	 internen	 Dienste	 umfassen	 das	 Persona	l-
management,	das	Finanz-	und	Rechnungswesen,	die	Logistik,	die	
elektronische	Geschäftsverwaltung,	die	 Informatik,	den	Weibel-
dienst,	das	Anlassmanagement	 im	Von-Wattenwyl-Haus	und	 im	
Landsitz	«Lohn»	sowie	die	Echtheitsbestätigung	von	Unterschrif-
ten	für	ausländische	Behörden.	

transparenz schaffen 
und privatsphäre schützen  www.derbeauftragte.ch

Beauftragter: 
Hanspeter thür

Stellen: 
24

Ertrag: –
Aufwand: 4 427 600.–

Jeder	Mensch	 hat	 grundsätzlich	 das	 Recht,	 selbst	 über	
die	 Bekanntgabe	 und	 Verwendung	 seiner	 persönlichen	 Daten	
zu	bestimmen.	Das	Datenschutzgesetz	trägt	diesem	Recht	Rech-
nung.	Es	legt	die	Bedingungen	fest,	unter	denen	Privatpersonen,	
staatliche	Behörden	oder	Firmen	unsere	Daten	bearbeiten	dürfen.	
Der	Eidgenössische	Datenschutz-	und	Öffentlichkeitsbeauftragte	
(EDÖB)	beaufsichtigt	die	Einhaltung	des	Gesetzes	und	berät	bei	
Datenschutzfragen	 ebenso	wie	 bei	 Problemen	mit	 dem	Öffent-
lichkeitsgesetz,	 seinem	 zweiten	 Zuständigkeitsbereich.	 Gestützt	
auf	 das	 Prinzip,	 dass	 staatliches	Handeln	 grundsätzlich	 öffent-
lich	 zu	 sein	 hat,	 können	Bürgerinnen	und	Bürger	mittels	 eines	
einfachen	Gesuchs	Einblick	in	Dokumente	der	Bundesverwaltung	
verlangen.	 Verweigert	 die	 angefragte	 Behörde	 dem	Bürger	 den	
Zugang,	kann	dieser	den	EDÖB	als	Vermittler	anrufen.	
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eidgenössisches Departement 
für auswärtige Angelegenheiten EDA

königs kommen
Weiss «King», dass in Kürze König Juan Carlos I und 

die Bundespräsidentin ans Rednerpult treten und die 
 guten Beziehungen zwischen ihren beiden Ländern 

preisen werden?
 Wohl eher nicht; doch er weiss, was sein Meister Martin 
Messerli jetzt von ihm erwartet: dass er alles Verdächtige auf
spürt – etwa Sprengstoff oder Stinkbomben –, was den Staats
besuch  des spanischen Königspaars beeinträchtigen könnte.
 Während Herr und Hund vom Bundessicherheitsdienst 
 quasi jeden Winkel im Halbrund der Wandelhalle absuchen, 
breitet Eligius Caminada vom Bundesamt für Bauten und 
Logistik kostbare Orientteppiche aus. Derweil koordinieren 
Priska Moser und Philipp Baeriswyl vom EDA alle Arbeiten 
und  sorgen unter anderem für die korrekte Sitzordnung beim 
Empfang Ihrer Majestäten durch die Schweizer Regierung: 
Wer wo Platz nimmt, ist durch die protokollarische Rang
ordnung genau festgelegt.
 Besuche von Staatsoberhäuptern – wie dieser vom Mai 2011 
– spielen sich gemäss diplomatischen Traditionen und Regeln 
ab, die sich in allen europäischen Ländern stark ähneln: So 
sind nach internationaler Übereinkunft das Abschreiten einer 
Ehrenkompanie und ein Bankett überall obligatorischer Teil 
des Zeremoniells.
 Bei uns finden jährlich ein bis zwei Staatsbesuche statt, die 
jeweils zwei Tage dauern. Während am zweiten Tag meist ein 
Ausflug auf dem Programm steht, folgt vor allem der erste Tag 
einem offiziellen Raster: Der Gesamtbundesrat begrüsst den 
Gast mit militärischen Ehren in der Regel auf dem Bundesplatz 
und – weil die Schweiz über keinen eigentlichen Regierungs
sitz wie etwa das Weisse Haus oder den ElyséePalast verfügt 
– mit einem anschliessenden Empfang im Parlamentsgebäude.

Priska Moser und Philipp Baeriswyl arbeiten in der Abteilung Protokoll, 
Sektion Zeremoniell und Besuche, und sind zwei von rund 5200 

Bundesangestellten im Eidgenössischen Departement für 
auswärtige Angelegenheiten EDA



eidgenössisches Departement 
für auswärtige Angelegenheiten EDA

Das	 EDA	wahrt	 die	 Interessen	 der	 Schweiz	 im	Ausland.	 Es	 ge-
staltet	 und	 koordiniert	 die	 schweizerische	 Aussenpolitik.	 Seine	
Tätigkeit	basiert	auf	fünf	aussenpolitischen	Zielen:
•	Wahrung	der	Unabhängigkeit	und	Wohlfahrt	der	Schweiz
•	Linderung	von	Not	und	Armut	in	der	Welt
•	Achtung	der	Menschenrechte	und	Förderung	der	Demokratie
•	Friedliches	Zusammenleben	der	Völker
•	Erhaltung	der	natürlichen	Lebensgrundlagen

Generalsekretariat GS-EDA
Generalsekretär: 
Benno Bättig

Stellen: 
114

Ertrag: –
Aufwand: 8 517 000.–

Das	 Generalsekretariat	 unterstützt	 und	 berät	 als	 Stab-
stelle	den		Departementsvorsteher	in	seiner	täglichen	Arbeit.	Es
•	koordiniert	 departementsintern	 die	 Geschäfte	 für	 Parlament	

und Bundesrat 
•	sorgt	für	die	Verwirklichung	der	Chancengleichheit	im	EDA
•	ist	 zuständig	 für	das	departementsweite	 strategische	Control-

ling und die unabhängige Evaluation
•	stellt	 das	 Risikomanagement	 und	 das	 interne	 Kontrollsystem	
im	EDA	sicher
•	informiert	die	Öffentlichkeit		über	die	Aktivitäten	des	Departe-
ments.
Dem	Generalsekretariat	unterstellt	sind	zudem	Präsenz Schweiz,	
die	 für	 die	 Landeskommunikation	 verantwortlich	 ist,	 das	Zent-
rum für Kulturaussenpolitik,	 das	die	Kulturstrategie	und	kultur-
politische	Fragen	des	EDA	betreut,	und	die Interne Revision EDA,	
die	 unabhängige	 Prüfungen	 im	 gesamten	 Aufgabengebiet	 des	
EDA	durchführt.

Staatssekretariat
Staatssekretär: 
peter Maurer

Stellen: 
252

Ertrag: –
Aufwand: 286 961 000.–

Das	 Staatssekretariat	 spielt	 eine	 führende	 Rolle	 in	 der	
Entwicklung	und	Planung	der	Aussenpolitik	zu	Handen	des	De-
partementsvorstehers.	In	der	Entwicklung	von	aussenpolitischen	
Strategien	und	Konzepten	wird	das	Staatssekretariat	von	der	Po-
litischen	 Direktion	 unterstützt,	 die	 vom	 Staatssekretär	 geführt	
wird.	Der	Staatssekretär	kann	dem	Departementsvorsteher	nach	
innen	und	aussen	vertreten.	Zu	seiner	Tätigkeit	gehört	die	Pfle-
ge	 der	 bilateralen	 Beziehungen	 der	 Schweiz	 mit	 anderen	 Län-
dern.	Weitere	wichtige	Dossiers	sind	die	Zusammenarbeit	mit	der	
UNO,	die	Entwicklung	der	Beziehungen	zur	EU	sowie	die	Sicher-
heits-	und	Friedenspolitik	einschliesslich	Abrüstungspolitik.	Dem	
Staatssekretariat	 angegliedert	 sind	 das	 diplomatische Protokoll 
sowie das Integrationsbüro (IB).	Das	 IB	 ist	das	Kompetenzzent-
rum	des	Bundes	für	Fragen	der	europäischen	Integration	und	ko-
ordiniert	die	Beziehungen	zur	Europäischen	Union.

politische Direktion PD
Chef: 
peter Maurer, Staatssekretär und 
politischer Direktor

Stellen und Budget: 
in den Zahlen des Staatssekretariats 
enthalten

Die	 globalen	 Herausforderungen	 einschätzen,	 aussenpolitische	
Strategien	 entwickeln,	 Spannungs-	 und	 Krisenherde	 erkennen:	
In	der	Politischen	Direktion	fliessen	sämtliche	Informationen	zu-
sammen,	die	es	erlauben,	die	Interessen	der	Schweiz	im	Ausland	
zu	wahren.	Die	Politische	Direktion	koordiniert	das	aussenpoli-
tische	Tagesgeschäft	und	 ist	die	vorgesetzte	Stelle	 für	alle	Aus-
landvertretungen.	 Sie	 besteht	 aus	 fünf	 geografischen	 und	 fünf	
thematischen Abteilungen:
•	Abteilung	Europa,	Zentralasien,	Europarat,	OSZE	
•	Abteilung	Mittlerer	Osten	und	Nordafrika
•	Abteilung	Subsahara-Afrika	und	Frankophonie
•	Abteilung	Asien	und	Pazifik
•	Abteilung	Amerikas
•	Abteilung	Vereinte	Nationen	und	internationale	Organisationen
•	Abteilung	Menschliche	Sicherheit	
•	Abteilung	Sektorielle	Aussenpolitiken
•	Abteilung	Sicherheitspolitik	und	Krisenmanagement	
•	Präsidiale	Angelegenheiten	und	Protokoll 

Direktion für völkerrecht DV
Direktor: 
valentin Zellweger

Stellen: 
47

Ertrag: 450 000.–
Aufwand: 5 047 700.–

Das	Völkerrecht	 bildet	 die	Grundlage	 für	 das	 friedliche	
Zusammenleben	der	Staaten.	Eine	Aussenpolitik,	die	sich	an	in-
ternationale	Regeln	hält,	 ist	glaubwürdig	und	berechenbar.	Für	
die	 schweizerische	Aussenpolitik	 ist	 das	Völkerrecht	 eine	wich-
tige	Richtschnur.
	 Als	«juristisches	Gewissen»	des	EDA	und	als	Kompetenzzent-
rum	des	Bundes	für	internationales	Recht	wacht	die	Direktion	für	
Völkerrecht	 (DV)	 darüber,	 dass	 die	 Schweiz	 gegen	 aussen	 und	
im	 Innern	 ihre	 völkerrechtlichen	 Verpflichtungen	 einhält.	 Sie	
wirkt	 bei	 Aushandlung,	 Abschluss	 und	Umsetzung	 völkerrecht-
licher	Verträge	mit	und	engagiert	sich	für	die	Förderung	und	Ein-
haltung	des	Völkerrechts	 sowie	 für	die	Durchsetzung	schweize-
rischer	Rechtsansprüche	gegenüber	dem	Ausland.
	 Die	 DV	 befasst	 sich	 mit	 einer	 Vielzahl	 von	 Themen.	 Dazu	
gehören	 zum	Beispiel	 die	Neutralität,	 die	Menschenrechte,	 das	
Humanitäre	 Völkerrecht,	 die	 Rechtsfragen	 der	 grenzüberschrei-
tenden	 Zusammenarbeit,	 Vorrechte	 und	 Immunitäten,	 der	Um-
gang	mit	Potentatengeldern	oder	die	Rhein-	und	Seeschifffahrt.	
Zudem	koordiniert	die	DV	die	aussenpolitischen	Tätigkeiten	zur	
Bekämpfung	des	Terrorismus	und	betreut	die	Beziehungen	zum	
Fürstentum	Liechtenstein.
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Departementsvorsteher: 
Didier Burkhalter 

Bundeshaus West , 3003 Bern
031 322 31 53
Infoverantwortlicher: Jean-Marc Crevoisier
www.eda.admin.ch

Direktion für entwicklung und 
Zusammenarbeit Deza www.deza.admin.ch

Direktor:
Martin Dahinden

Stellen: 492
Lokalpersonal: 876

Ertrag: – 
Aufwand: 1 849 345 100.–

Die	Schweiz	 trägt	dazu	bei,	dass	Not	und	Armut	 in	der	
Welt	 gelindert,	 die	 Menschenrechte	 geachtet,	 Demokratie	 und	
friedliches	Zusammenleben	der	Völker	gefördert	und	die	natür-
lichen	 Lebensgrundlagen	 erhalten	 werden.	 So	 steht	 es	 in	 der	
Bundesverfassung.
	 Die	Direktion	 für	Entwicklung	und	Zusammenarbeit	 (Deza)	
setzt	diesen	Auftrag	in	vier	Tätigkeitsbereichen	um:		
•	Humanitäre	Hilfe
•	Regionale	Zusammenarbeit
•	Globale	Zusammenarbeit
•	Ostzusammenarbeit,	neue	EU-Mitgliedstaaten
Die	Humanitäre Hilfe	unterstützt	die	Opfer	von	Krisen	und	Kon-
flikten	und	 fördert	Präventionsmassnahmen.	Mit	dem	Schweize-
rischen	 Korps	 für	 humanitäre	 Hilfe	 (SKH)	 rettet	 sie	 Leben	 und	
lindert	Leiden	durch	Nothilfe	und	Wiederaufbau	nach	Naturkata-
strophen	und	in	Konfliktgebieten.	
	 Die	Regionale Zusammenarbeit	 ist	 in	 zwölf	 Partnerländern	
in	Lateinamerika,	Asien	und	Afrika	sowie	in	fünf	Konfliktländern	
und	 -regionen	 tätig.	Sie	hilft	Menschen	und	Organisationen,	Ar-
mut	und	Entwicklungsprobleme	aus	eigener	Kraft	zu	überwinden.	
Zudem	ist	 sie	 für	die	Kooperation	mit	 regionalen	Finanzierungs-
institutionen	(Entwicklungsbanken)	zuständig.	
 Im Rahmen der Globalen Zusammenarbeit	wirkt	 die	 Schweiz	
in	den	Leitungsorganen	von	UNO-Organisationen,	internationalen	
Finanzierungsinstitutionen	 (Weltbank)	 und	 globalen	 Fonds	 mit.	
Die	 Schweiz	 leistet	 gezielte	 Beiträge,	 um	 grenzüberschreitende	
Probleme	wie	Klimawandel,	Ernährungssicherheit	und	Migration	
zu	lösen.
	 Die	Ostzusammenarbeit		unterstützt	politische	und	wirtschaft-
liche	Reformen	im	Westbalkan	sowie	in	Ländern	der	Gemeinschaft	
unabhängiger	 Staaten	 der	 ehemaligen	 Sowjetunion	 (GUS).	 Sie	
setzt	zudem	den	Erweiterungsbeitrag	an	die	neuen	EU-Mitglied-
staaten	um.
	 Die	Arbeit	der	Deza	konzentriert	sich	auf	zehn	Tätigkeitsfelder:	
Gesundheit,	Bildung,	Wasser,	Rechtsstaatlichkeit	und	Demokratie,	
Migration,	Landwirtschaft	und	ländliche	Entwicklung,	Wirtschaft	
und	Beschäftigung,	Umwelt	und	Klimaschutz,	Konfliktprävention	
und	-transformation	sowie	wirtschaftliche	Integration.

konsularische Direktion KD
Direktor: 
Gerhard Brügger

Stellen: 
35

Ertrag: –
Aufwand: 3 525 000.–

nen	optimalen	Service	public.	Die	KD	umfasst	drei	Abteilungen:	

Die	Konsularische	Direktion	(KD)	trägt	der	zunehmenden	
globalen	 Mobilität	 Rechnung.	 Sie	 bündelt	 die	 konsularischen	
Dienstleistungen	und	gewährleistet	als	 zentrale	Anlaufstelle	ei-

•	Das	Zentrum für Bürgerservice	unterstützt	das	Netz	der	schwei-
zerischen	 Vertretungen	 im	 Ausland	 (Botschaften	 und	 Konsu-
late)	und	betreibt	die	Helpline EDA,	die	zentrale	Anlaufstelle	für	
alle	Fragen	und	Auskünfte	betreffend	konsularische	Dienstleis-
tungen	(Telefon	0800	247	365,	Mail:	helpline@eda.admin.ch).
•	Der	Delegierte für Auslandschweizerbeziehungen fördert die In-
teressen	der	Auslandschweizerinnen	und		-schweizer	und	infor-
miert	über	das	Thema	«Leben	im	Ausland».
•	Die	Abteilung Konsularische Strategien, Entwicklungen und Ab-

kommen	stellt	sicher,	dass	die	schweizerischen	Vertretungen	im	
Ausland	über	die	nötigen	Instrumente	verfügen,	um	einen	bür-
gernahen	und	effizienten	Service	public	zu	erbringen.

Direktion für Ressourcen DR
Direktorin:
Helene Budliger Artieda

Stellen: 
465

Ertrag: –
Aufwand: 261 870 200.–

Die	 Direktion	 für	 Ressourcen	 (DR)	 ist	 das	 Kompetenz-	
und	Dienstleistungszentrum	des	Departements	für	sämtliche	Res-
sourcenfragen.	Ihr	fallen	drei	Hauptaufgaben	zu:
•	Sie	bewirtschaftet	und	steuert	die	Ressourcen	(Personal,	Finan-
zen,	Logistik,	Informatik	usw.)	und	sorgt	für	deren	wirksamen	
Einsatz.
•	Sie	unterhält	das	Netz	der	diplomatischen	und	konsularischen	
Vertretungen	der	 Schweiz	 im	Ausland.	 Sie	 trifft	Massnahmen	
zum	 Schutz	 der	 Vertretungen	 und	 ihrer	Mitglieder	 und	 stellt	
die	 Kommunikation	 und	 Koordination	 zwischen	 dem	Aussen-
netz	und	der	Zentrale	in	Bern	sicher.
•	Sie	schafft	die	Voraussetzungen	für	eine	ergebnisorientierte	Be-
triebsführung	in	den	schweizerischen	Vertretungen	im	Ausland.
Die	Rechtsetzung,	Rechtsanwendung	und	Rechtsberatung	für	das	
Departement	(mit	Ausnahme	des	Bereichs	Völkerrecht)	gehören	
ebenfalls	zu	den	Aufgaben	der	DR.	Ihr	unterstellt	ist	zudem	die	
Bundesreisezentrale,	 die	 internationale	 Dienstreisen	 für	 die	 ge-
samte	Bundesverwaltung	organisiert	und	einkauft.

Diplomatische und konsularische 
vertretungen der Schweiz im Ausland

Stellen: 932
Lokalpersonal: 1657

Ertrag: 99 884 600.–
Aufwand: 436 651 500.–

Rund	 150	 Auslandvertretungen	 wahren	 die	 Interessen	 der	
Schweiz	gegenüber	 anderen	Staaten	und	 internationalen	Orga-
nisationen.	 Sie	 erbringen	 Dienstleistungen	 für	 Mitbürgerinnen	
und	Mitbürger	 im	Ausland	und	 für	die	Wirtschaft.	 Zu	den	Ver-
tretungen	gehören	Botschaften,	Generalkonsulate,	multilaterale	
Missionen	und	Kooperationsbüros.
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eidgenössisches 
Departement des innern EDI

Lasst sehen 
aus alter Zeit

unter Tageslichtbeleuchtung entfernt Nikkibarla Calonder 
feinste Schmutzpartikel aus einer spätmittelalterlichen 
Wollstickerei. Dazu trägt die KonservatorinRestaura

torin Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk und benutzt 
einen SpezialStaubsauger mit Mikrodüse. Derweil will ihre 
Kollegin Katharina SchmidtOtt die Metallknöpfe an einem 
Kleid genauer unter die Lupe nehmen.
 Jahrhundertalte Gewebe – ob Tapisserien oder Kleidungs
stücke wie etwa die Halskrausen im Vordergrund – bedürfen 
zu ihrer Konservierung ganz besonderer Sorgfalt. Oft sehr lange 
im Gebrauch, sind sie vielfach schlecht erhalten: Manche sind 
verbleicht oder spröde geworden; andere sind durch Schimmel
pilzbefall oder Mottenfrass geschädigt; wieder andere sind aus 
sehr unterschiedlich alternden Materialien komplex aufgebaut 
und deshalb destabilisiert.
 Doch alle hier aufwendig und kenntnisreich konservierten 
Textilien – ob antik oder aus jüngster Zeit – sind es wert, 
erforscht, aufbewahrt und, falls nötig, so gut als möglich 
wiederhergestellt zu werden; denn zusammen mit Aber
tausenden anderer an diesem Ort inventarisierter Objekte 
repräsentieren sie das kulturelle Erbe unseres Landes.
 Hier im Sammlungszentrum in Affoltern am Albis werden 
sämtliche dem Schweizerischen Nationalmuseum anvertrauten 
Gegenstände zentral betreut – von PfahlbauerPfeilspitzen 
über HelvetierSchmuck und eidgenössischen Hellebarden bis 
zur ersten Swatch.
 Als wertvolle Zeitzeugen sollen sie der Öffentlichkeit  
zugänglich sein und ihr Einblick in unsere Geschichte geben 
– zum Beispiel in Dauer und Wechselausstellungen im Landes
museum Zürich, im Château de Prangins oder im Forum 
Schweizer Geschichte in Schwyz.

Nikkibarla Calonder und Katharina Schmidt-Ott arbeiten  
im Sammlungszentrum des Schweizerischen Nationalmuseums  

und sind zwei von rund 2400 Bundesangestellten im  
Eidgenössischen Departement des Innern EDI
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eidgenössisches Departement 
des innern EDI

Generalsekretariat GS-EDI www.edi.admin.ch

Generalsekretär: 
Lukas Bruhin

Stellen: 
65

Ertrag: 1 490 000.–
Aufwand: 122 355 200.–

Das	Generalsekretariat	nimmt	Planungs-,	Koordinations-	
und	 Kontrollaufgaben	 wahr,	 ist	 Schaltstelle	 zwischen	 dem	 De-
partementsvorsteher	 und	 den	 Bundesämtern	 und	 erbringt	 für	
das	 gesamte	 Departement	 Beratungsleistungen.	 Seine	 Rechts-
abteilung	 beaufsichtigt	 gemeinnützige	 nationale	 und	 internati-
onale	Stiftungen.	Dem	Generalsekretariat	angegliedert	sind	das	
Sekretariat	 der	 Eidgenössischen	 Kommission	 gegen	 Rassismus,	
die	 Fachstelle	 für	 Rassismusbekämpfung	 und	 das	 Büro	 für	 die	
Gleichstellung	von	Menschen	mit	Behinderungen.

eidgenössisches Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann EBG www.gleichstellung-schweiz.ch

Direktorin: 
Sylvie Durrer

Stellen: 
12

Ertrag: 26 400.–
Aufwand: 8 389 700.–

Das	EBG	 ist	 zuständig	 für	Gleichstellung	und	Chancen-
gleichheit	 der	 Geschlechter.	 Es	 engagiert	 sich	 insbesondere	 in	
den	 Bereichen	 Rechtsgleichheit,	 Lohngleichheit	 bei	 bezahlter	
und	Gleichstellung	bei	unbezahlter	Arbeit	sowie	im	Kampf	gegen	
häusliche	 Gewalt.	 Es	 unterstützt	 Beratungsstellen	 sowie	 Initia-
tiven	 und	 Projekte	 zur	 Förderung	 der	 Chancengleichheit.	 Dem	
EBG	angegliedert	 ist	 das	Sekretariat	 der	Eidgenössischen	Kom-
mission	für	Frauenfragen.

Bundesamt für kultur BAK www.bak.admin.ch

Direktor: 
Jean-Frédéric Jauslin

Stellen: 
85

Ertrag: 1 438 900.–
Aufwand: 163 809 500.–

Das	BAK	formuliert	die	Kulturpolitik	des	Bundes.	Es	fördert	
das	kulturelle	Leben	und	schafft	die	Voraussetzungen,	damit	sich	
dieses	 entfalten	 und	 weiterentwickeln	 kann.	 Es	 unterstützt	 das	
künstlerische	 Schaffen,	 die	 Kulturorganisationen	 und	 fördert	 die	
verschiedenen	Sprach-	und	Kulturgemeinschaften.	Es	sorgt	dafür,	
dass	die	 Interessen	des	Ortsbildschutzes,	der	Denkmalpflege	und	
der	Archäologie	gewahrt	bleiben.	Zum	BAK	gehören	die	Fachstellen	
Raubkunst	 und	 Kulturgütertransfer,	 und	 es	 verwaltet	 wertvolle	
Sammlungen,	darunter	die	Bundeskunstsammlung.

Schweizerische Nationalbibliothek NB www.nb.admin.ch

Direktorin: 
Marie-Christine Doffey

Stellen: 
129

Ertrag: 345 000.–
Aufwand: 38 774 900.–

Aufgabe	der	NB	ist	es,	die	gedruckten	und	elektronischen	
Publikationen	mit	Bezug	zur	Schweiz	zu	sammeln,	zu	erhalten,	
zu	erschliessen	und	zugänglich	zu	machen.	Die	NB	umfasst	da-
rüber	hinaus	eine	Reihe	von	Spezialsammlungen,	deren	bedeu-
tendste	das	Literaturarchiv	und	die	Graphische	Sammlung	sind.	
Der	NB	angegliedert	ist	das	Centre	Dürrenmatt	in	Neuenburg.

Schweizerisches Bundesarchiv BAR www.bar.admin.ch

Direktor: 
Andreas kellerhals

Stellen: 
55

Ertrag: 525 900.–
Aufwand: 20 966 700.–

Das	 BAR	 bewertet,	 sichert,	 erschliesst	 und	 vermittelt	
archivwürdige	 Unterlagen	 der	 Eidgenossenschaft.	 Im	 Gesamt-
bestand	 von	 über	 50	 Laufkilometern	 und	 13	 Terabytes	 finden	
sich	Originaldokumente	wie	die	Bundesverfassung,	Verwaltungs-
akten,	Fotos,	Filme,	Tondokumente	und	Datenbanken.	Die	Über-
lieferung	dieser	Unterlagen	 ist	unabdingbar	 für	die	Kontinuität	
und	Transparenz	des	Rechtsstaates,	ermöglicht	den	Bürgerinnen	
und Bürgern eine demokratische Kontrolle der Regierungs- und 
Verwaltungstätigkeit	und	ist	Grundlage	für	die	Forschung.

Bundesamt für Meteorologie 
und klimatologie MeteoSchweiz www.meteoschweiz.ch

Direktor: 
Christian plüss

Stellen: 
294

Ertrag: 32 545 000.–
Aufwand: 92 863 600.–

MeteoSchweiz	erbringt	als	nationaler	Wetter-	und	Klima-
dienst	 Dienstleistungen	 für	 Gesellschaft	 und	 Wirtschaft.	 Sie	
überwacht	die	Atmosphäre	über	der	Schweiz,	erstellt	Wetterpro-
gnosen,	 warnt	 Behörden	 und	 Bevölkerung	 vor	 Unwettern	 und	
analysiert	Klimadaten.	Die	Regionalzentren	in	Zürich,	Genf	und	
Locarno,	das	Zentrum	für	Messtechnik	in	Payerne	sowie	die	Flug-
wetterdienste	in	Zürich	und	Genf	liefern	Wetter-	und	Klimainfor-
mationen	 und	 stehen	 im	 engen	 Kontakt	 mit	 ihren	 Kunden.	
Boden	messstationen,	Wetterradars,	Satelliten,	Radiosonden	und	
andere	 Fernerkundungsinstrumente	 erfassen	 das	Wetter	 in	 drei	
Dimensionen.	

Bundesamt für Gesundheit BAG www.bag.admin.ch

Direktor: 
pascal Strupler

Stellen: 
471

Ertrag: 27 251 000.–
Aufwand: 2 563 289 300.–

Das	BAG	ist	–	zusammen	mit	den	Kantonen	–	verantwort-
lich	für	die	öffentliche	Gesundheit	und	für	die	Gesundheitspolitik.	
Dazu	gehörten	auch	Pflege	und	Entwicklung	der	sozialen	Kranken-	
und	 Unfallversicherung.	 Das	 BAG	 erlässt	 Gesetze	 zum	 Verbrau-
cherschutz	 (insbesondere	 Lebensmittel,	 Chemikalien,	Heilmittel,	
kosmetische	Produkte	und	Gebrauchsgegenstände)	und	beaufsich-
tigt	deren	Vollzug.	Es	ist	zuständig	für	die	Überwachung	übertrag-
barer	Krankheiten	und	für	den	Strahlenschutz.
	 Zur	 Förderung	 einer	 gesunden	 Lebensweise	 und	 im	 Kampf	
gegen	 Tabak-,	 Alkohol-	 oder	 Drogenabhängigkeit	 führt	 das	 BAG	
Kampagnen	durch	und	ist	zuständig	für	das	Programm	gegen	HIV-
Infektionen	und	Geschlechtskrankheiten.	Es	regelt	die	Bildung	der	
Arztberufe	und	erteilt	die	entsprechenden	Diplome.	Schliesslich	ist	
das	Amt	verantwortlich	für	die	Gesetzgebung	im	Bereich	der	biolo-
gischen	Sicherheit,	der	Forschung	am	Menschen	sowie	der	Trans-
plantationsmedizin	und	beaufsichtigt	diese	Gebiete.	Es	vertritt	die	
Interessen	der		Schweiz	in	Gesundheitsbelangen	in	internationalen	
Organisationen	und	gegenüber	anderen	Staaten.
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Departementsvorsteher: 
Alain Berset 

Inselgasse 1, 3003 Bern
031 322 80 33
Infoverantwortliche: Ariane Geiser, Katja Zürcher-Mäder
www.edi.admin.ch

Bundesamt für Statistik BFS www.statistik.admin.ch

Direktor: 
Jürg Marti

Stellen: 
573

Ertrag: 1 910 000.–
Aufwand: 169 221 800.–

Statistik	 hilft	 in	 gesellschaftlichen	und	politischen	Aus-
einandersetzungen	Transparenz	zu	schaffen.	Dazu	orientiert	das	
BFS	über	den	Stand	und	die	Entwicklung	der	Schweiz	 in	 zahl-
reichen	Lebensbereichen.	Es	liefert	die	quantitativen	Informatio-
nen,	um	die	Gegenwart	zu	verstehen	und	die	Zukunft	zu	planen.	
Das	Statistische Jahrbuch,	die	Taschenstatistik und vor allem das 
Internetportal	 bieten	 eine	 Fülle	 von	 Information.	 Leitlinien	 für	
alle	 Dienstleistungen	 sind	 Benutzerorientierung,	 Wissenschaft-
lichkeit,	Datenschutz	und	Aktualität.

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV www.bsv.admin.ch

Direktor: 
Yves Rossier (bis 30.4.2012)

Stellen: 
270

Ertrag: 44 851 100.–
Aufwand: 13 034 060 900.–

Die	 Schweiz	 verfügt	 über	 ein	 wirkungsvolles,	 solides	
Sozialversicherungsnetz.	 Das	 muss	 auch	 in	 Zukunft	 und	 unter	
schwierigen	 wirtschaftlichen	 Bedingungen	 so	 bleiben,	 denn	 es	
ist	 ein	wichtiges	Element	des	 sozialen	 Friedens.	Das	BSV	 sorgt	
in	 seinem	 Zuständigkeitsbereich	 –	 AHV,	 Invaliden	versicherung,	
Ergänzungsleistungen,	 berufliche	 Vorsorge	 (Pensions	kassen),	
Erwerbsersatzordnung	für	Dienstleistende	und	bei	Mutterschaft	
sowie	Familienzulagen	–	dafür,	dass	das	Sozialversicherungsnetz	
gepflegt	und	neuen	Herausforderungen	angepasst	wird.	Zudem	
ist	 es	 für	 die	 Themenfelder	 Familie,	 Kinder,	 Jugend	 und	 Alter,	
Generationenbeziehungen	sowie	 für	allgemeine	 sozialpolitische	
Fragen	zuständig.	Das	BSV	kontrolliert	die	Arbeit	der	Durchfüh-
rungsorgane.	Es	bereitet	die	laufende	Anpassung	der	Gesetze	an	
die	gesellschaftliche	Realität	vor.	Und	zum	Teil	–	etwa	im	Bereich	
der	 Anstossfinanzierung	 für	 die	 familienergänzende	 Kinderbe-
treuung	–	ist	es	selbst	Durchführungsorgan.

Staatssekretariat für 
Bildung und Forschung SBF www.sbf.admin.ch

Staatssekretär:
Mauro Dell’Ambrogio

Stellen: 
101

Ertrag: 4 031 700.–
Aufwand: 2 460 973 400.–

Das	SBF	 ist	 zuständig	 für	 die	Vorbereitung	und	Umset-
zung	 der	 Bundespolitik	 in	 den	 Bereichen	 höhere	 und	 universi-
täre	Bildung,	Forschung	sowie	Weltraumangelegenheiten.	Zu	den	
wichtigsten	Bildungsdossiers	zählen	die	Maturität,	die	Förderung	
der	Universitäten	und	die	Vorbereitung	und	Kontrolle	der	Umset-
zung	des	Leistungsauftrags	des	Bundes	an	den	ETH-Bereich.	Mit	
Mitteln	für	den	Schweizerischen	Nationalfonds,	die	Akademien,	
Forschungsinstitutionen	 ausserhalb	 des	 Hochschulbereichs,	 die	
Mitgliedschaft in internationalen Forschungsorganisationen und 
die	 Zusammenarbeit	 in	 internationalen	 Wissenschaftsprogram-
men	 investiert	 das	 SBF	 in	 die	 Qualität	 des	 Forschungsplatzes	
Schweiz.

Bereich der eidgenössischen 
technischen Hochschulen ETH-Bereich www.ethrat.ch

Präsident des ETH-Rats: 
Fritz Schiesser

Stellen: 
13 680

Ertrag: –
Aufwand: 2 323 764 200.–

Die	 Eidgenössischen	 Technischen	 Hochschulen	 in	 Zü-
rich und Lausanne sowie die vier anwendungsorientierten For-
schungsanstalten	 –	 Paul-Scherrer-Institut	 (PSI),	 Forschungsan-
stalt	 für	Wald,	Schnee	und	Landschaft	 (WSL),	Forschungs-	und	
Dienstleistungsinstitution	 für	Materialwissenschaften	und	Tech-
nologieentwicklung	(Empa)	sowie	Wasserforschungs-Institut	des	
ETH-Bereichs	 (Eawag	 )	 –	 erbringen	mit	 rund	 18	000	Mitarbei-
tenden	und	über	23	000	Studierenden/Doktorierenden	sowie	ei-
ner	Professorenschaft	von	rund	670	Personen	wissenschaftliche	
Leistungen	auf	höchstem	Niveau.	Diese	Institutionen	sind	zusam-
mengefasst	im	ETH-Bereich,	welchen	der	ETH-Rat	als	Aufsichts-
organ	strategisch	führt.	Der	ETH-Rat	genehmigt	und	überwacht	
die	 Entwicklungspläne,	 gestaltet	 das	 Controlling	 und	 stellt	 die	
Koordination	 sicher.	 Er	 erstellt	 für	 den	 Haushalt	 des	 ETH-Be-
reichs	Voranschlag	sowie	Rechnung	und	koordiniert	Bewirtschaf-
tung,	Wert-	und	Funktionserhaltung	der	Grundstücke.		

Schweizerisches 
Heilmittelinstitut Swissmedic www.swissmedic.ch

Direktor: 
Jürg Schnetzer

Stellen: 
300

Ertrag: 76 260 000.–
Aufwand: 74 750 000.–

Swissmedic	 ist	 die	 Fachbehörde	 für	 die	 Zulassung	 und	
Überwachung	 sämtlicher	 Heilmittel.	 Swissmedic	 gewährleistet,	
dass	nur	qualitativ	hochstehende,	sichere	und	wirksame	Heilmit-
tel	 erhältlich	 sind,	und	 leistet	dadurch	einen	wichtigen	Beitrag	
zum	Schutz	 der	Gesundheit	 von	Mensch	 und	Tier.	Das	 Institut	
arbeitet	 auf	 nationaler	 und	 internationaler	 Ebene	 mit	 Partner-
agenturen	zusammen.		

Schweizerisches Nationalmuseum SNM www.nationalmuseum.ch

Direktor: 
Andreas Spillmann

Stellen: 
133

Ertrag: 4 300 000.–
Aufwand: 28 400 000.–

Unter	dem	Dach	des	SNM	sind	die	drei	Museen	–	Landes-
museum	Zürich,	Château	de	Prangins	und	das	Forum	Schweizer	
Geschichte	Schwyz	–	sowie	das	Sammlungszentrum	in	Affoltern	
am	Albis	vereint.	Die	Museen	präsentieren	in	ihren	Dauerausstel-
lungen	Schweizer	Kulturgeschichte	von	den	Anfängen	bis	heute	
und	erschliessen	die	Identität	und	die	Vielfalt	der	Geschichte	und	
Kultur	unseres	Landes.
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unter 
unfreiem Himmel

D er Blick nach oben ist vergittert, die Wände sind massiv und glatt: Hier 
kommt man nicht so schnell raus; respektive erst, wenn man seine 
Strafe verbüsst hat. Und das kann in vielen Fällen lange dauern.

 Anlässlich der Bauabnahme erläutert Marcel Ruf, der Direktor der Justiz
vollzugsanstalt (JVA) Lenzburg, einer Vierergruppe die Massnahmen, die 
den neuen Spazierhof des Zentralgefängnisses möglichst ausbruch sicher 
machen. Seine Zuhörer sind (von links nach rechts) der Gefängnisleiter 
Bruno Graber sowie die Bundesangestellten John Zwick, Rudolf Bünzli und 
Claude Véronique Tacchini.
 John Zwick ist stellvertretender Leiter des Fachbereichs Straf und Mass
nahmenvollzug im Bundesamt für Justiz; mit seiner Mitarbeiterin Claude 
Véronique Tacchini überprüft er die sachgerechte Verwendung der Bundes
beiträge an die Erweiterung der kantonalen Strafanstalt. Gemäss den Vor
gaben des Bundes müssen zum Beispiel Einzelzellen eine Mindestfläche von 
zwölf Quadratmetern aufweisen sowie ausreichend Tageslicht und eine natür
liche Belüftung haben.
 Die JVA Lenzburg ist eine der sieben geschlossenen Strafanstalten in 
der Schweiz und hat nach dem Neubau 300 Zellen. 216 davon dienen dem 
 geschlossenen Vollzug für Männer; 84 Plätze stehen für Untersuchungshaft, 
Halbgefangenschaft sowie zur Verbüssung von Kurzstrafen zur Verfügung.
 In den beiden Sicherheitstrakten sind gefährliche Straftäter unterge
bracht. Sie sind wegen schwerwiegender Taten verurteilt, das Fluchtrisiko 
ist hoch.  Viele von ihnen sind psychisch krank, unberechenbar und deshalb 
eine grosse Gefahr – sowohl für die Öffentlichkeit als auch für das rund 200 
köpfige Gefängnispersonal und die Mitgefangenen.
 Das neue Zentralgefängnis führt zudem eine Spezialabteilung für Straf
gefangene im Rentenalter, die erste in der Schweiz.

John Zwick und Claude Véronique Tacchini arbeiten im Fachbereich Straf- und 
 Massnahmenvollzug des Bundesamts für Justiz und sind zwei von rund 3000 Bundes angestellten 

im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement EJPD

eidgenössisches Justiz- und 
polizeidepartement EJPD
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eidgenössisches Justiz- und 
polizeidepartement EJPD

Generalsekretariat GS-EJPD www.ejpd.admin.ch

Generalsekretär: 
Matthias Ramsauer
Leiter ISC: 
Christian Baumann

Stellen:   106
ISC:         190

Ertrag GS: 5 892 300.–
Aufwand GS: 61 786 500.–
Ertrag ISC: 78 729 300.–
Aufwand ISC: 93 654 000.–

Das	 Generalsekretariat	 (GS)	 unterstützt	 und	 berät	 die	 Departe-
mentsvorsteherin	in	ihrer	täglichen	Arbeit	und	sorgt	für	das	Zusam-
menspiel	der	verschiedenen	Teile	des	Departements.	Es	koordiniert	
Geschäfte	für	Parlament	und	Bundesrat,	informiert	die	Öffentlich-
keit	via	Medien	oder	per	Internet	über	die	Tätigkeiten	des	EJPD	und	
steuert	das	Personal-	und	Finanzwesen	im	Departement.	
	 Im	GS-EJPD	angesiedelt	ist	auch	das	Informatik Service Center.	
Es	entwickelt	und	betreibt	Informatikanwendungen	für	Justiz,	Poli-
zei	und	Migrationsbehörden	in	der	ganzen	Schweiz	wie	etwa	Fahn-
dungssysteme	und	 das	 Strafregister.	 Ihm	 administrativ	 unterstellt	
ist	der	Dienst	Überwachung	Post-	und	Fernmeldeverkehr.

Bundesamt für Justiz BJ www.bj.admin.ch

Direktor: 
Michael Leupold

Stellen: 
213

Ertrag: 20 840 400.–
Aufwand: 156 579 700.–

Das	 Bundesamt	 für	 Justiz	 (BJ)	 erarbeitet	 Erlasse	 zum	
Zivilrecht,	Strafrecht,	Schuldbetreibungs-	und	Konkursrecht,	 in-
ternationalen	Privatrecht	und	in	Bereichen	des	Staats-	und	Ver-
waltungsrechts.	Es	übernimmt	innerhalb	der	Bundesverwaltung	
eine	Beraterfunktion	für	alle	Rechtsetzungsgeschäfte.	Es	hat	die	
Oberaufsicht	 über	 das	 Handelsregister-,	 das	 Zivilstands-	 und	
Grundbuchwesen,	 über	 Schuldbetreibung	 und	 Konkurs	 sowie	
über	den	Strafvollzug	und	führt	das	Schweizerische	Strafregister.	
Es richtet Baubeiträge an die Kosten der Kantone für Bauten im 
Bereich	des	Straf-	und	Massnahmenvollzugs	aus.	Betriebsbeiträ-
ge	an	Einrichtungen	der	stationären	Jugendhilfe	helfen	zudem,	
die	Qualität	der	erzieherischen	Arbeit	zu	sichern.
	 International	vertritt	das	Amt	die	Schweiz	vor	den	Strassbur-
ger	Menschenrechtsorganen	und	in	zahlreichen	Organisationen;	
zudem	ist	es	Zentralstelle	bei	internationalen	Kindsentführungen	
und	Adoptionen.	Das	BJ	arbeitet	mit	ausländischen	Behörden	auf	
dem	Gebiet	der	Rechtshilfe	und	Auslieferung	zusammen.

Bundesamt für polizei Fedpol www.fedpol.admin.ch

Direktor: 
Jean-Luc vez

Stellen: 
768

Ertrag: 11 279 900.–
Aufwand: 250 468 900.–

Die	Mitarbeitenden	des	Bundesamts	erfüllen	in	verschie-
denen	Bereichen	Aufgaben	zum	Schutz	der	Bevölkerung	und	des	
Rechtsstaates.	 Im	 Auftrag	 der	 Bundesanwaltschaft	 ermitteln	 sie	
jährlich	in	mehreren	hundert	Fällen	von	Schwerstkriminalität	auf	
Stufe	Bund.	Darunter	 fallen	Terrorismus,	Organisierte	Kriminali-
tät	und	Geldwäscherei.	Fedpol	unterstützt	zudem	die	kantonalen	
Strafverfolgungsbehörden,	zum	Beispiel	bei	der	Bekämpfung	von	
Menschenhandel	und	Menschenschmuggel	oder	von	Kinderporno-
grafie.

Weiter	 sorgt	 Fedpol	 für	 den	 Schutz	 der	 Behörden	 und	Gebäude	
des	Bundes	sowie	der	Personen	und	Gebäude,	für	welche	völker-
rechtliche	 Schutzpflichten	 bestehen.	 Fedpol	 ist	 zudem	 für	 den	
Schweizer	 Pass	 und	 die	 Identitätskarte	 zuständig	 und	 dient	 als	
Schnittstelle	 zwischen	 den	 ausstellenden	 Behörden	 sowie	 den	
Bürgerinnen	und	Bürgern.	Für	nationale	und	internationale	Part-
ner	stellt	das	Amt	die	zentrale	Polizeistruktur	zur	Verfügung,	die	
Dienstleistungen	wie	etwa	den	Betrieb	von	Datenbanken	für	Per-
sonen-	und	Sachfahndungen	und	zur	Identifikation	von	Personen	
und	Spuren	umfasst.	Zur	Bekämpfung	grenzüberschreitender	Kri-
minalität	schliesst	Fedpol	ausserdem	Polizeiabkommen	mit	einzel-
nen	Staaten	ab.

Bundesamt für Migration BFM www.bfm.admin.ch

Direktor: 
Mario Gattiker

Stellen: 
729

Ertrag: 53 205 000.–
Aufwand: 1 127 670 500.–

Eine	deutsche	Pflegefachfrau	möchte	im	Inselspital	Bern	
arbeiten	–	welche	Auflagen	müssen	sie	und	ihr	Arbeitgeber	dabei	
erfüllen?	Ein	Schweizer	Unternehmen	will	 einen	 Ingenieur	 aus	
Indien	 engagieren	 –	 welches	 sind	 die	 Voraussetzungen	 für	 die	
Anstellung	 einer	 Person	 aus	 einem	 Staat	 ausserhalb	 der	 EU/
EFTA?	Eine	Familie	aus	Eritrea	beantragt	 in	der	Schweiz	Asyl	–	
unter	welchen	Bedingungen	wird	 ihr	Gesuch	gutgeheissen?	Die	
Mitarbeitenden	des	Bundesamtes	für	Migration	(BFM)	entschei-
den	Tag	für	Tag	solche	Fragen.	Sie	treiben	gleichzeitig	aber	auch	
die	 Entwicklung	 der	 Rechtsgrundlagen	 voran,	 sei	 es	 im	 Asyl-,	
Ausländer-,	Bürgerrechts-	oder	Integrationsbereich.
	 Gemeinsam	mit	 den	 Kantonen	 und	weiteren	 Partnern	 setzt	
sich	das	BFM	zudem	für	die	friedliche	Koexistenz	der	einheimi-
schen	und	der	ausländischen	Bevölkerung	ein:	Im	Zentrum	die-
ser	 Integrationsmassnahmen	 stehen	 Projekte	 in	 den	 Bereichen	
Sprache,	Bildung	und	Arbeit.	

Bundesamt für Metrologie METAS www.metas.ch

Direktor: 
Christian Bock

Stellen: 
139

Ertrag: 17 125 800.–
Aufwand: 44 638 000.–

Schweizer	 Produkte	 und	 Dienstleistungen	 zeichnen	 sich	
durch	hohe	Qualität,	Genauigkeit	und	Zuverlässigkeit	aus.	Um	dies	
zu	erreichen	und	zu	bewahren,	muss	unsere	Wirtschaft	in	der	Lage	
sein,	die	Eigenschaften	ihrer	Produkte	und	Leistungen	so	genau	wie	
nötig	zu	messen,	zu	prüfen	und	zu	bewerten.	Ob	es	um	die	Genau-
igkeit	 in	der	Produktion,	das	Abrechnen	elektrischer	Energie	oder	
das	Einhalten	von	Grenzwerten	geht:	Wirtschaft	und	Gesellschaft	
funktionieren	nur,	wenn	das	Richtige	korrekt	gemessen	wird.
	 Das	Bundesamt	für	Metrologie	realisiert	die	Referenzmasse	der	
Schweiz,	bereitet	im	Messwesen	die	gesetzlichen	Bestimmungen	vor	
und	überwacht	deren	Vollzug.	Es	schafft	damit	die	Voraussetzungen	
dafür,	dass	in	der	Schweiz	so	gemessen	und	geprüft	werden	kann,	
wie	dies	nötig	ist.
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Departementsvorsteherin: 
Simonetta Sommaruga

Bundeshaus West , 3003 Bern
031 322 18 18
Informationsverantwortliche: Christine Stähli,
Guido Balmer, Agnès Schenker
info@gs-ejpd.admin.ch
www.ejpd.admin.ch

eidgenössische 
Spielbankenkommission ESBK www.esbk.admin.ch

Direktor: 
Jean-Marie Jordan

Stellen: 
34

Ertrag: 401 161 900.–
Aufwand: 390 740 800.–

Die	ESBK	beaufsichtigt	die	Spielbanken	in	der	Schweiz.	
Dabei	vergewissert	sie	sich,	dass	die	Casinos	faire	Spiele	anbieten,	
und	überprüft,	ob	sie	ihren	Pflichten	bezüglich	der	Massnahmen	
gegen	die	Geldwäscherei	nachkommen	und	die	Vorschriften	zur	
Spielsuchtprävention	einhalten.	Die	ESBK	holt	weiter	die	Spiel-
bankenabgaben	ein,	die	hauptsächlich	dem	AHV-Ausgleichsfonds	
zufliessen.	Und	schliesslich	verfolgt	sie	das	illegale	Glücksspiel.

Schweizerisches institut für 
Rechtsvergleichung SIR www.isdc.ch

Direktorin: 
Christina Schmid

Stellen: 
30

Ertrag: 1 547 600.–
Aufwand: 7 885 500.–

«Andere	Länder,	andere	Sitten»	–	ein	Sprichwort,	das	ge-
rade	die	 Schweiz	mit	 ihren	 zahlreichen	Beziehungen	 zum	Aus-
land	berührt.	«Andere	Sitten»,	ausländisches	Recht,	können	zum	
Beispiel	bei	 internationalen	Familienverhältnissen	und	 im	Wirt-
schaftsverkehr	relevant	sein.	Das	SIR	erteilt	Gerichten,	Behörden	
und	Anwälten	Informationen	zu	ausländischen	Rechtssystemen.	
Damit	 die	 Schweiz	 von	 ausländischen	 Erfahrungen	 profitieren	
kann,	erarbeitet	es	auch	Referenzmodelle	und	dient	als	Inspirati-
onsquelle	für	den	Gesetzgeber.	

eidgenössische Schiedskommission 
für die verwertung von urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten ESchK www.eschk.admin.ch

Präsidentin: 
Laura Hunziker Schnider

Stellen und Budget 
in den Zahlen des GS-EJPD enthalten

Wer	Musik	kopiert,	sendet	oder	ausserhalb	des	privaten	
Bereichs	 aufführt,	 schuldet	 dem	 Urheber	 eine	 Entschädigung.	
Diese	Pflicht	gilt	auch	für	literarische	oder	audiovisuelle	Werke.	
Nicht	 nur	 die	 Urheber	 werden	 entschädigt,	 sondern	 auch	 die-
jenigen,	 die	 solche	 Werke	 darbieten.	 Die	 Vergütungen	 werden	
zwischen	 den	 Verwertungsgesellschaften	 und	 den	 Nutzerorga-
nisationen	ausgehandelt	und	 in	Tarifen	 festgelegt.	Aufgabe	der	
Kommission	ist	die	Prüfung	und	Genehmigung	dieser	Tarife.

Nationale kommission 
zur verhütung von Folter NKVF www.nkvf.admin.ch

Präsident: 
Jean-pierre Restellini

Stellen und Budget 
in den Zahlen des GS-EJPD enthalten

Die	Schweiz	hat	das	Protokoll	zur	Anti-Folter-Konvention	
der	 UNO	 ratifiziert	 und	 schliesst	 sich	 damit	 den	 Bestrebungen	
im	 Kampf	 gegen	 die	 Folter	 an.	 Durch	 Besuche	 und	 Kontrollen	
in	Schweizer	Gefängnissen	und	Anstalten	 leistet	 die	Kommissi-

on	 einen	 Beitrag	 zur	 Verhütung	 von	 Folter	 und	 anderen	Miss-
handlungen.	Sie	setzt	sich	aus	Fachleuten	der	Bereiche	Medizin,	
Recht,	Strafverfolgung	sowie	Straf-	und	Massnahmenvollzug	zu-
sammen.	

eidgenössische kommission 
für Migrationsfragen EKM www.ekm.admin.ch

Direktor: 
Walter Leimgruber

Stellen und Budget 
beim BFM integriert 

Als	 ausserparlamentarische	 Kommission	 berät	 die	 EKM	
Bundesrat	und	Verwaltung	 in	Migrationsfragen,	erarbeitet	Stel-
lungnahmen	und	Empfehlungen	und	veröffentlicht	Berichte.	Sie	
umfasst	30	Mitglieder,	rund	die	Hälfte	davon	kennt	die	Migration	
aus	eigener	Erfahrung.		

eidgenössische 
Revisionsaufsichtsbehörde RAB www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch

Direktor: 
Frank Schneider

Stellen: 
21

Ertrag: 5 600 000.–
Aufwand (inkl. Bildung Reserven): 5 600 000.– 

Die	 RAB	 stellt	 sicher,	 dass	 in	 der	 Schweiz	 Revisions-
dienstleistungen	 ordnungsgemäss	 erbracht	 werden.	 Zu	 diesem	
Zweck	unterhält	sie	eine	Zulassungsstelle	und	führt	ein	kosten-
loses	öffentliches	Register	 für	alle	Personen	und	Unternehmen,	
die	gesetzlich	vorgeschriebene	Revisionsdienstleistungen	erbrin-
gen.	 Ausserdem	 beaufsichtigt	 sie	 Unternehmen,	 die	 Revisions-
dienstleistungen	für	Publikumsgesellschaften	anbieten.	Die	RAB	
arbeitet	 eng	 mit	 anderen	 Aufsichtsbehörden,	 den	 Börsen,	 den	
Strafbehörden,	den	Zivilgerichten	und	mit	ausländischen	Revisi-
onsaufsichtsbehörden	zusammen.

eidgenössisches institut für 
Geistiges eigentum IGE www.ige.ch

Direktor: 
Roland Grossenbacher

Stellen: 
209

Ertrag: 43 848 000.–
Aufwand: 42 745 000.–

Erfinderische	 Köpfe	 können	 am	 IGE	 ihre	 Innovationen	
und	 Kreationen	 registrieren	 lassen	 und	 damit	 gegen	 Nachah-
mer	 schützen:	 Erfindungen	 lassen	 sich	 patentieren,	 Namen	 als	
Marken	und	Muster	oder	Formen	als	Designs	eintragen.	Das	IGE	
unterstützt	 Interessierte	mit	 Online-Informationen,	 Telefonaus-
künften	 und	 begleiteten	 Patentrecherchen.	 Zudem	 berät	 es	 die	
Bundesbehörden in Fragen des Geistigen Eigentums und vertritt 
die	Schweiz	in	diesen	Belangen	im	Ausland	und	bei	internationa-
len	Organisationen.
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eidgenössisches Departement für 
verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport VBS

Marc Strasser ist Chef des Fachbereichs Biologie im Labor Spiez  
des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und einer von  

rund 11 800 Bundesangestellten im Eidgenössischen Departement  
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Saubere  
Spiezer Luft

Mittels einem der von oben herabhängenden  Schläuche 
versorgt sich Marc Strasser mit frischer Atemluft 
von ausserhalb des Labors Spiez. In seinem Schutz

anzug herrscht ein leichter Überdruck, sodass auch bei einer 
allfälligen Beschädigung – etwa einem kleinen Riss – keine 
Luft zu ihm eindringen kann.
 Nicht allein der Anzug ist absolut undurchlässig, der ganze 
Laborkomplex ist im eigentlichen Wortsinn hermetisch dicht 
und wird zudem im Unterdruck gehalten; das heisst: rein gar 
nichts kann ungewollt eindringen oder austreten, weder ein 
noch so kleines Staubkorn geschweige denn Viren oder Bak
terien.
 Das Labor Spiez kümmert sich um den so genannten ABC
Schutz – also den Schutz vor atomaren, biologischen und 
 chemischen Gefahren. Als Chef des Fachbereichs Biologie 
ist Marc Strasser zuständig für eine rasche und präzise Dia 
gnose von hochansteckenden Erregern, die – etwa im Fall  einer 
 Epidemie – natürlich auftreten oder bewusst als Kampfstoff 
eingesetzt werden.
 Sich in kurzer Zeit weltweit verbreitende gefährliche 
Krank heiten wie in den letzten Jahren Sars, die Vogel und die 
Schweinegrippe kommen immer wieder vor, und noch immer 
betreiben einige Länder BWaffenprogramme, und schliess
lich ist auch ein Terroranschlag mit zum Beispiel EbolaViren 
oder Anthrax denkbar.
 Erst wenn der jeweilige Mikroorganismus identifiziert ist, 
sind wirksame Massnahmen und die zielgerichtete medizi
nische Behandlung der Betroffenen möglich.
 Weil Marc Strasser und sein Team mit Erregern der höchs
ten Risikogruppe zu tun haben, hat hier Sicherheit absolute 
Priorität: Menschen und Umwelt müssen vor einer Frei setzung 
tödlicher Keime unbedingt geschützt sein. Der Laborkomplex 
ist deshalb nicht allein erdbebensicher konstruiert, sondern 
16 000 Mal dichter als ein MinergieHaus!
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eidgenössisches Departement 
für verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport VBS

Generalsekretariat GS-VBS
Generalsekretärin: 
Brigitte Rindlisbacher

Stellen: 
461

Ertrag: 4 762 000.–
Aufwand: 102 087 000.–

Die	Aufgaben	des	Chefs	VBS	sind	äusserst	vielfältig.	Das	
Generalsekretariat	 (GS)	 ist	 ein	 Team	 von	 Spezialistinnen	 und	
Spezialisten	verschiedenster	Bereiche,	das	den	Departementschef	
in	seiner	täglichen	Arbeit	unterstützt,	das	aber	auch	mittel-	und	
langfristig	plant.	Das	GS	steuert,	koordiniert	und	überwacht	den	
Einsatz	der	Mittel	des	Departements	in	den	Bereichen	Personal,	
Finanzen,	Recht,	Politik,	Aufsicht	sowie	Raum	und	Umwelt	und	
ist	 verantwortlich	 für	 die	 sicherheitspolitische	 Strategie,	 die	
Kommunikation,	 die	 Bibliothek	 am	 Guisanplatz,	 die	 Überset-
zungsdienste	und	das	Schadenzentrum.

Oberauditorat www.oa.admin.ch

Oberauditor: 
Brigadier Dieter Weber

Stellen und Budget in den Zahlen
des Generalsekretariats enthalten

Das	Oberauditorat	sorgt	dafür,	dass	die	Militärgerichte	–	
unabhängig	von	Armeeführung	und	Verwaltung	–	 ihre	Aufgabe	
erfüllen	können.	Der	Oberauditor	 ist	 der	Chef	der	Militärjustiz	
und	oberster	militärischer	Ankläger.	Er	leitet	in	die	militärische	
Gerichtsbarkeit	fallende	Strafverfahren	ein,	überwacht	diese	und	
nimmt	alle	weiteren	ihm	vom	Gesetzgeber	zugewiesenen	prozes-
sualen	Rechte	und	Pflichten	wahr.	

verteidigung www.armee.ch

Chef der Armee: 
korpskommandant André Blattmann

Stellen: 
9218

Ertrag: 355 398 100.–
Aufwand: 5 261 593 100.–

Das	V	 im	Kürzel	VBS	steht	 für	Verteidigung	und	 ist	das	
planende,	 führende	 und	 verwaltende	 Rückgrat	 der	 Schweizer	
	Armee.	V	ist	der	grösste	Departementsbereich	und	wird	vom	Chef	
der	 Armee	 im	 Range	 eines	 Korpskommandanten	 (Dreisterne-
general)	 geführt.	 Die	 Gruppe	 Verteidigung	 besteht	 aus	 dem	
Hauptquartier	mit	 dem	Armeestab	und	dem	Führungsstab,	 aus	
Heer	 und	 Luftwaffe,	 aus	 der	 Höheren	 Kaderausbildung	 der	
	Armee	sowie	aus	der	Logistik-	und	Führungsunterstützungsbasis	
der	Armee.
	 Der	Armeestab	 ist	 für	die	Umsetzung	der	politischen	Vorga-
ben	 und	 Handlungsanweisungen	 auf	 militärstrategischer	 Stufe	
verantwortlich.	Des	Weiteren	stellt	er	die	Entwicklung,	Planung,	
Ressourcenzuteilung	sowie	die	Steuerung	der	Armee	sicher.	Der	
Führungsstab	plant	und	steuert	die	Bereitschaft	der	Truppe	und	
die	Einsätze,	handle	es	sich	nun	um	die	Sicherheit	für	das	World	
Economic	 Forum	WEF	 in	Davos,	 um	die	 Friedensförderung	 auf	
dem	Balkan	 (z.B.	 durch	 die	 Swisscoy	 im	 Kosovo)	 oder	 um	 die	
Katastrophenhilfe	bei	Lawinen,	Überschwemmungen	oder	Wald-
bränden	im	In-	und	Ausland.
	 Die	Kommandanten	von	Heer	und	Luftwaffe,	ebenfalls	Korps-
kommandanten,	 tragen	 die	 Gesamtverantwortung	 für	 die	 Aus-
bildung und für die Bereitschaft der Boden- und der Luftforma-
tionen.
	 Im	Rahmen	der	Höheren	Kaderausbildung	der	Armee	werden	
die	Milizoffiziere	und	die	Berufsmilitärs	aus-	und	weitergebildet.	
Die	Logistikbasis	garantiert	den	gesamten	Nach-	und	Rückschub	
von	Waffen,	Material	und	Lebensmitteln,	die	Instandhaltung	und	
die	 Infrastruktur.	 Zur	 Logistikbasis	 gehören	 auch	 die	 Sanitäts-	
und	 die	 Transporttruppen.	 Die	 Führungsunterstützungsbasis	
stellt	alle	notwendigen	elektronischen	Unterstützungsleistungen	
zur	Verfügung.

Bevölkerungsschutz www.bevoelkerungsschutz.ch

Direktor: 
Willi Scholl

Stellen: 
281

Ertrag: 14 383 100.–
Aufwand: 170 424 900.–

Das	B	im	Kürzel	VBS	steht	für	Bevölkerungsschutz.	Dieser	
ist	 das	 zivile	Verbundsystem	 für	Führung,	Schutz,	Rettung	und	
Hilfe.	Im	Fall	von	Katastrophen	und	Notlagen	stellt	der	Bevölke-
rungsschutz	die	Zusammenarbeit	der	fünf	Partnerorganisationen	
Polizei,	Feuerwehr,	Gesundheitswesen,	 technische	Betriebe	und	
Zivilschutz	 sicher.	 Ein	 gemeinsames	Führungsorgan	übernimmt	
die	Koordination	und	Führung	der	Einsätze.
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Departementsvorsteher: 
ueli Maurer 

Bundeshaus Ost , 3003 Bern
031 324 50 58
Infoverantwortlicher: Peter Minder
www.vbs.admin.ch

Für	 den	 Bevölkerungsschutz	 sind	 weitgehend	 die	 Kantone	 zu-
ständig.	 Der	 Bund,	 insbesondere	 das	 Bundesamt	 für	 Bevölke-
rungsschutz	BABS,	sorgt	für	Grundlagen	und	Koordination,	etwa	
in	den	Bereichen	Konzeption,	ABC-Schutz	(atomare,	biologische	
und	 chemische	 Gefahren),	 Warnung	 und	 Alarmierung,	 Ausbil-
dung	 oder	 Schutzinfrastruktur.	 Zuständig	 ist	 der	 Bund	 speziell	
für	Anordnungen	im	Fall	von	erhöhter	Radioaktivität,	Notfällen	
bei	 Stauanlagen,	 Epidemien	 und	 Tierseuchen	 sowie	 bei	 einem	
bewaffneten	Konflikt.
	 Zum	 BABS	 gehören	 zwei	 Geschäftsbereiche	 mit	 speziellen	
Aufgaben:	Die	Nationale	Alarmzentrale	NAZ	in	Zürich	ist	als	Kern	
der	 Einsatzorganisation	 des	 Bundes	 Ansprechstelle	 im	 Bereich	
Bevölkerungsschutz.	 Bei	 ausserordentlichen	 Ereignissen	 ist	 sie	
zuständig	für	die	Warnung	der	Behörden	und	die	Erfassung	der	
Lage	auf	Stufe	Bund.	Bei	Ereignissen	mit	erhöhter	Radioaktivität	
kann	sie	die	Bevölkerung	alarmieren	und	Schutzmassnahmen	an-
ordnen.	Das	Labor	Spiez	ist	das	schweizerische	Institut	für	ABC-
Schutz.	Seine	Dienste	werden	auch	immer	wieder	von	der	UNO	
und	anderen	internationalen	Organisationen	beansprucht.

Sport www.baspo.ch

Direktor: 
Matthias Remund

Stellen: 
341

Ertrag: 16 502 000.–
Aufwand: 199 471 700.–

Das	S	im	Kürzel	VBS	steht	für	Sport.	Das	Bundesamt	für	
Sport	BASPO	in	Magglingen	fördert	Sport	und	Bewegung	für	die	
gesamte	 Bevölkerung.	 Bei	 seinen	 Tätigkeiten	 orientiert	 es	 sich	
an	 den	 positiven	Auswirkungen	 von	 Sport	 und	 Bewegung:	Ge-
sundheit,	Bildung,	Leistung,	Wirtschaft	und	Nachhaltigkeit.	Das	
BASPO	 sorgt	 für	 die	Entwicklung	und	Mitgestaltung	der	natio-
nalen	Sportpolitik	und	setzt	die	daraus	resultierenden	Aufgaben	
um.	Das	wichtigste	Förderungsprogramm	 ist	 Jugend+Sport,	an	
dem	jährlich	rund	550	000	Jugendliche	in	75	Sportarten	teilneh-
men.	Die	Eidgenössische	Hochschule	für	Sport	Magglingen	EHSM	
als	Teil	des	BASPO	ist	eine	der	bedeutendsten	Ausbildungsstät-
ten	 im	Schweizer	Sport.	Zu	 ihren	Kernkompetenzen	zählen	die	
Erziehungswissenschaft,	 der	Nachwuchs-	 und	Spitzensport	 und	
die	 Qualität	 im	 Schulsportunterricht.	 In	 diesen	 Bereichen	 be-
treibt	 die	 EHSM	Lehre,	 Forschung	 und	 Entwicklung	 und	 bietet	
Dienstleistungen	 an.	 In	 Magglingen	 und	 in	 Tenero	 führt	 das	
BASPO	moderne	Ausbildungs-,	 Kurs-	 und	Trainingszentren,	 die	
der	Hochschule,	den	Verbänden,	Vereinen	und	Schulen	zur	Ver-
fügung	stehen.

Armasuisse www.armasuisse.ch

Rüstungschef: 
ulrich Appenzeller

Ertrag: 1 301 761 700.–
Aufwand: 881 858 400.–

Armasuisse	 ist	das	Kompetenzzentrum	 für	Beschaffung,	
Technologie,	 Immobilien	 und	 Geodaten	 des	 VBS.	 Armasuisse	
stellt	 die	 Versorgung	 der	Armee	 und	 des	 Bevölkerungsschutzes	
mit	 Systemen,	 Fahrzeugen,	 Material	 und	 Immobilien	 sicher.	
	Armasuisse	 ist	eines	der	beiden	Beschaffungskompetenzzentren	
des	Bundes.
	 Wohl	 in	 jedem	Schweizer	Haushalt	 lässt	 sich	somit	ein	Pro-
dukt	oder	Gegenstand	finden,	welcher	mit	Armasuisse	in	Verbin-
dung	 steht.	 Sei	 dies	 ein	 qualitativ	 hochstehendes	 Produkt	 vom	
Bundesamt	für	Landestopografie	Swisstopo	oder	die	persönliche	
Ausrüstung	eines	Schweizer	Wehrmannes.

Armasuisse	 umfasst	 den	 Stab	 Unternehmensleitung,	 die	
Zentralen	 Dienste	 und	 das	 Bundesamt	 für	 Landestopografie	
Swisstopo	 sowie	 folgende	 Kompetenzbereiche:	 Führungs-	 und	
Auf	klärungssysteme	 (beschafft	 z.B.	 Simulatoren),	 Landsysteme	
(beschafft	 z.B.	 gepanzerte	 Fahrzeuge),	 Luftfahrtsysteme	 (be-
schafft	z.B.	Flugzeuge	für	den	Bund),	Einkauf	und	Kooperation,	
Wissenschaft	und	Technologie,	Immobilien	(bewirtschaftet	rund	
26	000	Objekte	und	26	000	Hektaren	Land	des	VBS).
Da	Armasuisse	Waffen	und	Geräte	über	die	gesamte	Lebens-

dauer	begleitet,	ist	sie	auch	für	die	Liquidation	verantwortlich.

                                                                                             
Nachrichtendienst des Bundes 

Direktor: 
Markus Seiler

Stellen und Budget 
sind vertraulich

Der	Nachrichtendienst	des	Bundes	(NDB)	hat	den	gesetz-
lichen	Auftrag	zur	umfassenden	Beurteilung	der	Bedrohungslage	
der	Schweiz.	Er	trägt	mit	operativen	und	präventiven	Leistungen	
direkt	zum	Schutz	der	Schweiz	bei.	Dazu	beschafft	er	Informati-
onen	mit	nachrichtendienstlichen	Mitteln,	analysiert	sie,	wertet	
sie aus und verbreitet seine Erkenntnisse und Beurteilungen mit 
dem	Ziel,	eine	 führungsrelevante	Nachrichtenlage	 für	Entschei-
dungsträger	aller	Stufen	zu	erstellen.	Besonderes	Gewicht	kommt	
dabei	der	Früherkennung	von	Bedrohungen	und	Gefahren,	aber	
auch	von	Chancen	für	Schweizer	Interessen	zu.	
				Der	NDB	bearbeitet	die	Themen	Terrorismus,	Proliferation,	ge-
walttätiger	Extremismus	und	verbotener	Nachrichtendienst,	aber	
auch	regionale	Sicherheitsentwicklungen,	inklusive	militärischer	
Aspekte.	Der	Dienst	 stützt	 sich	 auf	 ein	 umfangreiches	Netz	 in-	
und	ausländischer	Partner.	Er	wird	von	verschiedenen	Organen	
der	Verwaltung	und	des	Parlaments	kontrolliert.
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eidgenössisches 
Finanzdepartement EFD

5625 /h

Adrian Richli und Kurt Rohrer arbeiten bei der Swissmint, einer selbständigen 
Einheit der Eidgenössischen Finanzverwaltung, und sind zwei von rund 9000 Bundes-

angestellten im Eidgenössischen Finanzdepartement EFD

So viele Fünfliber produziert die Prägepresse in der  E
Münzstätte Swissmint, also 45 000 während eines 
stundentags; insgesamt drei Millionen Stück wa

gangenen Jahr, weiss der im Hintergrund stehende 
Kurt Rohrer.
 Etwa alle zehn, zwölf Minuten nimmt sein Mitarbeite
eine direkt aus der Maschine kommende Münze genau 
Sind Bild und Wertseite deutlich ausgeprägt? Stimmt 
Sind Dicke und Durchmesser exakt? Zeigen sich kleinst
oder gar winzige Risse? Steht irgendwo am Rand ein R
– ein so genannter Grat? Unperfekte Exemplare sonde
antwortliche Prägerei aus und geht der Ursache für den Fehler sogleich 
nach, um diesen zu beheben.
 Apropos Metall: Als Mitte der Sechzigerjahre der Preis für Silber 
massiv stieg, übertraf der Materialwert der Fünfzigräppler sowie der 
1, 2 und 5FrankenStücke plötzlich den Nennwert. Darauf wurden 
 diese Münzen von vielen gehortet und oft gar eingeschmolzen.
 Deshalb musste man ihre Zusammensetzung ändern: Sie bestehen 
seither nicht mehr aus Feinsilber, sondern – wie schon zuvor die Zehn 
und Zwanzigräppler – aus einer billigeren KupferNickelLegierung.
 Heute sind rund 4,8 Milliarden Schweizer Münzen im Umlauf, was 
einem Gesamtbetrag von über 2,7 Milliarden Franken entspricht. Die 
jährlichen Prägemengen der Swissmint sind eher rückläufig: Bargeld
loser Zahlungsverkehr und Kreditkarten schmälern zusehends die Be
deutung von hartem Kleingeld in unserem Alltag.
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eidgenössisches 
Finanzdepartement EFD

Generalsekretariat GS-EFD
Generalsekretär: 
Jörg Gasser

Stellen: 
91

Ertrag: 1 056 200.–
Aufwand: 58 380 400.–

«Bernerhof»,	Dienstagabend:	Die	Büros	sind	hell	erleuch-
tet,	es	herrscht	Hochbetrieb.	Die	Departemente	reichen	letzte	Stel-
lungnahmen	oder	«Mitberichte»	zu	EFD-Geschäften	der	morgigen	
Bundesratssitzung	ein.	Die	am	Geschäft	beteiligten	Ämter	des	EFD	
liefern	 Vernehmlassungsunterlagen	 und	 andere	 benötigte	 Doku-
mente	ab.	Viele	dieser	Unterlagen	müssen	übersetzt	werden.	Via	
Medien	wird	 die	 Bevölkerung	 zeitgleich	 über	 die	 Bundesratsge-
schäfte	informiert.	
	 Das	Generalsekretariat	plant,	koordiniert	und	überprüft	sämt-
liche	EFD-Geschäfte	und	unterstützt	Bundespräsidentin	Eveline	
Widmer-Schlumpf	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben.	

Staatssekretariat 
für internationale Finanzfragen SIF www.sif.admin.ch

Staatssekretär: 
Michael Ambühl

Stellen: 
36

Ertrag: –
Aufwand: 16 988 700.–

Internationale	Finanz-	und	Steuerfragen	haben	in	jüngs-
ter	 Zeit	 an	 Bedeutung	 gewonnen.	 Davon	 ist	 auch	 die	 Schweiz	
betroffen.	Um	die	damit	verbundenen	Herausforderungen	effizi-
enter	angehen	zu	können,	wurde	2010	das	Staatssekretariat	für	
internationale	Finanzfragen	SIF	geschaffen.	Es	wahrt	die	 Inter-
essen	 der	 Schweiz	 in	 internationalen	 Finanz-,	 Währungs-	 und	
Steuerfragen	und	vertritt	sie	–	zusammen	mit	der	Nationalbank	
–	 in	massgeblichen	Gremien	wie	dem	Financial	 Stability	Board	
oder	 dem	 Internationalen	 Währungsfonds.	 Das	 SIF	 erarbeitet	
gesetzliche	Rahmenbedingungen,	damit	die	Schweiz	über	einen	
sicheren,	wettbewerbsfähigen	und	weltweit	anerkannten	Finanz-	
und	Unternehmensstandort	verfügt.	Es	führt	Verhandlungen	mit	
der	EU	und	anderen	wichtigen	Partnern	über	Steuerfragen.	Das	
SIF	beteiligt	sich	zudem	an	den	weltweiten	Bemühungen	zur	Be-
kämpfung	der	Geldwäscherei	und	der	Terrorismusfinanzierung.

eidgenössische Finanzverwaltung EFV www.efv.admin.ch

Direktor: 
Fritz Zurbrügg

Stellen: 
176 exkl. Swissmint (25) und ZAS (648)

Ertrag: 2 092 930 800.–
Aufwand: 6 260 393 500.–

«Nicht	mehr	ausgeben	als	einnehmen»:	Das	Volk	hat	2001	
Bundesrat	und	Parlament	beauftragt,	keine	weiteren	Schulden	zu	
machen.	 Die	 «Schuldenbremse»	 verlangt	 entsprechend,	 dass	 die	
Ausgaben	über	einen	Konjunkturzyklus	nicht	rascher	wachsen	als	
die	Einnahmen.	Wenn	die	EFV	jeweils	den	Voranschlag	des	Bundes	
für	das	nächste	Jahr	erstellt,	ist	diese	Vorgabe	einzuhalten.	Damit	
die	Politik	genug	Zeit	hat,	die	Weichen	zu	stellen	und	frühzeitig	
zu	erkennen,	ob	Projekte	zu	stoppen	oder	neue	Einnahmen	zu	be-
schliessen	sind,	erarbeitet	die	EFV	auch	einen	Finanzplan	für	die	
drei	Folgejahre.

ken	 passiert.	 Die	 EFV	 betreut	 zudem	 die	 Rechtsgrundlagen	 der	
Geld-	und	Währungsordnung.

	 Mit	 einer	 transparenten	Rechnung	 stellt	 die	EFV	 sicher,	dass	
Parlament	und	Volk	überprüfen	können,	was	mit	den	Steuerfran-

	 Der	EFV	angegliedert	sind	die	Zentrale	Ausgleichsstelle	(ZAS)	
und	die	Eidgenössische	Münzstätte	Swissmint.	Die	ZAS	ist	das	aus-
führende	Organ	des	Bundes	im	Bereich	der	AHV,	IV	und	EO-MSE.	
Die	Swissmint	versorgt	unser	Land	durch	die	Prägung	der	Umlauf-
münzen	mit	dem	nötigen	Kleingeld.

eidgenössisches personalamt EPA www.epa.admin.ch

Direktorin: 
Barbara Schaerer 

Stellen: 
113

Ertrag: 9 962 500.–
Aufwand: 220 185 900.–

Rund	36	800	Menschen	finden	in	der	Bundesverwaltung	
eine	 interessante	 Stelle	 mit	 fortschrittlichen	 Arbeitsbedingun-
gen.	Als	attraktive	Arbeitgeberin	trägt	die	Bundesverwaltung	zur	
guten	Stellung	der	Schweiz	 im	internationalen	Standortwettbe-
werb	bei.	Das	EPA	sorgt	dafür,	dass	der	Bund	auch	in	Zukunft	ein	
konkurrenzfähiger	Arbeitgeber	bleibt	und	die	besten	Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeiter	rekrutieren	und	halten	kann.

eidgenössische Steuerverwaltung ESTV www.estv.admin.ch

Direktor: 
urs ursprung

Stellen: 
959

Ertrag: 48 332 595 200.–
Aufwand: 7 510 625 300.–

Ohne	Steuereinnahmen	würde	bei	allen	Staatsaufgaben	
das	Geld	 fehlen.	Die	ESTV	erhebt	den	Grossteil	der	Bundesein-
nahmen	 und	 schafft	 damit	 die	 Voraussetzung,	 dass	 der	 Bund	
seine	Aufgaben	wahrnehmen	kann.	Die	ESTV	erhebt	die	Mehr-
wertsteuer,	die	direkte	Bundessteuer,	die	Verrechnungs-	und	die	
Stempelsteuer	und	andere	Abgaben	rechtmässig,	kompetent	und	
partnerschaftlich.	 Im	 internationalen	Bereich	 vertritt	 sie	 in	 Zu-
sammenarbeit	 mit	 dem	 SIF	 die	 Schweiz	 bei	 steuertechnischen	
Fragen	und	 ist	 für	die	Amtshilfe	 in	Steuerfragen	 zuständig.	 Im	
Inland	bereitet	 sie	Gesetzesänderungen	 im	Steuerrecht	vor	und	
leistet	ihren	Beitrag	für	ein	gutes	Steuerklima	und	eine	Entwick-
lung	zu	einem	modernen	Steuerwesen.

eidgenössische Zollverwaltung EZV www.ezv.admin.ch

Direktor: 
Rudolf Dietrich

Stellen: 
4399

Ertrag: 11 847 500 000.–
Aufwand: 1 493 577 500.–

Die	 Schweiz	 erwirtschaftet	 jeden	 zweiten	 Franken	 im	
Ausland.	Der	Zoll	hat	die	Aufgabe,	die	bald	einzige	Zollgrenze	in	
West-	und	Mitteleuropa	so	zu	handhaben,	dass	sie	für	die	impor-
tierende	und	die	 exportierende	Wirtschaft	 sowie	die	Reisenden	
möglichst	wenig	 spürbar	 ist.	 Die	 Schweizer	Wirtschaft	 soll	 auf	
den	Märkten	ohne	Nachteile	gegenüber	den	Konkurrenten	ope-
rieren	können.	Der	Zoll	erhebt		eine	Reihe	von	Verbrauchssteuern	
wie	die	Mineralöl-	oder	Tabaksteuer.	
	 Das	 Grenzwachtkorps	 ist	 der	 uniformierte	 und	 bewaffnete	
Teil	der	EZV.	Als	grösstes	national	tätiges	ziviles	Sicher	heitsorgan	
der	Schweiz	nimmt	es	neben	den	Zolldienstleistungen	und	der	
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Departementsvorsteherin: 
eveline Widmer-Schlumpf 

Bernerhof, 3003 Bern
031 322 60 33
Infoverantwortliche: Brigitte Hauser-Süess 
www.efd.admin.ch

Zollpolizei		eine	vielfältige	Palette	von	Aufgaben	wahr.	Dazu	zäh-
len	die	Personen-,	Fahrzeug-	und	Sachfahndung,	die	Bekämpfung	
von	 Betäubungsmittelschmuggel	 und	 Dokumentenfälschungen	
sowie	Aufgaben	im	Migrationsbereich.

Bundesamt für informatik und 
telekommunikation BIT www.bit.admin.ch

Direktor: 
Giovanni Conti

Stellen: 
1089

Ertrag: 366 123 400.–
Aufwand: 367 054 200.–

Wer	von	der	Verwaltung	einen	neuen	Pass	braucht	oder	
wer	Steuern	zahlen	muss:	 in	allen	Bereichen	erwartet	man	den	
elektronischen	Zugang	zur	Verwaltung.	Das	BIT	spielt	in	der	Ver-
netzung	des	Bundes	mit	 der	Öffentlichkeit	 eine	 zentrale	Rolle:	
beim	Zugriff	 auf	 Informationen	und	Dienstleistungen	via	 Inter-
net,	bei	Verbindungen	zwischen	Kontrollstellen	in	Flughäfen,	an	
den	Grenzen	und	Verwaltungsstellen	in	Bern.	Es	unterstützt	die	
Bundesämter	mit	modernen,	einheitlichen	Arbeitsplatzsystemen	
und	ermöglicht	einen	effizienten	Zugriff	zu	den	zentralen	Infor-
mationsablagen	und	Anwendungen.	

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL www.bbl.admin.ch

Direktor: 
Gustave e. Marchand

Stellen: 
668

Ertrag: 946 207 000.–
Aufwand: 711 179 000.–

Warum	sind	die	meisten	Büros	in	der	Bundesverwaltung	
hellgrau,	und	weshalb	stehen	dort	fast	überall	die	gleichen	Mö-
bel?	Weil	die	Angestellten	nicht	nach	Lust	und	Laune	individuell	
bei	beliebigen	Herstellern	einkaufen	dürfen.	Tausend	Pulte,	zehn	
Paletten	Kugelschreiber,	tonnenweise	Druckerpapier	–	standardi-
sierte	grosse	Mengen	sind	günstiger	als	Einzelkäufe.	Immer	sind	
Offerten	einzuholen,	und	das	wirtschaftlich	günstigste	Angebot	
erhält	am	Ende	den	Zuschlag.	Zuständig	dafür	 ist	das	BBL,	das	
auch	die	Liegenschaften	des	Bundes	baut,	unterhält	und	verwal-
tet,	 ob	 es	 sich	 nun	 um	 das	 Bundeshaus,	 Verwaltungsgebäude,	
Museen,	Schlösser	oder	Botschaften	in	aller	Welt	handelt.

informatiksteuerungsorgan Bund ISB              www.isb.admin.ch

Delegierter: 
peter Fischer

Stellen: 
43

Ertrag: 2 100 000.–
Aufwand: 31 095 100.–

Ohne	 Informatik	 läuft	heute	kaum	noch	etwas,	auch	 in	
der	Bundesverwaltung	nicht.	Der	Einsatz	von	Informations-	und	
Kommunikationstechnik	(IKT)	soll	die	Verwaltungstätigkeit	opti-
mal	unterstützen	sowie	möglichst	wirtschaftlich	und	sicher	sein.	
Dieses	Ziel	 ist	 in	der	 Informatikstrategie	des	Bundesrats	veran-
kert;	das	 ISB	sorgt	 für	deren	Umsetzung.	Hierzu	erlässt	es	Vor-
gaben	 für	 die	 Verwaltungseinheiten	 und	 führt	 zentral	 die	 IKT-
Standarddienste	–	Informatikleistungen,	die	viele	Mitarbeitende	
beziehungsweise	Verwaltungseinheiten	der	Bundesverwaltung	in	
gleicher	 oder	 ähnlicher	 Funktionalität	 und	 Qualität	 benötigen.	
Ausserdem	koordiniert	 das	 ISB	die	 Zusammenarbeit	 von	Bund,	
Kantonen	und	Gemeinden	im	Bereich	E-Government.

eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA www.finma.ch

Direktor: 
patrick Raaflaub

Stellen: 
379 Aufwand (mit Reserveäufnung): 100 000 000.–

Die	 Schweiz	 zählt	 zu	 den	 führenden	 Finanzplätzen	
der	Welt.	Die	 Finanzbranche	 ist	 von	grosser	Bedeutung	 für	die	
schweizerische	Volkswirtschaft.	Die	Aufsicht	über	die	 zentralen	
Bereiche	 des	 Finanzsektors	 (Banken,	 Versicherungen,	 Börsen	
etc.)	wird	von	der	Finma	wahrgenommen.	Die	Finanzmarktauf-
sicht	hat	ihre	Tätigkeit	den	Entwicklungen	auf	den	Finanzmärk-
ten	und	der	immer	höheren	Komplexität	der	Aufgaben	anzupas-
sen,	um	ihren	Beitrag	zum	Schutz	der	Finanzmarktkunden	und	
für	 das	 Vertrauen	 in	 einen	 integeren	 und	 wettbewerbsfähigen	
Finanzplatz	leisten	zu	können.	

eidgenössische Finanzkontrolle EFK www.efk.admin.ch

Direktor: 
kurt Grüter

Stellen: 
85

Ertrag: 1 140 000.–
Aufwand: 22 460 900.–

Als	oberstes	Finanzaufsichtsorgan	hat	die	EFK	das	Recht,	
von	allen	Bundesangestellten	Auskunft	über	 ihre	Arbeit	 zu	ver-
langen.	 Sie	 versucht	 Mängel	 und	 Schwächen	 zu	 orten,	 leistet	
Überzeugungsarbeit	und	bewirkt	so	Verbesserungen	in	der	Tätig-
keit	des	Bundespersonals.	

eidgenössische Alkoholverwaltung EAV www.eav.admin.ch

Direktor: 
Alexandre Schmidt

Stellen: 
142

Ertrag: 310 648 000.–
Aufwand: 34 957 000.–

Die	 EAV	 feiert	 2012	 ihr	 125.	 Jubiläum.	 Sie	 lenkt	 den	
Alkoholmarkt	über	Steuern,	Kontrollen,	Handels-	und	Werbebe-
schränkungen.	Ihr	Profitcenter,	Alcosuisse,	versorgt	die	Wirtschaft	
mit	 Ethanol.	 Im	 Rahmen	 der	 Totalrevision	 des	 Alkoholgesetzes	
sollen	der	Ethanol-	und	der	Spirituosenmarkt	liberalisiert	und	das	
Steuer-	und	Kontrollsystem	optimiert	werden.	Und	der	Handel	für	
alle	alkoholischen	Getränke	soll	mit	Fokus	auf	den	Jugendschutz	
weitgehend	einheitlichen	Bestimmungen	unterstehen.	

pensionskasse des Bundes PUBLICA www.publica.ch

Direktor: 
Dieter Stohler

Stellen: 
120

Ertrag: 34 095 632.–
Aufwand: 30 303 538.–

Die	Pensionskasse	des	Bundes	Publica	ist	eine	Sammelein-
richtung und eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des 
Bundes	mit	eigener	Rechtspersönlichkeit.	Mit	rund	100	000	Versi-
cherten	und	einem	Anlagevolumen	von	über	33	Milliarden	ist	sie	
eine	 der	 grössten	 Vorsorgeeinrichtungen	 der	 Schweiz.	 Sie	 berät	
über	 56	000	 Versicherte	 und	 48	000	 Rentenbeziehende	 in	 allen	
Fragen	rund	um	ihre	Vorsorge.
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eidgenössisches 
volkswirtschaftsdepartement EVD

Jetzt bloss  
keinen Stress

Jeder Handgriff muss sitzen: Zwar bedient die Kandi
datin das Beatmungsgerät zum xten Mal, doch heute 
kommt es mehr denn je darauf an. Denn sie und ihr mit 

«Ambulance» angeschriebener Kollege legen gerade die 
praktische Prüfung als Transportsanitäter ab – ganz genau 
beobachtet von vier Sachverständigen.
 Eine davon ist Nicole AebyEgger, Expertin des Bundes
amts für Berufsbildung und Technologie, die vom Podest aus 
einen guten Überblick hat.
 Transportsanitäterinnen und Transportsanitäter sind für 
Fahrten von kranken oder verletzten Personen verantwort
lich, die in einem nicht kritischen Gesundheitszustand sind. 
In einfachen Situationen beurteilen und betreuen sie die 
 Patienten selbstständig, in Notfällen leisten sie Erste Hilfe 
und fordern Unterstützung durch die Rettungssanität oder 
durch einen Arzt an.
 Vor Ort und während des Transports sind sie für die 
 pflegerische Versorgung der ihnen Anvertrauten zuständig. 
Auch unter Zeitdruck und komplexen Umständen müssen sie 
stets die Übersicht behalten und Ruhe bewahren.
 Ihr Knowhow verdanken sie der höheren Berufsbildung 
in der Schweiz: Diese qualifiziert jedes Jahr Abertausende 
für anspruchsvolle Tätigkeiten in der Arbeitswelt – in rund 
vierhundert Bildungsgängen der höheren Fachschulen so
wie durch ebenso viele eidgenössische Berufs und höhere 
Fachprüfungen. Das Bundesamt für Berufsbildung und Tech
nologie ist zuständig für die entsprechenden rechtlichen 
 Grundlagen.
 Damit die Prüfung als bestanden gilt, muss das Experten
team einhellig der Ansicht sein, dass die Kandidaten  allen 
fachlichen und persönlichen Anforderungen gewachsen 
sind. Nur dann erlangen sie – wie jährlich 28 000 andere 
auch – einen Abschluss der höheren Berufsbildung.

Nicole Aeby-Egger arbeitet als Projektverantwortliche im Ressort Höhere  
Berufsbildung des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie und ist 

eine von rund 2400 Bundesangestellten im Eidgenössischen  
Volkswirtschaftsdepartement EVD
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eidgenössisches 
volkswirtschaftsdepartement EVD

Generalsekretariat GS-EVD www.evd.admin.ch

Generalsekretärin: 
Monika Rühl

Stellen: 
263

Ertrag: 47 654 600.–
Aufwand: 127 042 900.–

Das	GS-EVD	 ist	Stabs-	und	Koordinationsorgan	und	un-
terstützt	 und	 berät	 den	 Departementsvorsteher	 in	 seiner	 täg-
lichen	Arbeit.	Zu	den	Aufgaben	gehören	Planung,	Koordination	
und	Kontrolle	der	Geschäfte	sowie	die	Überwachung	der	Auswir-
kungen	 getroffener	 Beschlüsse.	Weiter	 erbringt	 das	 GS-EVD	 in	
den	Bereichen	Human	Resources,	Finanzen	und	Logistik,	 Infor-
matik-Steuerung,	Controlling	und	Übersetzungswesen	Dienstlei-
stungen	für	das	gesamte	Departement	sowie	Informatik-Leistun-
gen	mit	seinem	Information	Service	Center.
 Administrativ unterstellt sind das Büro für Konsumentenfragen 
BFK und die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI.	 Das	BFK ist 
das	Kompetenzzentrum	des	Bundes	 für	die	Belange	der	Konsu-
menten	 im	Rahmen	der	Wirtschaftspolitik.	Es	vollzieht	u.a.	die	
Deklaration	von	Holzprodukten	und	betreibt	gemeinsam	mit	dem	
SECO	eine	Informations-	und	Meldestelle	Produktsicherheit.	
	 In	 der	 Schweiz	 dürfen	Männer,	 die	 den	Militärdienst	 nicht	
mit	ihrem	Gewissen	vereinbaren	können,	Zivildienst	leisten.	Die	
ZIVI	sorgt	mit	ihren	sechs	Regionalzentren	dafür,	dass	genügend	
Einsatzplätze	zur	Verfügung	stehen	und	bereitet	im	Ausbildungs-
zentrum	Zivildienstleistende	auf	ihre	Einsätze	vor.

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO www.seco.admin.ch

Direktorin: 
Marie-Gabrielle ineichen-Fleisch

Stellen: 
422

Ertrag: 8 560 400.–
Aufwand: 1 087 699 100.–

Das	 SECO	 ist	 zuständig	 für	 alle	 Kernfragen	 der	 Wirt-
schaftspolitik.	Sein	Ziel	ist	es,	ein	nachhaltiges	Wirtschaftswachs-
tum	zu	begünstigen.	Dafür	schafft	es	die	nötigen	ordnungs-	und	
wirtschaftspolitischen	Rahmenbedingungen.
 Arbeitgebende und Arbeitnehmende sollen von einer wachs-
tumsorientierten	 Politik,	 vom	 Abbau	 von	 Handelshemmnissen	
und	von	der	Senkung	der	hohen	Preise	 in	der	Schweiz	profitie-
ren.	 Innenpolitisch	 wirkt	 das	 SECO	 als	 Schnittstelle	 zwischen	
Unternehmen,	Sozialpartnern	und	Politik.	Es	unterstützt	die	 re-
gional	und	strukturell	ausgewogene	Entwicklung	der	Wirtschaft	
und	gewährleistet	den	Schutz	der	Arbeitnehmenden.	Mit	 seiner	
Arbeitsmarktpolitik	 leistet	es	einen	Beitrag	zur	Bekämpfung	der	
Arbeitslosigkeit	 und	damit	 zur	Erhaltung	des	 sozialen	Friedens.	
Das	SECO	trägt	dazu	bei,	Schweizer	Gütern,	Dienstleistungen	und	
Investitionen	den	Zugang	zu	allen	Märkten	zu	öffnen.	Aussenpo-
litisch	arbeitet	 es	aktiv	an	der	Gestaltung	effizienter,	 fairer	und	
transparenter	Regeln	für	die	Weltwirtschaft	mit.	Die	Beziehungen	
der	Schweiz	zur	Europäischen	Union	und	zur	Europäischen	Frei-
handelsassoziation	 koordiniert	 das	 Integrationsbüro,	 eine	 ge-
meinsame	Dienststelle	von	EDA	und	EVD.
	 Die	 beim	 SECO	 angesiedelte	 Schweizerische Akkreditierungs-
stelle SAS	 ist	verantwortlich	für	die	Akkreditierung	von	privaten	
und	 öffentlichen	 Prüf-	 und	Konformitätsbewertungsstellen	 nach	
international	anerkannten	Anforderungen.

Bundesamt für Berufsbildung
und technologie BBT www.bbt.admin.ch

Direktorin: 
ursula Renold

Stellen: 
133

Ertrag: 2 794 700.–
Aufwand: 1 367 108 700.–

Bildung,	 Forschung	 und	 Innovation	 sind	 für	 die	 wirt-
schaftliche,	 gesellschaftliche	 und	 soziale	 Entwicklung	 unseres	
Landes	von	grundlegender	Bedeutung.	Mit	allen	drei	Bereichen	
befasst	 sich	das	BBT:	Es	 ist	 das	Kompetenzzentrum	 für	die	Be-
rufsbildung,	 die	 Fachhochschulen	 und	 die	 Innovationspolitik.	
Damit	 trägt	es	dazu	bei,	qualifizierte	Arbeitskräfte	auszubilden	
und	die	Schweiz	 als	 attraktiven	Wirtschaftsstandort	 zu	positio-
nieren.	Gemeinsam	mit	den	Kantonen	und	den	Berufsverbänden	
setzt	sich	das	BBT	für	eine	hochstehende	Berufsbildung	ein.	Es	
koordiniert	 die	 Fachhochschulen,	 die	 nicht	 nur	 Kaderpersonen	
ausbilden,	 sondern	 sich	 auch	 in	 der	 anwendungsorientierten	
Forschung	und	Entwicklung	 engagieren.	 Im	Bereich	 Innovation	
erarbeitet	das	BBT	die	Grundlagen	für	die	Innovationspolitik	des	
Bundes,	handelt	internationale	Verträge	aus	und	ist	zuständig	für	
die	Evaluation	der	Kommission	für	Technologie	und	Innovation	
KTI	und	ihrer	Fördertätigkeit.

Bundesamt für Landwirtschaft BLW www.blw.admin.ch

Direktor: 
Bernard Lehmann

Stellen: 
927

Ertrag: 234 791 100.–
Aufwand: 3 776 882 000.–

1	051	747	Hektaren	sind	in	der	Schweiz	Landwirtschafts-
land,	 1	602	819	 Stück	 Rindvieh	 stehen	 in	 den	 Ställen;	 167	462	
Personen	sind	in	der	Landwirtschaft	tätig.	Mit	rund	3,7	Milliarden	
Franken	pro	Jahr	unterstützt	der	Bund	die	Landwirtschaft.	Das	
BLW	setzt	sich	dafür	ein,	dass	Bäuerinnen	und	Bauern	nachhal-
tig	und	auf	den	Markt	ausgerichtet	hochwertige	Nahrungsmittel	
produzieren.	 Ziel	 ist	 eine	 multifunktionale	 Landwirtschaft,	 die	
einen	Beitrag	zur	Versorgung	der	Bevölkerung,	zur	Erhaltung	der	
natürlichen	Lebensgrundlagen	sowie	zur	dezentralen	Besiedlung	
leistet.	 Im	 Spannungsfeld	 zwischen	 innenpolitischen	 Entwick-
lungen	und	aussenpolitischem	Handlungsbedarf	muss	ein	sozial-
verträglicher	Weg	 gefunden	werden.	 Das	 BLW	 befasst	 sich	mit	
der Entwicklung des ländlichen Raums und fördert die landwirt-
schaftliche Forschung in seinen Forschungsanstalten Agroscope.

Bundesamt für veterinärwesen BVET www.bvet.admin.ch

Direktor: 
Hans Wyss

Stellen: 
160

Ertrag: 7 998 100.–
Aufwand: 66 385 700.–

Eine	Touristin	wird	am	Flughafen	mit	einer	Handtasche	
aus	 Reptilienleder	 angehalten,	 ein	 anderer	möchte	mit	 seinem	
Hund	 in	 die	 Schweiz	 einreisen.	Hochansteckende	 Seuchen	wie	
die	 Maul-	 und	 Klauenseuche	 oder	 die	 Tollwut	 grassieren	 auch	
in	 Europa	 und	 erfordern	 präventive	Massnahmen.	 Tierschützer	
verlangen	 strengere	 Gesetze	 für	 die	 Tierhaltung	 und	 landwirt-
schaftliche	Kreise	weisen	auf	die	damit	verbundenen	Kosten	hin.	
Die	Boulevardpresse	fordert	«griffige	Massnahmen	gegen	Kampf-
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Departementsvorsteher: 
Johann N. Schneider-Ammann 

Bundeshaus Ost , 3003 Bern (ab Sommer: Schwanengasse 2)
031 322 20 07
Infoverantwortliche: Ruedi Christen, Simone Hug,
Matthias Kägi, Evelyn Kobelt
www.evd.admin.ch

hunde»	und	die	Hundebesitzer	beklagen	sich,	dass	sie	einen	Kurs	
besuchen	müssen,	und	fühlen	sich	schikaniert.		
	 Alle	diese	Situationen	haben	eines	gemeinsam:	Sie	gehören	
zum	Spannungsbogen	des	BVET.	Tiergesundheit,	Tierschutz,	Le-
bensmittelsicherheit,	Artenschutz	und	die	internationale	Zusam-
menarbeit in diesen Bereichen beschäftigen die Mitarbeitenden 
täglich.	Viele	dieser	Themen	sind	mit	Emotionen	verbunden	–	und	
das	 ist	gut	so.	Denn	ein	Bundesamt	arbeitet	 für	Menschen,	das	
BVET	auch	für	Tiere.

Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung BWL www.bwl.admin.ch

Delegierte: 
Gisèle Girgis-Musy

Stellen: 
32

Ertrag: 109 100.–
Aufwand: 8 122 400.–

Praktisch	100	Prozent	der	Rohstoffe,	80	Prozent	der	En-
ergie,	40	Prozent	der	Nahrungsmittel	und	einen	grossen	Teil	un-
serer	Medikamente	beziehen	wir	aus	dem	Ausland.	Ereignisse	al-
ler	Art,	von	technischen	Störungen	bis	zu	politischen	Spannungen	
in	den	Herkunftsländern,	können	den	Weg	wichtiger	Güter	in	die	
Schweiz	unterbrechen.	Als	Kompetenzzentrum	für	Fragen	der	Ver-
sorgungssicherheit	sorgt	das	BWL	in	enger	Zusammenarbeit	mit	
der	Privatwirtschaft	dafür,	dass	kurzfristige	Versorgungsengpässe	
keine	erheblichen	Störungen	für	Bevölkerung	und	Wirtschaft	be-
wirken	können.	So	stellt	es	unter	anderem	sicher,	dass	bei	Trans-
portproblemen	 genügend	 Frachtraum	 zur	 Verfügung	 steht	 oder	
dass	uns	in	einer	Strommangellage	nicht	die	Lichter	ausgehen.

Bundesamt für Wohnungswesen BWO www.bwo.admin.ch

Direktor: 
ernst Hauri

Stellen: 
42

Ertrag: 36 000 000.–
Aufwand: 89 442 500.–

Wohnen	 stellt	 ein	 Grundbedürfnis	 dar.	Wohnungen	 sind	
aber	 auch	 ein	 wichtiges	 Wirtschaftsgut.	 Jährlich	 werden	 in	 der	
Schweiz	rund	28	Milliarden	Franken	in	den	Wohnungsbau	inves-
tiert.	Für	die	Haushalte	stellen	die	Wohnkosten	den	grössten	Aus-
gabenposten	dar.	Mieterinnen	und	Mieter	zahlen	pro	Jahr	rund	29	
Milliarden	Franken	Miete,	und	etwa	19	Milliarden	Franken	fliessen	
als	Hypothekarzinsen	von	Hauseigentümern	an	Kreditgeber.
	 Das	BWO	setzt	sich	zusammen	mit	Bauträgern	dafür	ein,	dass	
genügend	 bezahlbarer	Wohnraum	 vorhanden	 ist	 und	 dieser	 die	
veränderten	Bedürfnisse	berücksichtigt.	Das	BWO	steht	im	Span-
nungsfeld	von	Vermieter-	und	Mieterschaft	und	versucht,	im	Miet-
recht	die	gegensätzlichen	Interessen	in	Einklang	zu	bringen.

preisüberwachung www.preisueberwacher.admin.ch

Preisüberwacher: 
Stefan Meierhans

Stellen: 
14

Ertrag: –
Aufwand: 3 554 300.–

Früher	 war	 es	 der	 Preis	 einer	 Tasse	 Kaffee;	 heute	 sind	
es	z.B.	Arzt-	oder	Spitaltarife,	Medikamentenpreise,	Wasser-	und	
Abfallgebühren,	Posttaxen,	Radio-	und	Fernsehgebühren	oder	die	
Tarife	des	öffentlichen	Verkehrs:	Die	Preisüberwachung	 schützt	
Konsumentinnen	und	Konsumenten	vor	überhöhten	Preisen.	Sie	
verhindert	 oder	 beseitigt	missbräuchliche	 Preise,	 die	 sich	 nicht	
im	freien	Wettbewerb	gebildet	haben.

Wettbewerbskommission WEKO www.weko.ch

Direktor: 
Rafael Corazza

Stellen: 
48

Ertrag: 2 193 200.–
Aufwand: 12 206 900.–

Es	kommt	vor,	dass	Konsumgüter	 in	der	Schweiz	 teurer	
sind	 als	 im	 Ausland,	 dass	 Unternehmen	 ihre	 Lieferanten	 unter	
Druck	 setzen	 und	 dass	 sich	 Firmen	 zusammenschliessen.	 Die	
WEKO	überprüft	solche	Vorgänge,	untersagt	unzulässige		Kartelle	
und	 interveniert	 bei	 Beschränkungen	 des	 freien	 Wettbewerbs.	
Sie	 setzt	 sich	 insbesondere	ein	 für	einen	ungehinderten	Markt-
zugang	von	Unternehmen	in	der	Schweiz	und	für	offene	Grenzen	
gegenüber	dem	Ausland.

eidgenössisches Hochschulinstitut 
für Berufsbildung EHB www.ehb-schweiz.ch

Direktorin: 
Dalia Schipper

Stellen: 
162

Ertrag: 5 500 000.– 
Aufwand: 41 100 000.–

Das	 EHB	 ist	 zuständig	 für	 die	 Aus-	 und	Weiterbildung	
von Berufsbildungsverantwortlichen und bildet durch das An-
gebot	eines	Master	of	Science	in	Berufsbildung	Spezialisten	der	
Berufsbildung	 aus.	Die	 Forschungs-	 und	Entwicklungsabteilung	
beschäftigt	sich	mit	aktuellen	Themen	aus	der	Berufsbildung	und	
garantiert	den	Wissenstransfer	 in	die	Praxis.	Das	EHB	begleitet	
und	 implementiert	 Berufsreformen	 und	 ist	 eingebettet	 in	 ein	
enges	Beziehungsnetz	mit	externen	Partnern.		

kommission für technologie 
und innovation KTI www.kti-cti.ch

Direktorin: 
klara Sekanina 

Stellen: 
21

Ertrag: 1 122 600.– 
Aufwand: 136 271 600.–

Die	KTI	fördert	gemeinsame	Forschungsprojekte	von	Un-
ternehmen	und	Hochschulen,	die	Gründung	und	den	Aufbau	von	
wissensbasierten	Unternehmen	sowie	den	Wissens-	und	Techno-
logietransfer	durch	Plattformen	und	Netzwerke.
	 Die	KTI	 ist	eine	verwaltungsunabhängige	Behördenkommis-
sion.	Die	Organisation	umfasst	die	Kommission	mit	rund	60	Mit-
gliedern,	zirka	60	Start-up-Coaches	und	die	Geschäftsstelle	mit	
ungefähr	20	Personen.

 Der Bund kurz erklärt  71

exekutive

 

    

http://www.evd.admin.ch
http://www.bwl.admin.ch
http://www.bwo.admin.ch
http://www.preisueberwacher.admin.ch
http://www.weko.ch
http://www.ehb-schweiz.ch
http://www.kti-cti.ch


Johannes Maier arbeitet in der Abteilung Recht und Sicherheit  
des Bundesamts für Energie, Sektion Talsperren, und ist einer von  

rund 2200 Bundesangestellten im Eidgenössischen Departement für  
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Sie hält  
auf jeden Fall

Die 122 Meter hohe Bogenmauer der GebidemTalsperre 
oberhalb des Walliser Dorfs Bitsch hält das Schmelz
wasser des Aletschgletschers zurück und staut es zu 

einem über neun Milliarden Liter fassenden See.
 Sie ist eine der mehr als zweihundert grossen Talsperren, 
die der Aufsicht durch den Bund unterstehen; dazu kommen 
etwa tausend kleinere Stauanlagen im ganzen Land, deren 
Sicherheit durch die Kantone überwacht wird. Der weitaus 
grösste Teil von ihnen dient der Produktion von Strom: rund 55 
Prozent unserer Elektrizität erzeugen wir durch Wasserkraft.
 Damit unser Land seine wichtigste erneuerbare Energie 
auch in Zukunft gefahrlos nutzen kann, müssen die  Stauanlagen 
regelmässig aufs Genauste kontrolliert und ständig tadellos 
instandgehalten werden. 
 Johannes Maier (links im Bild) ist einer der sieben Spezia
listen des Bundesamts für Energie, die für die Sicherheit der 
grossen Schweizer Talsperren Verantwortung tragen. Gemein
sam mit zwei Fachleuten der Betreibergesellschaft führt der 
Ingenieur hier die obligatorische Jahreskontrolle durch und 
inspiziert die Staumauer von aussen wie von innen:
 An einer Vielzahl von Messpunkten liest er die Bewegung der 
gewaltigen Betonmasse ab; er überprüft die Fugen zwischen 
den einzelnen Blöcken; beim Gang durch die Stollen stellt er 
fest, wie viel Wasser aus dem Felsen eindringt; er achtet auf 
jede Anomalität und hält sie in einem Protokoll fest,  da mit ent
sprechende Massnahmen umgehend getroffen werden können.
 Denn welcher Fall auch immer eintritt: die Mauer muss für 
jedes denkbare Risiko gewappnet sein und garantiert halten.

eidgenössisches Departement  
für umwelt, verkehr, energie  
und kommunikation UVEK
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eidgenössisches Departement für umwelt, 
verkehr, energie und kommunikation UVEK

Generalsekretariat GS-UVEK www.uvek.admin.ch

Generalsekretär:  
Walter thurnherr

Stellen: 
82

Ertrag: 3 821 500.–
Aufwand: 100 106 400.–

Das	GS-UVEK	ist	die	Stabsstelle		des	Departementes.	Es	
koordiniert	die	Arbeiten	der	Ämter,	was	aufgrund	der	engen	the-
matischen	Verflechtung	vieler	Geschäfte	von	zentraler	Bedeutung	
ist.	Es	bereitet	daneben	die	Bundesratsgeschäfte	vor,	unterstützt	
die	politische	Planung,	dient	als	Schnittstelle	des	UVEK	zum	Par-
lament und stellt eine kohärente Kommunikation gegen aussen 
sicher.	Das	GS	ist	auch	hauptverantwortlich	für	die	Ressourcen,	
welche	im	Departement	gebraucht	werden.	Ausserdem	nimmt	es	
gegenüber	Post,	SBB,	Swisscom	und	Skyguide	die	Rolle	des	Ei-
gentümers	wahr	und	überprüft	die	Umsetzung	der	strategischen	
Ziele	des	Bundesrats.
	 Dem	GS-UVEK	administrativ	zugeordnet	sind	die	Unabhängige	
Beschwerdeinstanz	für	Radio	und	Fernsehen,	die	Eidgenössische	
Kommunikationskommission,	 die	 Unfalluntersuchungsstelle	 für	
Bahnen	 und	 Schiffe,	 das	 Büro	 für	 Flugunfalluntersuchungen,	
die	Postregulationsbehörde,	die	Eidgenössische	Elektrizitätskom-
mission,	 das	 Eidgenössische	 Nuklearsicherheitsinspektorat,	 das	
Eidgenössische	Starkstrominspektorat,	das	Eidgenössische	Rohr-
leitungsinspektorat	sowie	die	Schiedskommission	im	Eisenbahn-
verkehr.

Bundesamt für verkehr BAV www.bav.admin.ch

Direktor: 
peter Füglistaler

Stellen: 
263

Ertrag: 8 508 600.–
Aufwand: 4 933 853 400.–

Die	 Schweizerinnen	 und	 Schweizer	 sind	 ein	 Volk	 von	
Bahnfahrern.	 Niemand	 in	 Europa	 fährt	 häufiger	mit	 dem	 Zug.	
Bei	der	zurückgelegten	Distanz	sind	sie	sogar	Weltmeister.	Auch	
beim	Anteil	der	Bahn	am	Güterverkehr	ist	die	Schweiz	in	Europa	
führend.	Dies	 ist	das	Resultat	einer	konsequenten	Verkehrspoli-
tik,	die	auf	den	Ausbau	der	Schiene	 setzt.	Derzeit	 entsteht	mit	
dem	57	Kilometer	langen	Gotthard-Basistunnel	der	längste	Bahn-
tunnel	der	Welt.	Er	wird	voraussichtlich	2016	in	Betrieb	gehen.
	 Gesteuert	werden	der	stufenweise	Ausbau	und	die	Finanzie-
rung	der	Bahninfrastruktur	vom	Bundesamt	 für	Verkehr	(BAV).	
Es	 führt	 die	 Aufträge	 von	 Bundesrat	 und	 Parlament	 aus,	 über-
wacht	die	Einhaltung	von	Kosten	und	Terminen	und	erteilt	die	
notwendigen	Bewilligungen.
	 Daneben	 ist	 das	 BAV	 für	 die	 Sicherheitsaufsicht	 im	 öffent-
lichen	Verkehr	zuständig.	Das	Amt	erlässt	die	für	einen	sicheren	
Bau	und	Betrieb	nötigen	Vorschriften.	Zudem	kontrolliert	es	mit	
Stichproben,	ob	die		Unternehmen	des	öffentlichen	Verkehrs	ihre	
Verantwortung	im	Bereich	Sicherheit	wahrnehmen.	Ziel	ist	es,	das	
hohe	Sicherheitsniveau	zu	halten	oder	es	gar	noch	zu	erhöhen,	
falls	dies	mit	vertretbarem	finanziellem	Aufwand	möglich	ist.			

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL www.aviation.admin.ch

Direktor: 
peter Müller

Stellen: 
265

Ertrag: 12 549 400.–
Aufwand: 175 627 400.–

Safety	first	–	Sicherheit	zuerst:	Dies	ist	der	Grundsatz	des	
BAZL.	Durch	 ein	System	von	Zertifizierungen	und	 Inspektionen	
wird	 ein	 im	 europäischen	 Querschnitt	 hoch	 stehender	 Sicher-
heitsstandard	 in	der	Schweizer	Luftfahrt	gewährleistet.	Um	die	
Sicherheit	weiter	zu	erhöhen,	gilt	das	Prinzip	des	straflosen	Mel-
dewesens.	 Es	 gibt	 Piloten,	 Fluglotsen,	Mechanikern	 und	 Ange-
stellten	 von	Bodenabfertigungsdiensten	 die	Möglichkeit,	 Fehler	
zu	melden,	ohne	dass	sie	dafür	belangt	werden.	Erkenntnisse	aus	
Vorkommnissen,	die	die	Sicherheit	beeinträchtigen,	werden	da-
mit	höher	gewichtet	als	die	Wirkung	von	Sanktionen.	Zudem	ver-
sucht	das	BAZL	die	Sicherheitskultur	in	der	Schweizer	Luftfahrt	
mit	 neuen	 Instrumenten	 zu	 stärken,	 etwa	 mit	 der	 Einführung	
eines	Sicherheitsmanagements	in	den	Unternehmen.	

Bundesamt für energie BFE www.bfe.admin.ch

Direktor: 
Walter Steinmann

Stellen: 
182

Ertrag: 14 542 100.–
Aufwand: 179 512 900.–

Der	Bundesrat	setzt	in	seiner	Energiepolitik	auf	die	Ver-
besserung	 der	 Energieeffizienz,	 den	 Ausbau	 der	 erneuerbaren	
Energien,	 insbesondere	 der	 Wasserkraft,	 den	 raschen	 Ausbau	
der	 Stromnetze,	 eine	 Verstärkung	 der	 Energieforschung	 sowie	
die	 internationale	 Zusammenarbeit.	 Mit	 der	 Umsetzung	 dieser	
Grundsätze	 in	 die	 Praxis	 ist	 das	 BFE	 beauftragt:	 Es	 erarbeitet	
dazu	geeignete	Rahmenbedingungen	und	Massnahmen	wie	Vor-
schriften	zum	Energieverbrauch	von	Haushaltgeräten,	Unterhal-
tungselektronik,	 Haushaltlampen	 und	 Elektromotoren.	 Ziel	 ist,	
auch	künftig	eine	ausreichende,	sichere,	bezahlbare	und	umwelt-
freundliche	Energieversorgung	bereitzustellen.	

Bundesamt für Strassen ASTRA www.astra.admin.ch

Direktor: 
Rudolf Dieterle

Stellen: 
446

Ertrag: 33 607 000.–
Aufwand: 3 193 669 900.–

Auf	 den	 Schweizer	 Strassen	 soll	 es	 rund	 laufen.	 Im	
Auftrag	 von	 Bundesrat	 und	 Parlament	 löst	 das	 ASTRA	 deshalb	
folgende	Probleme:	Wo	muss	ein	Nationalstrassenteilstück	aus-
gebaut	 werden?	 Welche	 Abschnitte	 sind	 sanierungsbedürftig?	
Welcher	 Tunnel	muss	 noch	 an	 die	 neuesten	 Sicherheitsnormen	
angepasst	werden?	
	 Das	ASTRA	setzt	das	vom	Parlament	beschlossene	Verkehrs-
sicherheitsprogramm	«Via	sicura»	um.	Ziel	ist	es,	die	Zahl	der	bei	
Verkehrsunfällen	getöteten	oder	verletzten	Menschen	weiter	zu	
senken.	Daher	sollen	nur	gut	Ausgebildete	mit	sicheren,	umwelt-
freundlichen	 Fahrzeugen	 auf	 sicheren	 Strassen	unterwegs	 sein.	
So	legt	das	ASTRA	die	Voraussetzungen	fest,	die	Chauffeure	von	
40-Tönnern	erfüllen	müssen,	damit	sie	ihre	Ladung	sicher	trans-
portieren.	 Oder	 es	 passt	 die	 technischen	 Anforderungen	 für	 E-
Bikes	an,	um	diese	Mobilitätsform	zu	fördern.
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Departementsvorsteherin: 
Doris Leuthard 

Bundeshaus Nord, 3003 Bern
031 322 55 11
Infoverantwortlicher: Dominique Bugnon
www.uvek.admin.ch

Bundesamt für kommunikation BAKOM www.bakom.admin.ch

Direktor: 
Martin Dumermuth

Stellen: 
251

Ertrag: 693 509 900.– 
Aufwand: 92 306 200.–

Täglich	hören	wir	Radio,	greifen	zum	Telefon,	schreiben	
E-Mails,	surfen	im	Internet	und	unterhalten	uns	mit	Fernsehpro-
grammen.	Damit	wir	 all	 diese	Dienste	 nutzen	 können,	 braucht	
es	eine	stabile	und	leistungsfähige	Kommunikationsinfrastruktur.	
Das	BAKOM	hat	die	Aufgabe,	sie	zu	ermöglichen,	zu	konzessio-
nieren	und	zu	beaufsichtigen.	
	 Mit	 den	 wachsenden	 Kommunikationsbedürfnissen	 des	 21.	
Jahrhunderts	 ist	 eine	 immer	 leistungsfähigere	 Infrastruktur	 ge-
fragt.	Damit	alle	davon	profitieren	können,	begleitet	das	BAKOM	
alle	wichtigen	Entwicklungsschritte	auf	politischer	Ebene.	Zudem	
stellt	es	die	Weichen	für	moderne	Infrastrukturen.	So	diskutiert	
es	 derzeit	mit	 Branchenvertretern,	 wie	 die	 Schweizer	 Bevölke-
rung	 an	 die	 schnellen	 Telekommunikationsnetze	 angeschlossen	
werden	kann.	
	 Das	BAKOM	teilt	ausserdem	Radio-	und	Fernsehsendern	Fre-
quenzen	 zu.	 Es	 wacht	 darüber,	 dass	 die	 einzelnen	 Programme	
keine	 Auflagen	 verletzen	 –	 z.B.	 solche	 gegen	 Schleichwerbung	
–	 und	 verteilt	 Gebührengelder	 gerecht	 auf	 alle	 Regionen	 der	
Schweiz.	

Bundesamt für umwelt BAFU www.umwelt-schweiz.ch

Direktor: 
Bruno Oberle

Stellen: 
408

Ertrag: 39 515 000.–
Aufwand: 1 358 439 300.–

Sicher	 und	 gesund	 leben:	 Das	 wollen	 wir	 alle.	 Uns	 an	
schönen,	vielfältigen	Landschaften	freuen,	an	Tieren	und	Pflan-
zen:	Das	auch,	natürlich.	Und	zugleich	eine	solide	Basis	für	die	
Wirtschaft	haben,	damit	wir	angenehm	leben	können:	Selbstver-
ständlich.
	 Was	 aber	 hat	 das	mit	 Umweltpolitik	 zu	 tun?	 Sehr	 viel:	 Le-
bensräume und Ökosysteme erfreuen uns nicht nur mit ihrer 
Vielfalt	 und	 der	 reichen	 Tier-	 und	 Pflanzenwelt.	 Sie	 erbringen	
darüber	hinaus	weitere	Leistungen.	Sie	reinigen	das	Wasser,	sor-
gen	dafür,	dass	Nutzpflanzen	bestäubt	oder	das	Klima	reguliert	
werden.	Zudem	versorgen	sie	uns	mit	Lebensmitteln,	Rohstoffen	
und	anderen	Gütern.	Eine	der	Kernaufgaben	des	BAFU	ist,	diese	
Vielfalt	des	Lebens	–	mit	einem	Wort:	die	Biodiversität	–	langfris-
tig	zu	erhalten.	Indem	das	BAFU	hilft,	die	nachhaltige	Nutzung	
von	Wasser,	Boden	oder	Luft	sicherzustellen,	trägt	es	zu	einer	ge-
sunden	Wirtschaft	bei.	Die	Natur	kann	aber	auch	zur	Bedrohung	
werden.	Dies	führen	uns	Ereignisse	wie	Hochwasser,	Steinschlag	
oder	Lawinen	eindrücklich	vor	Augen.	Das	BAFU	hilft	mit,	dass	
sich	Kantone,	Gemeinden	und	Einwohnerinnen	und	Einwohner	
rechtzeitig	wappnen	können	–	sei	es	mit	Karten,	die	zeigen,	wo	
welche	Gefahren	zu	erwarten	sind,	sei	es	mit	Wäldern,	die	Stras-
sen	und	Siedlungen	schützen.

Bundesamt für 
Raumentwicklung ARE  www.are.admin.ch oder www.raumentwicklung.ch

Direktorin: 
Maria Lezzi

Stellen: 
64

Ertrag: 49 100.–
Aufwand: 18 734 400.–

Die	Globalisierung	schreitet	weiter	voran.	Die	EU-Länder	
haben	 sich	 	 zu	 einem	 starken	Wirtschaftsraum	 entwickelt.	 Da-
mit	steht	die	Schweiz	vor	grossen	Herausforderungen:	Sie	muss	
sich	 optimal	 positionieren	 und	 ihre	 Stärken	 ausspielen	 –	 mit	
leistungsfähigen	 Metropolitan-	 und	 Wirtschaftsräumen,	 einem	
dichten	Netz	 von	 lebensfähigen	 und	 lebenswerten	Gemeinden,	
vielfältigen,	 intakten	 Landschaften	 sowie	 einer	 nachhaltig	 pro-
duzierenden	Landwirtschaft.
	 Dank	moderner	Verkehrsinfrastrukturen	haben	sich	die	Reise-
zeiten	 zwischen	den	Städten,	 den	 touristischen	und	 ländlichen	
Zentren	in	den	vergangen	Jahren	verkürzt.	Dies	hat	sich	positiv	
ausgewirkt.	Auf	der	 anderen	Seite	wuchs	der	Bedarf	 an	Wohn-
raum:		wertvolle	Kulturlandschaften	gingen	verloren.	Siedlungen	
und	Verkehr	sind	noch	nicht	genügend	aufeinander	abgestimmt.	
Die	Folge:	Die	Raumentwicklung	der	Schweiz	ist	nicht	so	nach-
haltig,	 wie	 es	 Bundesverfassung	 und	 Raumplanungsgesetz	 ver-
langen.	 Das	 Bundesamt	 für	 Raumentwicklung	 ARE	 unterstützt	
und	 fördert	 deshalb	 Vorhaben,	 die	 die	 räumliche	 Entwicklung	
unseres	 Landes	 in	 nachhaltigere	Bahnen	 lenken	 sollen.	 So	 ent-
warf	 es	 beispielsweise	 in	 Partnerschaft	 mit	 Kantonen	 und	 Ge-
meinden	 das	 Raumkonzept	 Schweiz	 –	 einen	 Handlungs-	 und	
Orientierungsrahmen	für	die	künftige	Raumentwicklung	unseres	
Landes.	 Das	 ARE	 begleitet	 und	 koordiniert	 massgeblich	 auch	
die	 Aktualisierung	 des	 Bundesgesetzes	 über	 die	 Raumplanung,	
welches	derzeit	in	der	parlamentarischen	Diskussion	ist.

eidgenössisches 
Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

Direktor: 
Hans Wanner

Stellen: 
137

Ertrag: 57 900 000.–
Aufwand: 53 400 000.–

Über	 den	 sicheren	 Betrieb	 der	 Kernanlagen	 in	 der	
Schweiz	 wacht	 das	 Eidgenössische	 Nuklearsicherheitsinspekto-
rat	 (ENSI).	 Als	 unabhängige	 öffentlich-rechtliche	 Anstalt	 ist	 es	
dem	 Bundesrat	 unterstellt.	 Das	 oberste	 Ziel	 der	 Aufsichtstätig-
keit	des	Bundes	 im	Kernenergiebereich	 ist	es,	Mensch	und	Um-
welt	 vor	 Schäden	 durch	 Radioaktivität	 zu	 schützen.	 Das	 ENSI	
beaufsich	tigt	 deshalb	 die	 fünf	 Kernkraftwerke	 in	 der	 Schweiz,	
die	 Zwischenlager	 für	 radioaktive	 Abfälle	 sowie	 die	 nuklearen	
Forschungseinrichtungen	am	Paul-Scherrer-Institut,	an	der	ETH	
Lausanne	und	der	Universität	Basel.	Dabei	wird	überprüft,	ob	die	
Betreiber	die	Vorschriften	einhalten,	ob	die	Anlagen	in	sicherem	
Zustand	 sind	 und	 ob	 der	 Strahlenschutz	 gewährleistet	 ist.	 Das	
ENSI	befasst	sich	auch	mit	dem	sicheren	Transport	radioaktiver	
Stoffe	 sowie	mit	den	Untersuchungen	 zur	 geologischen	Tiefen-
lagerung	radioaktiver	Abfälle.	
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S chaut man durch das oberlicht der cafe-

teria auf den turm des neuen gerichts-

gebäudes in st. gallen, wirkt alles fertig 

und bezugsbereit; doch noch sind Anfang 2012 die 

handwerker an der Arbeit. erst im Juli nehmen die 

fünf Abteilungen und alle Dienste des Bundesver-

waltungsgerichts in ihren definitiven räumlich-

keiten die Arbeit auf, und im herbst zieht auch das 

jüngst geschaffene Bundespatentgericht hier ein. 

 Mit der inbetriebnahme des markanten Bau-

werks und neuen Wahrzeichens der stadt st. 

gallen sind nun die eidgenössischen gerichte 

– wie vom Parlament aus föderalistischen grün-

den beschlossen – auf die verschiedenen Landes- 

und sprachregionen verteilt: Das Bundesgericht 

als oberste Justizbehörde spricht in Lausanne 

und  Luzern recht, das Bundesstrafgericht in 

 Bellinzona, das Bundesverwaltungs- und das Bun-

despatentgericht schliesslich in st. gallen.
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BunDesgericht unD erstinstAnzLiche gerichte Des BunDes

Die Justiz
Das Bundesgericht ist das oberste gericht der schweiz. es verkörpert zusammen mit den erst-
instanzlichen gerichten des Bundes – dem Bundesstrafgericht, dem Bundesverwaltungsgericht 
und dem Bundespatentgericht – die rechtsprechende gewalt, die Judikative. Durch ihre recht-
sprechung tragen diese gerichte zur Fortentwicklung des rechts und zu dessen Anpassung an 
veränderte umstände bei. Bei einer behaupteten Verletzung von Menschenrechten kann ein 
letztinstanzlicher entscheid unter gewissen Voraussetzungen dem europäischen gerichtshof 
für Menschenrechte in strassburg (Judikative des europarats) unterbreitet werden. 

Die neuen erstinstanzlichen Gerichte auf Bundesebene
Bis vor relativ kurzer Zeit gab es auf Bundesebene nur zwei Ge-
richte: das Bundesgericht in Lausanne und das Eidgenössische 
Versicherungsgericht in Luzern. Mit der sogenannten «Justizre-
form», welcher das Schweizer Volk im Jahr 2000 mit grossem 
Mehr zugestimmt hat, wurde im Strafrecht und im Verwaltungs-
recht des Bundes neu je eine Vorinstanz vor dem Bundesge-
richt geschaffen: einerseits das Bundesstrafgericht, andererseits 
das Bundesverwaltungsgericht. Damit sollte das Bundesgericht 
entlastet und seine Rolle als oberstes Gericht im Land ge stärkt 
werden. Weitere Ziele dieser Reform waren die Erhöhung des 
Rechtsschutzes für die Rechtsuchenden und die Vereinfachung 
der Beschwerdewege. 
 Hauptgrund für die Schaffung des Bundespatentgerichtes war 
demgegenüber die zunehmende Komplexität von Patentangele-
genheiten, welche die Beurteilung durch erfahrene Fachleute er-
fordert.

Die oberste gerichtliche Instanz 
auf Bundesebene ist das Bundesgericht
Ein Grossteil der Entscheide der drei erstinstanzlichen eidgenös-
sischen Gerichte kann an das Bundesgericht weitergezogen wer-
den. Das Bundesgericht hat seinen Sitz in Lausanne und einen 
Standort in Luzern. 

Welche Fälle behandeln die 
erstinstanzlichen Gerichte des Bundes?
Das Bundesstrafgericht beurteilt unter anderem die aufwendigen 
erstinstanzlichen Strafprozesse des Bundes, welche früher direkt 
vom Bundesgericht behandelt wurden. Ein aktuelles Beispiel 
eines solchen Falles ist der im Herbst 2011 vor dem Bundes-
strafgericht in Bellinzona begonnene Prozess gegen Vertreter der 
«Hells Angels». Ihnen werden unter anderem organisierte Krimi-
nalität, Drogendelikte, versuchte Erpressung und versuchte Ent-
führung sowie Vorbereitungen zu einem Raub vorgeworfen. Zum 
Zeitpunkt des Drucks dieser Publikation ist der Prozess noch im 
Gange. 
 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt hauptsächlich Be-
schwerden gegen Verfügungen der Bundesverwaltung. Ein be-
kannter Fall, welchen das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 
2011 entschieden hat, ist die Klage des Eidgenössischen Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten gegen die Internetfirma 
Google betreffend Google Street View. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat diese Klage teilweise gutgeheissen. Der Entscheid 

wurde an die obere Instanz, das Bundesgericht, weitergezogen. 
Das Verfahren vor Bundesgericht ist im Zeitpunkt des Drucks 
noch pendent. 
 Das Bundespatentgericht ist das neueste der drei erstinstanz-
lichen eidgenössischen Gerichte: es entscheidet schweizweit als 
erste Instanz in Patentstreitigkeiten. 

Worüber entscheidet das Bundesgericht?
Das Bundesgericht behandelt einerseits Beschwerden gegen Ent-
scheide der drei erstinstanzlichen Gerichte des Bundes. Anderer-
seits urteilt es über Rechtsmittel gegen Entscheide der letzten 
kantonalen Gerichte. 
 Ein Beispiel eines vom Bundesgericht entschiedenen Falles 
aus dem Bereich des öffentlichen Rechts ist eine Beschwerde ge-
gen eine Volksabstimmung des Kantons Neuenburg im Frühjahr 
2011. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde eines Stimmbür-
gers gut, weil die Abstimmungsvorlage gegen die Bundesverfas-
sung verstiess. Die Abstimmenden konnten nämlich zwei Fragen, 
einerseits die Änderung des Steuergesetzes und andererseits das 
Kinderbetreuungsgesetz, mit nur einer einzigen Antwort ent-
scheiden, also beide Vorlagen nur zusammen annehmen oder ab-
lehnen. Das Bundesgericht urteilte, dass dies die Abstimmungs-
freiheit und den Grundsatz der Einheit der Materie verletze. 
 Weil sich die fünf am Entscheid mitwirkenden Bundesrichter 
über das Urteil einig waren, wurde der Entscheid im sogenann-
ten Zirkulationsverfahren, d.h. auf dem Schriftweg, entschieden. 
Dies bedeutet, dass zuerst ein Bundesrichter einen schriftlichen 
Urteilsvorschlag erarbeitete, welcher anschliessend den übrigen 
Mitwirkenden schriftlich unterbreitet wurde. Aufgrund ihrer An-
merkungen und Vorschläge wurde anschliessend der definitive 
Urteilstext ausgearbeitet. Wären sich die Bundesrichter nicht ei-
nig gewesen, hätte von Gesetzes wegen eine öffentliche Urteils-
beratung stattfinden müssen. 

Weshalb sind die Gerichte des Bundes 
an verschiedenen Standorten angesiedelt?
Das Bundesgericht hat seinen Sitz seit seiner Gründung in Lau-
sanne. Das Parlament hat im Rahmen der Justizreform unter 
anderem aus föderalistischen Gründen beschlossen, dass Luzern 
als Standort für die sozialrechtlichen Abteilungen des Bundes-
gerichts beibehalten wird und die erstinstanzlichen Gerichte in 
Bellinzona und St. Gallen angesiedelt werden. Mit der Verteilung 
der Gerichte auf die verschiedenen Landes- und Sprachregionen 
wird auch verdeutlicht, dass die betreffenden Gerichte voneinan-
der unabhängig sind.
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Das Präsidium des Bundesgerichts

Die Bundesversammlung wählt aus den ordentlichen Bundesrich-
terinnen und Bundesrichtern den Präsidenten oder die Präsiden-
tin und den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin des Bundes-
gerichts. Die Wahl erfolgt für zwei Jahre; einmalige Wiederwahl 
ist zulässig. Der Präsident führt den Vorsitz im Gesamtgericht. 

Zudem vertritt er das Gericht gegen aussen. Er wird durch den 
Vizepräsidenten oder, falls dieser verhindert ist, durch den Rich-
ter mit dem höchs ten Dienstalter vertreten; bei gleichem Dienst-
alter ist das höhere Lebensalter massgebend.

Lorenz 
Meyer
SVP

Präsident 
des Bundesgerichts

Gilbert 
Kolly
CVP

Vizepräsident 
des Bundesgerichts

Die 38 Bundesrichterinnen und -richter... 

...und die 19 nebenamtlichen Richterinnen und Richter erfüllen 
ihre Aufgaben in einer der sieben Abteilungen des Gerichts in Laus-
anne oder in Luzern. Die Vereinigte Bundesversammlung wählt die 

Bundesrichterinnen und -richter nach sprachlichen, regionalen und 
parteipolitischen Kriterien; ihre Amtsdauer beträgt jeweils sechs 
Jahre. 250 Angestellte unterstützen sie bei ihrer Arbeit.

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Jean
Fonjallaz
           PräsidentSP

Heinz
Aemisegger
CVP

Niccolò
Raselli  bis 30.6.2012 

SP

Thomas
Merkli
GPS

Ivo
Eusebio
CVP

François
Chaix
FDP

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Andreas 
Zünd
          PräsidentSP

Peter
Karlen
SVP

Hans Georg
Seiler
SVP

Florence
Aubry Girardin
GPS

Yves
Donzallaz
SVP

Thomas
Stadelmann
CVP

I. zivilrechtliche Abteilung

Kathrin
Klett
          PräsidentinSP

Bernard
Corboz
FDP

Vera Rottenberg
Liatowitsch

SP

Gilbert
Kolly
CVP

Christina 
Kiss
FDP

II. zivilrechtliche Abteilung

Fabienne
Hohl
          PräsidentinFDP

Elisabeth
Escher
CVP GLP

Lorenz
Meyer
SVP

Luca
Marazzi
FDP

Nicolas
von Werdt
SVP

Christian
Herrmann
SVP

Strafrechtliche Abteilung 

Hans
Mathys
          PräsidentSVP

Roland Max
Schneider
SVP

Laura
Jacquemoud-Rossari
CVP

Christian
Denys
GPS

Felix
Schöbi
BDP

I. sozialrechtliche Abteilung

Rudolf
Ursprung
          PräsidentSVP

Susanne
Leuzinger

SP

Jean-Maurice
Frésard

SP

Martha
Niquille
CVP

Marcel
Maillard
CVP

II. sozialrechtliche Abteilung

Ulrich
Meyer
          PräsidentSP

Aldo
Borella
FDP

Yves
Kernen 
SVP

Brigitte
Pfiffner Rauber
GPS

Lucrezia
Glanzmann
FDP
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Das Bundesgericht gewährt Rechtsschutz, sorgt für 
eine einheitliche Anwendung des Bundesrechts und entwickelt 
aufgrund neuer Lebenssituationen das Recht weiter. Es wird 
nicht von sich aus, sondern nur auf Beschwerde hin tätig. In der 
Regel kann es erst angerufen werden, wenn ein letztinstanz-
liches kantonales Urteil oder ein Entscheid des Bundesstraf-, des 
 Bundesverwaltungs- oder des Bundespatentgerichts vorliegt. Das 
Bundesgericht ist in der Schweiz für praktisch sämtliche Rechts-
bereiche letztinstanzlich zuständig:

Öffentlich-rechtliche Angelegenheiten
Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden in Angelegenheiten des 
öffentlichen Rechts. Zum öffentlichen Recht gehören beispiels-
weise die politischen Rechte (politische Stimmberechtigung, 
Volkswahlen und -abstimmungen), die Grundrechte (persönliche 
Freiheit, Rechtsgleichheit usw.) oder das Steuerrecht. Die beiden 
öffentlich-rechtlichen Abteilungen beurteilen die Fälle in diesen 
Materien.

Zivilsachen
Das Bundesgericht entscheidet auch über Beschwerden in Zivilsa-
chen. Dazu gehören beispielsweise das Zivilrecht (z.B. Familien-
recht), das Obligationenrecht (z.B. Kaufvertragsrecht) und das 
Handelsrecht. Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten muss der 
Streitwert wenigstens 30 000 Franken oder 15 000 Franken in ar-
beits- und mietrechtlichen Fällen betragen. Die beiden zivilrecht-
lichen Abteilungen entscheiden über die Streitigkeiten in diesen 
Rechtsbereichen.

Strafsachen
Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen kantonale Ur-
teile in Strafsachen oder gegen Urteile des Bundesstrafgerichts.

Sozialrechtliche Angelegenheiten
Das Bundesgericht – insbesondere die beiden sozialrechtlichen 
Abteilungen – entscheidet über Beschwerden in öffentlichen 
Angelegenheiten gegen Urteile der kantonalen Versicherungs-
gerichte.

Schweizerisches Bundesgericht
1000 Lausanne 14
021 318 91 11
direktion@bger.ch
www.bger.ch
www.eidgenoessischegerichte.ch

Das Bundesstrafgericht ist das allgemeine Strafge-
richt des Bundes. Es hat seinen Sitz in Bellinzona.
 Das Gericht ist in seiner Tätigkeit unabhängig; es untersteht 
der administrativen Aufsicht des Bundesgerichts sowie der Ober-
aufsicht der Bundesversammlung, von der die derzeit 18 Bun-
desstrafrichterinnen und -richter gewählt sind. Deren Amtsdauer 
beträgt sechs Jahre. Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterstützen die Richterinnen und Richter.
 Das Gericht gliedert sich ab 1. Januar 2012 in eine Straf- und 
eine Beschwerdekammer. Gewisse Entscheide des Bundesstraf-
gerichts sind letztinstanzlich, der überwiegende Teil kann mit 
Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Strafkammer
Die Strafkammer beurteilt erstinstanzlich Straftaten, die unter 
die Gerichtsbarkeit des Bundes fallen. Im Wesentlichen handelt 
es sich dabei um Verbrechen und Vergehen gegen Bundesinteres-
sen, Sprengstoffdelikte sowie um Fälle in den Bereichen Wirt-
schaftskriminalität, organisiertes Verbrechen, Korruption und 
Geldwäscherei, welche die kantonalen oder die äusseren Gren-
zen der Eidgenossenschaft überschreiten. Dazu kommen Zustän-
digkeiten, die sich aus dem Luftfahrt-, dem Kernenergie- oder 
dem Rohrleitungsgesetz ergeben.

Beschwerdekammer
Die Beschwerdekammer entscheidet über Beschwerden gegen 
Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft, 
der Bundeskriminalpolizei sowie im Verwaltungsstrafrecht. Fer-
ner beurteilt sie Zuständigkeitskonflikte zwischen kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden und/oder den Strafverfolgungsbe-
hörden des Bundes. Die Beschwerdekammer urteilt zudem im 
Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen: Sie ent-
scheidet dabei über Beschwerden gegen Entscheide betreffend 
die Auslieferung zur Strafverfolgung oder zum Vollzug von Stra-
fen ans Ausland sowie über Beschwerden gegen Entscheide be-
treffend die Gewährung von anderer Rechtshilfe an  ausländische 
Strafbehörden bzw. den Vollzug ausländischer Strafurteile.

Bundesstrafgericht
Postfach 2720, 6501 Bellinzona
091 822 62 62
www.bstger.ch
www.eidgenoessischegerichte.ch
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das Bundesverwaltungsgericht nahm seine 
Tätigkeiten 2007 in Bern und Zollikofen auf. Ab dem 1. Juli 2012 
fällt das Gericht seine Urteile im neuen Gebäude in St. Gallen.
 Hauptaufgabe des Bundesverwaltungsgerichts ist die Beur-
teilung öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten aus dem Zuständig-
keitsbereich der Bundesverwaltung. Dazu gehören Beschwerden 
gegen Verfügungen eidgenössischer oder – ausnahmsweise – 
kantonaler Instanzen, aber auch Klagen aus dem Bundesverwal-
tungsrecht in erster Instanz.
 Das Bundesverwaltungsgericht urteilt dabei entweder als 
Vorinstanz des Bundesgerichts oder als letzte beziehungsweise 
einzige Instanz; in mehr als der Hälfte der Verfahren urteilt es 
abschliessend.
 In seiner Tätigkeit ist das Bundesverwaltungsgericht unab-
hängig. Es untersteht der administrativen Aufsicht des Bundes-
gerichts sowie der Oberaufsicht der Bundesversammlung. Die 
Bundesverwaltungsrichterinnen und -richter werden für eine 
Amtsdauer von sechs Jahren gewählt.

Organisation
75  Richterinnen und Richter und weitere rund 330 Mitarbeiten-
de sind am Bundesverwaltungsgericht beschäftigt.
 Das Gericht gliedert sich in fünf Abteilungen zu je zwei Kam-
mern und in das Generalsekretariat.
 Die Abteilungen sind zuständig für die Behandlung der Be-
schwerde- und Klageverfahren. Die Sachgebiete sind thematisch 
auf die einzelnen Abteilungen verteilt.
•	Die	Abteilung I ist neben anderem zuständig für Beschwerdever-

fahren in den Bereichen Umwelt, Verkehr, Energie und Steuern.
•	Die	Abteilung II hat ihren Schwerpunkt bei Verfahren in den 

Bereichen Bildung, Wettbewerb und Wirtschaft.
•	Die	 Abteilung III behandelt vor allem Verfahren in den Be-

reichen Ausländerrecht, Sozialversicherungen und Gesundheit.
•	Die	Abteilungen IV und V sind ausschliesslich im Bereich Asyl-

recht tätig – und zwar, was die Zuerkennung der Flüchtlings-
eigenschaft und die Wegweisung betrifft.

In den meisten Themengebieten können die Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts ans Bundesgericht weitergezogen werden; 
nur in wenigen Bereichen, zu denen namentlich Asylbeschwerde-
verfahren gehören, sind die Entscheide abschliessend.
 Das Bundesverwaltungsgericht veröffentlicht die materiellen 
Entscheide im Internet.

Bundesverwaltungsgericht
Bis 30.6.2012: Schwarztorstrasse 59, Postfach, 3000 Bern 14
Ab 1.7.2012: Postfach, 9000 St . Gallen
058 705 26 26 
www.bvger.ch
www.eidgenoessischegerichte.ch

das Bundespatentgericht beurteilt ab 1. Ja nuar 
2012 anstelle der bisher zuständigen kantonalen Gerichte als 
erst instanzliches Gericht des Bundes zivilrechtliche Streitigkeiten 
über Patente. Ausschliesslich zuständig ist es für Verletzungs- und 
Bestandesfragen. Auch weitere Zivilklagen, die im Zusammen-
hang mit Patenten stehen, können vor das Bundespatentgericht 
gebracht werden, beispielsweise Klagen betreffend Patentlizenz-
verträge oder betreffend die Berechtigung an einem Patent. 
 Das Bundespatentgericht entscheidet als Vorinstanz des Bun-
desgerichts. Es untersteht dessen administrativer Aufsicht sowie 
der Oberaufsicht der Bundesversammlung.
 Sitz des Bundespatentgerichts ist St. Gallen. Im Herbst 2012 
wird es in sein neues Gebäude einziehen; bis dahin wirkt es in 
seinem Provisorium an der St. Leonhardstrasse 49 in St. Gallen.
 Die Richterinnen und Richter am Bundespatentgericht wer-
den von der Bundesversammlung für eine Amtsdauer von sechs 
Jahren gewählt. Neben zwei hauptamtlichen Richtern sind 36 
nebenamtliche Richterinnen und Richter tätig, wovon 25 mit 
technischer und 11 mit juristischer Ausbildung. Sie alle verfügen 
über ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts.
 Die einzelnen Fälle werden von Spruchkörpern mit drei, 
fünf oder sieben Richterinnen und Richtern behandelt. In jedem 
Spruchkörper wirken sowohl Juristinnen oder Juristen als auch 
Technikerinnen oder Techniker mit. Die Besetzung der Spruch-
kammern erfolgt nach fachlichen Kriterien. 
 Vorsorgliche Massnahmen werden vom Präsidenten als Ein-
zelrichter behandelt. Stellen sich im Massnahmeverfahren tech-
nische Fragen, so zieht der Präsident zwei technische Richte-
rinnen oder Richter bei.
 Die Prozessparteien können am Bundespatentgericht im ge-
genseitigen Einverständnis bei Eingaben und mündlichen Ver-
handlungen anstelle einer Amtssprache Englisch verwenden. Der 
Entscheid des Bundespatentgerichts ergeht in einer Amtssprache.
Das Bundespatentgericht strebt zügige und kostengünstige Ver-
fahren an. Die Fachkenntnisse seiner Richterinnen und Richter 
sollten es ermöglichen, in den meisten Fällen ohne den Beizug zeit-
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